
König Max I1 VO  5 Bayern
und das Schottenkloster 1n Regensburg

Von Hans Rall, München

Das Schottenkloster his 1848

Bei meinen Forschungen ber Kirche Uun:! Staat 1ın Bayern unter König
Max 11 begegneten mMI1r mehr als einmal Auswirkungen der Theorie und
der Praxis des bayerischen Staatskirchenrechts außerhalb Bayerns, 75 in
dem neu geschaffenen Königreich Griechenland, aber auch Beziehungen
der katholischen Kirche 1n Bayern außerbayerischen Bereichen, natürlich
ZU Päpstlichen Stuhl 1n Kom, ZUTLX katholischen Kirche 1n deutschen Nach-
barländern, aber auch die Beziehung des Schottenklosters 1n Regensburg

Bayern einerseits un Schottland, bzw. Großbritannien andererseits.
Freilich ist die Bezeichnung Schottenkloster erst cse1it 1515 wirklich zutref-
fend, als Papst Leo John Thomson, einen schottischen Weltgeistlichen,
als Verwalter des Klosters St Jakob 1n Regensburg einsetztel., Die Iren,
die 1n diesem Kloster bisher als Mönche lebten, konnten sich 1n der bayeri-
schen bzw deutschen Umwelt immer weniger behaupten, seit die politischen
Schwierigkeiten 1n Irland für die irischen Mönche auf dem Festland keine
Hilfe aus ihrer Heimat mehr zuließen. Obwohl König Jakob VO  a} Schott-
and die Mönche SeINEeSs Landes auf dem Kontinent unterstüutzte, gab

die Mitte des Jahrhunderts 1n dem Regensburger Schottenkloster
LLUTr mehr wel Mönche. Es War 1ine ähnliche GSituation wI1e 1n der Mitte des

Jahrhunderts. Die Jesuiten icht Petrus Canisius versuchten 1mM
Jahrhundert, 1n dem aussterbenden Schottenkloster Gt Jakob eın Kolleg
ihrer Gesellschaft ohne Rücksicht auf das Eigentum der chotten errich-
ten. CSo sehr aber der 5ieg der Reformation 1n Schottland und 1n der Reichs-
stadt Regensburg das Kloster ceiner unmittelbaren Stützen beraubte,
sehr erwuchs ihm eben durch die Reformation ıne Neue, das Kloster bele-
bende Aufgabe, Nährboden nämlich für die Kräfte werden, die Schott-
and der katholischen Kirche zurückzugewinnen strebten. Papst Gregor
» @E3R machte 1577 Ninian Winzet, den Beichtvater der 1n Gefangenschaft le-
benden Königin Maria Stuart VO.:  5 Schottland ZU: Abt des Regensburger
Schottenklosters. Die Königin bat nicht L1LLUTFI den Kaiser und den Erzbischof
VO  3 Mainz, sondern auch den Herzog Albrecht VOIL Bayern Unterstüt-

Ludwig Hammermayer, Zur Geschichte der Schottenabtei St Jakob 1n Regens-
burg. Neue Quellen aus schottischen Archiven, 1n : Zeitschrift für bayerische
Landesgeschichte (ZBLG) 1939 4 J
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ZUNg des Abtes Unter diesem vollzog sich e1ın äußerer un:! innerer
ufstieg 1n Gt Jakob Herzog Wilhelm VO  } Bayern uUun! se1in Sohn, der
spatere Kurfürst Maximilian 5 gewährten dem Schottenkloster Schutz und
Gunst“?. och csank das Kloster VO' dieser Söhe durch die Not des Dreißig-
jährigen Krieges und ZU Teil durch schlechte Wirtschaft herab, sodaß für
se1INe Weiterführung weni1g hoffen WAar. Da WAarTr Abt Placidus Flem-
(m)ing (1672—1720), der während seiner Jangen Amtsführung durch Ein-
sicht un kluge Sparsamkeit das Kloster Uun: seine Wirtschaft wieder 1n
die öhe brachte. Kurfürst Max Emanuel VO  > Bayern ermöglichte IN-

19813  D mit dem FEichstätter Bischof Johann Anton Knebel VO  3 Katzenellnbogen
durch erhebliche Zuwendungen, daß E eın Missionsseminar 1n Gt Jakob
eingerichtet werden konnte. Diese aus dem Archivale „Fundatio et C on-
stitutiones Seminarii Jacobi Ratisbonae, 1712/13“ berührende Angabe,
die WITFr dem verdienten, auch 1n schottischen Archivalen arbeitenden Histori--
ker Ludwig Hammermayer*® verdanken, stammt aus dem Archiv der katho-
ischen Kirche Schottlands 1n Edinburgh. Es ist 1er nicht der Ort, G1e mit
den 1n bayerischen Akten des Jahrhunderts auftauchenden Behauptun-
BCH vergleichen, wonach etwa spater Max Emanuel den Schottenmönchen
auch?) 1Nne bedeutende Summe aus der Verlassenschaft sSe1Nes Onkels
Maximilian Philipp zuwandte. Die Angaben dieser bayerischen Akten
stimmen bezüglich der angegebenen Jahreszahlen auch untereinander nicht
ganz überein. Das annn sich adurch erklären, daß Daten der juristischen
Gründung, der kirchlichen Weihe oder Bestätigung nicht zusammenfallen
mussen. Weder Bischof Senestrey VO  - Regensburg och andere, die Be-
richte erstatten, ennNnen Quellen für solche Angaben.

In der folgenden Abhandlung stutze ich mich auf Archivalien aus kirch-
lichen und staatlichen bzw. staatlich verwalteten Archiven Bayerns und 1n
einigen Fällen auf das Archivio Segreto Vaticano. Jle kirchlichen Quellen
1n Kom einzusehen, wurde auch mMI1r bis jetz nicht ermöglicht, doch hoffe
ich, daß MIr durch das mır bereits bewiesene Verständnis der Archivare
des Archivio Segreto Vaticano auch och weitere Wege geebnet werden,
deren Beschreitung der endgültige Abschluß meines Werkes ber „Kirche
und Staat 1n Bayern unter Max II 4 erfordert. In Hinblick auf diese Sachlage
versuche ich aus dem INr  S zugänglichen Material 1ne SENAUCT akten-
mäßige Darstellung als ich verschiedenen tellen auf Angaben 1Ur aus

einem Archivale angewlesen in, ohne s1e durch das entsprechende Schrift-
stück erganzen können. Da die en des bayerischen Kultusministe-
r1ums, sSOWwWeılt sS1e die Archivverwaltung abgegebenJdem Krieg /AuE

Opfer jelen, rekonstruierte ich s1e unter entsprechenden Angaben aus

anderen Beständen, SOWeIılt dies möglich WAar. Von solchen Sanz oder teilweise
rekonstruierten Schriftstücken mache ich möglichst eNaUE Angaben.

Hammermayer, Deutsche Schottenklöster, schottische Reformation, katho-
lische Reform un Gegenreformation in West- und Mitteleuropa
T 1N:! BLG 1963 131

Hammermayer, BLG 1959 mit Anm.
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Der geistige und gesellschaftliche Wandel 1n Großbritannien, 1778
einem ersten Toleranzgesetz am, führte dazu, daß 1802/03 das auch

unter Flem(m)ings Nachfolgern zunächst noch weiterblühende Kloster als
schottisches bzw britisches „Nationaleigentum” durch ine Petition 1n

Anspruch 24  IMN werden konnte. Die Regensburger Schottenmönche
konnten andererseits Napoleon das Bündnis des katholischen Frankreich
mit Schottland erinnern und Fürsterzbischof Kar/l Theodor VO  - Dalberg,
der sich nicht scheute, geistliches Eigentum für seine weltliche Staatsgewalt
in Regensburg säkularisieren*, ahm auf diese Umstände Rücksicht.
Das Schottenkloster wurde 1803 nicht säkularisiert. Als der GStaat Dalbergs
1810 Bayern am, blieben Abtei un Seminar erhalten?. o lag nahe,
dafs König Ludwig auf das Schottenkloster 1n Regensburg als das e1InN-

zıge bestehende Benediktinerkloster 1n Bayern zurückgriff, als das mMOoNa-

stische Leben 1n Bayern erneuerte. Das Kloster St. Jakob verfügte iber
ausreichenden Besitz, zählte aber wen1g Insassen. Am April 1826 sicherte
König Ludwig dem Kloster und dem Seminar VO:  5 St Jakob seinen VOTI-

läufigen Fortbestand A erlaubte die Aufnahme schottischer Zöglinge
und Novizen, verpflichtete aber die Schottenmönche ZUT Arbeit 1n der
Seelsorge un! ZUT. Lehrtätigkeit 1n Bayern®. Während der König
Maärz 1827 die Gründung des FEranziskanerklosters Gt Anna 1n Mün-
chen und April desselben Jahres die vorläufige Wiederherstellung
der Benediktinerabtei Metten verfügte, wurde die Erneuerung 1mM Schotten-
kloster durch dessen Abhängigkeit VO  z den apostolischen Vikaren Schott-
lands un durch personelle Schwierigkeiten 1 Kloster erschwerrt. König
Ludwig E der die Obstruktionspolitik seine eigenen Ministerialbürokratie
HUr mit Hilfe seines Innenministers Eduard VO:  3 Schenk überwand,
bediente sich des ihm befreundeten Regensburger Bischofs Joh Mich CSai-

ler, Zn 7Ziel kommen. Er Zing auf die Bitten des Priors Benedikt Deas-
50 1M wesentlichen eın un! erhob keine Finwände iıne Miss1ions-
arbeit der Schottenmönche 1n ihrem Mutterland, sofern 61€e ihre Aufgaben
1n Bayern erfüllen würden. Da die Mönche VO Gt Jakob die bayerische
Staatsangehörigkeit besitzen mußten, konnte keiner VO:  >; ihnen ohne Z

stiımmung des KOni1gs tatsächlich 1ine Missionsarbeit 1n Schottland über-
loster bereits 1327 mıit der ausdrück-nehmen. Ludwig reorganisierte das

Heinz Wolf Schlaich, Das Ende der Regensburger Reichsstifte St Emmeram,
Ober- un Niedermünster ınter Fürstprimas Dalberg un dem Königreich
Bayern 18302 bis 1823, masch.-schr. E)iss; Würzburg 1955

Hammermayer, Die europäischen Mächte un die Bewahrung VOIL Abtei
un Seminar der Schotten 1ın Regensburg (1802/03), 1n Beiträge ZUr bayeri-
schen und deutschen Geschichte, Hans Dachs Z Gedenken, herausgegeben
VO Historischen Verein für Oberpfalz un! Regensburg, Regensburg 1966,

20971
Hammermayer, Katholikenemanzipation 1n Großbritannien un die Er-

VO  - Abtei un Seminar der Schotten 1n Regensburg (1826/29). Zur
Kloster- un Kirchenpolitik uınter Ludwig VO  a Bayern un Bischof Johann
Michael Sailer. In BLG 1965 302 ff.,bes 418,434
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lichen Bestimmung, daß seinem alten Zweck, der Aufnahme schottischer
Mönche, auch weiterhin dienen solle Er begünstigte den Zugang Z Klo-
ster durch Altersdispens bei der Profeßablegung un Verleihung der Staats-
bürgerschaft. 18537 unternahm bei den schottischen Bischöfen
Schritte, Schotten als Novizen gewinnen‘.

Im Gegensatz y Jahrhundert fehlte 1m Jahrhundert dem Schot-
tenkloster die esondere Aufgabe, aber auch die starke Persönlichkeit
der Spitze, wı1e sS1e Ninian Winzet, der Beichtvater der hingerichteten Schot-
tenkönigin Maria Stuart dargestellt hatte Als 1848 1ne LEUE Epoche
anbrach, standen die Mönche VO'  - Gt Jakob VOT Problemen. hre Be-
antwortung soll nicht 1mMm vornherein dadurch vereinfacht werden, daß
festgestellt wird, dafß das Kloster 1862 durch den Papst aufgehoben wurde.
Konnte das Kloster der schottischen Benediktiner erhalten werden, konnte

1n ine andere kirchliche Einrichtung umgewandelt werden? Die Schot-
tenmönche, die bayerischen Benediktiner, der zuständige Bischof VOoO Re-
gensburg und die bayerische Staatsregierung juristisch un sach-
ich einer Anwort auf die Frage aufgefordert, die durch das immer au S-

wegloser bevorstehende Ereignis gestellt WAaT, da{f die etzten Schottenmön-
che ohne geistlichen Nachwuchs stürben un damit das Kloster aussterben
würde. Wir greifen aus diesem etzten Kapitel der Geschichte VO  - Gt Ja-
kob 1n Regensburg e1n Thema besonders heraus: König Max Il VO:  5 Bayern
un das Schottenkloster.

Das Schottenkloster unter der Regierung des Königs Max IT
his ZUY Bestellung des P. Anselm Robertson als einstweiligen Prior

18553

Max I1 Z1ng bei seinen Schritten 1n der Frage des Schottenklosters nicht
VO  . der schlechten Erfahrung ausSs, die als kleiner Bub mıit dem Schotten-
mönch Mec Iver gemacht hatte, der seliner Erziehung VO Kronprinz 140
WI1g bestellt worden WAar. Dieser hatte 1800 Profeß abgelegt, War Hofmei-
coter bei Graf Lerchenfeld-Köfering SCWESECN, stand PFE1A den „Konföde-
rierten“ ahe un hatte offenbar auch mıit dem Würzburger Weihbischof
Tirkel Verbindung. ber WAarTr e1n offenbar harter Mann. Denn be-
strafte seinen Zögling, den bis ZU neunten Lebensjahre betreuen
hatte, nicht 1L1LLUT wI1e das 1n dieser eit üblich WAar, häufig körperlich, sondern
legte ihm ZUr G+t+rafe Allt stundenlang 1m Zimmer auf un ab gehen ohne

sprechen und band ih: einmal 08 ine Bank, welche einen alten
Eichbaum umschlo(ds, weil fälschlich obendrein den Eindruck hatte,
Max habe eın englisches Wort nicht SCl wollen. Der König versuchte
vielmehr, VOT die Probleme der Schottenmönche gestellt, die Lage rechtlich
und sachlich ach allen Möglichkeiten einer Entscheidung hin prüfen.

Bayer. Staatsarchiv Amberg, Bestand: Regierung, Innern Nr. 4709 Die-
ses5 umfangreiche Archivale gewährt uch die Möglichkeit, verlorene einschlä-
gige Akten des Kultusministeriums ganz der teilweise rekonstruieren.
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Erstmals wurde 1n der eit ce1it dem Regierungswechsel e1ın Problem be-
antworten notwendig, als der Prior des Klosters, Deasson, und Pater An-
selm Robertson gemeinsam mıit dem Weihbischof und Koadjutor VO  - Edin-
burgh August 1848 das Kultusministerium e1n Gesuch richteten,
das für Schotten bestimmte Missionsseminar des Klosters für Weltgeistliche
verwenden dürten® Der och VO:  } König Ludwig zunächst als Ver-

des Kultusministeriums bestellte Minister arl VO  } Beisler WarTr 1N-
folge seiner Reden als Abgeordneter 1n der Paulskirche 1n Frankfurt —

gunsten einer deutschen Nationalkirche als Kultusminister VO  - Max 1E
weitgehend kalt gestellt worden, wenn ih als einen Abgeordneten der
Paulskirche auch erst 1mM November VO: diesem Amt entheben für g-
raten fand Bereits seit dem Sommer 1848 vertrat Gtaatsrat VO  j Strauß
den Kultusminister VO  3 Beisler. 50 ist auch die Entscheidung auf das
Gesuch der Schottenmönche durch ih: mitbedingt. Er wI1es 1n seiner Ant-
wOort VO November 1848 darauf in, dafß einer Umwandlung 1n eın
Missionsseminar für Weltgeistliche stiftungsmäßige, gesetzliche un finan-
7zielle Bedenken 1m Wege stünden. Das Kloster G6e1l unzweifelhaft dem
Benediktinerorden gewidmet. Dem widerspreche nicht, daß Papst Kle-
1LLeI1S VOT 150 Jahren den Geistlichen dieses Klosters die zusätzliche
Pflicht auferlegt habe, sich zeitweilig als Missionare 1n Schottland einsetzen

lassen; denn der Hauptzweck des Schottenklosters bleibe immer das
klösterliche Zusammenleben ach der Regel des hl Benedikt. uch die
Gtifter der reichen Spenden für das Kloster 1n Regensburg, 1n Bayern und
der Pfalz hätten sicherlich weit mehr den seelsorglichen Nutzen für Regens-
burg als das Land Schottland Auge gehabt, das die Priester stellte. Die-
ser Hauptzweck der Stiftung Uun! der Gtifter würde untergehen, wenn die
geplante Umwandlung stattfände. rst recht stehe ihr das 1mM Wege, Was

1n eueTtTel eit über den Stiftungszweck festgesetzt worden 6E1. Das
Kultusministerium wies das Gesuch November 1848 ab

Bei der Arbeitsweise des Königs ist anzunehmen, dafß diese Ministerial-
entschließung nicht ohne ihn, mindestens nicht ohne SeiIn Vorwissen und
sSe1INe Zustimmung zustandekam. Das annn auch deshalb anNngeNOMIMNECIL
werden, weil spater auch 1n persönlicheren Entscheidungen Recht und
Aufgabe der Benediktiner 1n St Jakob solange festhielt, bis der zustan-
dige Bischof, der VO König hochgeschätzte Professor Döllinger und der
aps celbst andere Wege empfahlen bzw gingen.

ach der Interpretation des Kultusministeriums VO: November 184838
hatte König Ludwig Oktober 1828 den durch den Reichsdeputa-
tionshauptschluß VO  - 1803 gegebenen Anspruch des bayerischen Fiskus
auf das Klostervermögen definitiv aufgegeben un rief damit das Regens-
burger Schottenkloster als eın „bayerisches concordatmäßiges Kloster
wieder“” 1n Leben, dessen Mitglieder VOI der Profeßablegung das bayerische
Indigenat erwirken mußten. „5So sind 19808  } seit jener eit Jugendunterricht
und Seelsorge innerhalb der klösterlichen Regel Vorbedingungen des Fort-

CStA Amberg, Keg Nr. 4709



154 Hans all

bestandes dieses Klosters und dessen bestimmt ausgesprochene 7Zwecke g..
worden, mi1t welchen die nachgesuchte Umwandlung durchaus nicht
vereinigen ware.  L In Hinblick auf die päpstliche Entscheidung des Jahres
1862 ist beachtenswert, daß die Ministerialentschließung betont, alle
Urkunden erbrächten den Beweis, daß das Knabenseminar untrennbar mit
dem Kloster verbunden sel, Uun! WarTr als Pflanzstätte für den Kloster-
nachwuchs, nicht für Weltgeistliche und nicht v Hauptzweck der Mission.
Da die SS un des Religionsedikts der Verfassung VO  - 1818 alle
Kirchenvermögen garantıert haben, 6e1 die KRegierung verpflichtet, das
Kloster aufrecht erhalten, solange sich irgendwie erhalten könne; WEeIlll

nicht mehr mit Mönchen UuS Schottland besetzt werden könne, falle
das Klostervermögen nicht den schottischen Weltklerus, sondern Gce1
Eigentum des Benediktinerordens. Überdies 61 eın ziemlich ogroßer Teil
des Klostervermögens 1n Osterreich angelegt. Würde das Kloster aufge-
hoben, würde Osterreich sicherlich VO droit d’epave Gebrauch machen
und diesen Teil des Klostervermögens AB Staatsvermögen schlagen.

A Jas Alter des Klosters, die sich hieran knüpfenden historischen FErinne-
gCN, die unleugbaren Verdienste der schottischen Benediktiner
Bayerns Gesittung, religiöse un wissenschaftliche Bildung haben indessen

den König bewogen, ZUT nationalen Erhaltung des allein übrigen deut-
schen Schottenklosters einen etzten Versuch machen“. Max I1 wollte
also, wenn irgend möglich, das Schottenkloster 1n Regensburg erhalten. Die
schottischen Bischöfe wollte auf diplomatischem Wege auffordern, binnen
sechs onaten das Kloster mit der ZU Vollzug der Verordnung VO

April 1827 nötigen Anzahl VO  a} Konventualen besetzen, da SONS das
Kloster dem bayerischen Benediktinerorden übergeben werden musse. Sollte
die Aufforderung ergebnislos bleiben, wolle der König diese Ankündi-
guNng sogleich verwirklichen lassen.

Die Antwort aus Schottland War das Memorandum VO': Februar 1849,
das der Weihbischof Gıillis verfaßt hatte Die sachgerechte Übersetzung 1Ns
Deutsche machte offenbar Schwierigkeiten. Das Kultusministerium wWI1es
schließlich Juni 1849 das Memorandum ber die Kreisregierung 1n
Regensburg dem Schottenkloster ZUT Übersetzung Der Regierungspräsi-
dent sollte dann auf Grund dieses Memorandums aus Schottland mıit dem
Ordinariat Regensburg Besprechungen führen. Das Schottenkloster lie-
ferte aber die Übersetzung TST September 1849, daß das Ordina-
rlat Regensburg TST Dezember 1849 dem Von der Kreisregierung
eingereichten Schriftstück Stellung nehmen konnte. Das Memorandum?
wWar 1mM Auftrage des gesamten schottischen Episkopats und der beiden
och übrigen Mönche des Klosters ( abgefaßt und eingereicht worden. Es

wWarTr ıne Gegenschrift den Ministerialerlaß VO: November 1848 und
beanspruchte das Klostervermögen als britisches Eigentum oder Eigentum

Das Memorandum liegt weder 1M Orginal noch 1 der Übersetzung in B.StA
Amberg, Reg Nr. 4709, un mußfßfß aQaus der Stellungnahme des Ordina-
riats rekonstruiert werden.
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der schottischen Katholiken. Es machte dazu iıne Reihe historischer Ausfüh-
en., Das Regensburger Ordinariat erkannte den Eigentumsanspruch aus

Schottland nicht d denn ach katholischer Auffassung stehe das Eigentum
Kirchenvermögen der Gesamtkirche Z das Nutzrecht aber gebühre

jener kirchlichen Anstalt, der durch die Geber oder +ifter zugewendet
worden sel, ler also dem Kloster als nichtsterbender Korporation. Daher
könnten weder die einzelnen Konventualen och die Bischöfe och Sar die
Nation, aus der sich das Kloster bevölkere, ein Eigentumsrecht beanspruchen.
ach dem Wortlaut der Urkunden selen die Schenkungen allerdings „den
Schotten“ zugewendet, aber eben den Schotten dieses Klosters, dem Kloster
£ür die Schotten, keineswegs der schottischen Nation. Wäre das Kloster
schottisches Eigentum, hätte 188028  j ohl längst ach Schottland Ve1l-

pflanzt, WOogegenN sich aber och heute die schottischen Bischöfe aussprächen.
Dadurch, daß die Konventualen STEeIS das bayerische Indigenat nach-
gesucht hätten, hätten 61e selbst anerkannt, daß das Kloster e1n bayerisches,
in Bayern Uun! VO  » Bewohnern Bayerns für Schotten gestiftetes Kloster
5e]1. Das Regensburger Ordinariat ieß gelten, daß das Kloster, namentlich
ceit 720 ıne Stiftung zugunsten Schottlands bzw der schottischen Mission
ce1l In der Stellungnahme des Ordinariats wird ausgeführt, bis Z habe
das Kloster keine andere Zweckbestimmung gehabt als die des klösterlichen
Zusammenlebens ach der Regel des hl Benedikt. Dann aber ce1 mit Zustim-
MUunNng des Hl Stuhles 1'7.26) 1n die Profeßformel eın viertes Gelübde aufge-
ommen worden, nämlich das, sich auf Missionsarbeit 1n Schottland OTZU-

bereiten un 61€e lange auszuüben, w1e die Ordensoberen befehlen. Da-
mit habe das Kloster 1ne LEeUeE Richtung erhalten, die schottische Mission
G1 als se1in Hauptzweck bestimmt worden. Im Unterschied dem Wunsch
des spateren Bischofs Senestrey, der aus dem Schottenkloster ein Eigentum
der Regensburger Kirche un WäarTr ein weltliches Priesterseminar machen
wollte, erklärte das Regensburger Ordinariat 18349, die schottischen Bischöfe
selen 1 Recht, wWel11lnl 61€e sich 1ine Übergabe des Klosters die baye-
rischen Benediktiner wehrten, weil durch diese Übergabe der Hauptzweck
der Stiftung beeinträchtigt un die schottische Kirche benachteiligt würde:
S1e könne auch icht geschehen oöhne Zustimmung des Hl Stuhles, dem das
Kloster unmittelbar unterstehe. Da das Kloster- als solches nicht mehr fort-
bestehen könne, se1l den kirchlichen Rechtsbestimmungen angemesseNh,
ine Umwandlung der Art eintreten lassen, dafß der Hauptzweck der
Stiftung och viel wıe möglich erreicht werde. „Dies ist zunächst und
offenbar die beantragte Vereinigung des Vermögens des Klosters mıit dem
auf seinem Grund errichteten un! mit ihm vereinigten schottischen Semi-
Nar ZU Behufe der Erziehung VO:  - Weltpriestern für die Mission 1n Schott-
land.“ Dafür spreche auch die VO  3 der Denkschrift nachgewiesene g-
schichtliche Tatsache, dafß nämlich das Kloster, als schon dem Verfall
ahe WAaT, 1718 durch die Errichtung des Knabenseminars uen Aufschwung
erhalten habe Die Umwandlung könne aber Ur mıit Zustimmung aller Be-
teiligten geschehen. Da die Konventualen un die schottischen Bischöfe s1eV i aa a erbitten, fehle eS5 M1UrLr och der Zustimmung des Stuhles Uun! der
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bayerischen Staatsregierung. Die letzterer Gce1 ohl erwarten, da für die
durch das Reskript VO April 1827 festgelegten Zwecke des Klosters
(Jugendunterricht un: Seelsorge) bei der Umwandlung mindestens ebenso
viel geleistet werden könnte wI1e jetz Uun! da sich die schottischen Bischöfe
verpflichteten, nichts VO. Kloster- oder Seminarvermögen ach Schottland
yAl übertragen, sondern das (‚anze unter dem Schutz des bayerischen Landes-
herrn und unter der Kontrolle der bayerischen Staatsreglierung belassen.
Sollite sich die beantragte Umwandlung als untunlich oder erfolglos erwel-
SCIl, ware zunächst die Übergabe des Klosters den bayerischen ene--
diktinerorden denken, die weni1gstens den allgemeinen weck, nämlich das
klösterliche Zusammenleben ach der Regel des hl Benedikt, un die 1n
dem Reskript VO April 1827 festgelegten 7wecke der Geel-
OTg und des Unterrichts erfüllen würde, wenll der besondere Zweck
unerfüllbar geworden Ge1l Unter Bezugnahme auf ein Schreiben des Re-
gensburger Bischofs das Regierungspräsidium VO September 1848
(das nicht 1 Akt feststellbar ist) erklärte das Ordinariat, erteile der
beantragten Umwandlung IN seine „wiederholte Zustimmung“* unter
der Bedingung, daß die die opitze der geplanten Missionsanstalt
stellenden Weltpriester unter die Oberaufsicht der Bischöfe VO  3 Regensburg
gestellt werden un daß die Kirche St Jakob 1n gutem baulichen Zustand
erhalten bleibe SOWI1eEe alle kirchlichen Bedürfnisse der Bevölkerung w1e his-
her erfülle. In Hinblick auf die bedrängte Lage der schottischen Kirche und
aus Dankbarkeit für das, Was diese für Deutschland geleistet habe, wolle
das Ordinariat das Umwandlungsgesuch bei der bayerischen Staatsregierung
empfehlen un unterstutzen Sollte aber der Plan M  us irgend einem Grunde
scheitern, dürfe ach Artikel I1 des bayerischen Konkordats VO  3 1817
un ach dem Reskript des Königs Ludwig VO Oktober 1828 das
Vermögen der Kloster- und der Seminarstiftung L1LUTr kirchlichen Zwecken
verwendet werden und musse Jder katholischen Kirche VOIL Regensburg, 1n
deren Schofß das Gtift VO  - Gt Jakob viele Jahrhunderte 1ne geistliche
Heimat gefunden, TT Befriedigung religiöser Bedürfnisse überlassen WEeTl-

den  M
Die Kreisregierung prüfte offenbar die Darlegungen, die das Ordinariat

unter Federführung des Generalvikars OQberndorfer gemacht hatte, Nnau
Denn S1e erstattete ach mehrmaliger Mahnung erst Feburar 1850
dem König bzw. Ministerium Bericht. Offen War darin erklärt, off-
Nnung auf Wiederbesetzung un! Wiederbelebung des Klosters 1m Sinne
seiner ursprünglichen Bestimmung könne 199028  } nicht hegen; daher könne
190028  - die Umwandlung des Klosters 1n 1ine Anstalt für Heranbildung VO  »

Weltpriestern für die schottische Mission II befürworten. In einem g-
schichtlichen Rückblick macht sich die Kreisregierung großenteils wörtlich
die Auffassung des Ordinariats eigen, daß seit 1720 die Mission als
Verpflichtung des Klosters hinzugetreten Ge1 un da{fß daher die ber-
gabe den bayerischen Benediktinerorden 1ine unstatthafte 7Zweckent-
fremdung 6e1. Durch die VO Ordinariat aufgeführten Bedingungen bei
der Umwandlung hält auch die Kreisregierung die Interessen des Landes-
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herrn und des Gtaates Bayern für hinreichend gesichert. Das Kultusministe-
1um holte LLU e1n Gutachten der Kronanwälte ein un ieß darauf dem
schottischen Episkopat auf diplomatischem Weg mitteilen, dafß die bayeri-
sche Regierung auf dem Sechsmonatstermin des Erlasses VO November
184585 nicht weiter bestehen wolle, SONsStT aber keinen Grund gefunden habe,
diesen Erlaß abzuändern. In dieser Mitteilung stand auch, die bayerische
Kegierung beabsichtige durchaus nicht, den Bestand des Klosters irgend-
wıe gefährden; wenml aber die schottischen Bischöfe die bessere Besetzung
des Klosters mıit schottischen Konventualen nicht erreichen wollten oder
könnten, hätten 61€e sich selbst zuzuschreiben, wenll der König e1m
völligen Aussterben der Konventualen ber das Stiftungsvermögen ach
Maßgabe der bayerischen Verfassungsgesetze anderweitig verfügen sollte.

Das Aussterben des Klosters schien durch die Erkrankung des Priors
näher rücken. So reiste Pater Robertson, wı1e September 1851
der Kreisregierung mitteilte, ach Schottland, dort Hilfe für das Klo-
cter suchen. Die schottischen Bischöfe sagten ihm, wI1e aus seinem

November 1851 VOIL der Kreisregierung das Kultusministerium weıter-

geleiteten Reisebericht hervorgeht, 61e hätten das Gutachten der bayerischen
Kronanwiälte AB HE selben eit erhalten, als die britische Regierung un das
Parlament mıit der sogenannten Titelbill die katholische Kirche

ZUSCIL; 61€e könnten daher auf diplomatischem Wege nichts mehr
tun Persönlich selien 61€e überzeugt, daß sich 1n Schottland keine Priester
finden ließen, die geneigt un geeignet selen, 1n Regensburg wirken;
Robertson mOoge aber selbst einmal versuchen; die Bischöfe würden ih:
dabei ach besten Kräften unterstutzen. Robertson warb L11U.:  - selbst 1n
Schottland Nachwuchs Für das Schottenkloser 1n Regensburg. Die Aus-
sichten für einen Erfolg jedoch gering. (janz Schottland zählte, wıe

selbst 1n seinem Bericht chrieb, damals 1Ur 126 katholische Geistliche,
die fün£f Bischöfe un! irischen Priester eingerechnet, die ZUrTrC Aushiltfe 1m
Lande Die Jungen, kräftigen Priester traf meist 1n weıt auUSsSgeE-
ehnten Pfarreien mıit etwa 000 Pfarrkindern Hätte einer VO  j diesen
1NSs Kloster gehen wollen, ware seine Gemeinde verwalst. Trotzdem suchte

jeden auf, der sich auf schriftliche Anfrage nicht unbedingt ablehnend
gezeigt hatte hne jeden Erfolg kehrte den schottischen Bischöfen
rück und erklärte ihnen, WO. jetzt nach Regensburg 7zurückkehren und
das Endschicksal des Klosters abwarten. In seinem ber die Kreisregle-
rung das K ultusministerium geleiteten Bericht teilte mıit, die schot-
tischen Bischöfe wollten sich, soviel elr wWI1sse, och einmal mit ihrem alten
Ersuchen die bayerische Staatsregierung wenden, da 661e keinen Weg
wüßten, das Kloster erhalten, un der Priestermange 1n Schottland sehr
groß e1.

Gleichwohl bemühten sich die schottischen Bischöfe weiter. Auf einer FA
sammenkunft hießen 61€e einen Vorschlag Zut, den Robertson noch wenige
Stunden VOT seiner Abreise einem der Bischöfe gemacht hatte Dieser Vor-
schlag Sing dahin Aus dem bischöflichen GSeminar für Schottland csollten
zwölf Knaben, die bereits ein1ıge Jahre dort erzogen selen, 1Ns Kloster Gt Ja-

}
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kob 1n Regensburg versetz werden, dort ihre Studien vollenden rn dann
sollten 61e die Wahl haben, nach Schottland zurückzukehren oder 1n St Ja-
kob bleiben. Die schottischen Bischöfe mıit Robertson der Über-
ZCEUSUNG, daß dadurch das Schottenseminar wieder 1Ns Leben gerufen
werde und WAar 1n sSeliner doppelten Bestimmung als Pflanzschule für den
Klosternachwuchs un für die Mission. Robertson wWI1es 1n seinem Bericht
VO November 1851 die Kreisregierung darauf in, daß bei Durch-
führung dieses Planes Zöglinge 1n JjJüngerem Alter ach St Jakob kämen
und sich dadurch dort leichter eingewöhnen könnten. uch die nach Schott-
and Heimkehrenden sel]len dem Kloster nützlich, weil sS1e Hause verläs-
sige Informationen ber das Kloster geben könnten, denen jetzt fehle
[Die schottischen Bischöfe wollten ZUr Unterstützung der Regensburger Kon-
ventualen drei erfahrene Priester und WAar solche abordnen, die vielleicht
selbst gene1igt selen, für auernd 1n das Kloster einzutreten, bis sich der
Konvent soweıt erganzt habe, daß die Heranbildung der 7zwölf Semi-
narısten allein besorgen könne. Das Honorar für diese drei Geistlichen Von

jährlich etwa 000 Gulden könne INnan adurch einbringen, da{s 1119  .
das Seminar aus dem isolierten Rückgebäude 1NSs Kloster selbst verlege, das
dazu Räumlichkeiten biete; damit werde die doppelte Haushaltung
erspart und das bisherige Seminargebäude könne vermietet werden. Robert-
SO versicherte 1n Hinblick auf dieses Vorhaben der schottischen Bschöfe,
die Verhältnisse des Kloster hätten sich wesentlich gebessert. Er Iru des-
halb der Kreisregierung die Bitte VOT, den Plan das Ministerium
weiterzuleiten un! sich darüber äußern, ob Einwendungen dagegen be-
stünden. Die Kreisregierung eitete diese Eingabe schon ach drei Tagen

das Ministerium weiter un teilte 61e gleichzeitig dem Ordinariat Re-
gensburg mit Dieses erklärte Dezember 1851 der Kreisregierung
seine rückhaltslose Zustimmung und diese eitete S1e mit dem Bemerken
das Kultusministerium weiter, s1e habe gleichfalls nichts diesen
Ausweg aus den Nöten des Klosters einzuwenden. Kultusminister Fried-
rich VO  ; Ringelmann gab bereits Dezember 1851 die Entschließung
heraus, dafß dem Plan nicht LLUT eın Hindernis entgegenstehe, „sondern
daß diese Maßregel als 1ne Bürgschaft für einen den Stiftungszwecken
entsprechenden Fortbestand des besagten Klosters gern«e genehmigt wird”“.
Die Genehmigung durch das Ministerium wurde 1n Schottland freudig auf-
g  IMmMeEN. Am April 1852 konnte Robertson der Kreisregierung 1n
Regensburg melden, daß bereits wel Anwiärter auf das Noviziat einge-
troffen, weıl weitere angekündigt selen. Dreiviertel Jahre später,
Januar 1853 konnte berichten, dafß ceit dem August 1852 zwölf Junge
Schotten 1 er VO  - elf£ bis zweiundzwanzig Jahren 1 Kloster ausgebil-
det würden. Obwohl die bayerische Staatsregierung auch jetzt 1n allem
nkam un das bayerische Indigenat einem Schotten auch dann Be-
währte, wenn die Staatsbürgerschaft se1ines Heimatlandes beibehielt,
hielt dieser Aufschwung nicht lange VOT. Als November 1855 Robert-
son der Kreisregerung den Tod des 81jährigen Priors melden mußte, bat

sie, da der Konvent I1L1UT noch aus wel Konventualen un wel Novizen
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bestehe, 1MmM Einvernehmen mıit dem Ordinariat Regensburg £ür die Bestel-
lung eines vorläufigen Oberen SOTSCIL, bis wieder ine reguläre Wahl
möglich Ge1 Die Kreisregierung gab diese Meldung A ASEE Rückäußerung“

das Ordinariat weiıter un dieses teilte ihr Dezember 1855 mit,
habe Robertson A einstweiligen Prior bestellt un! damit die Auflage

verbunden, sich 1n allen Dingen, bei denen SONST der Konvent be-
stimmen habe, miıt dem anderen Konventualen verständigen un die
Entscheidung des Ordinariats einzuholen, wWEeNll keiner Verständigung
komme.

Das Schottenkloster hesetzt mi1t einem Prior
und einem Konventualen 5—71

ES scheint damals wieder personelle Schwierigkeiten 1m Kloster gegeben
haben. Offenbar WAarTrT auıch Robertson icht in der Lage, ihrer Herr werden

WAar nicht ine Persönlichkeit VO  . außerordentlichem Format, WI1e 61€e not-

wendig geWESECI ware, auf Grund der materiell zweifellos guten A11S=
stattung des Klosters wirklich dessen Wiederaufstieg herbeizuführen. Gelbst
der Priesterbedarf aus Schottland wirkte nicht als gyewichtige Aufgabe 1M
Kreis der Insassen des Klosters, daß nicht immer wieder Auseinander-
setzungen gekommen ware, wI1e 61e das Ordinariat Regensburg 1n seiner

Mitteilung die Kreisregierung Dezember 1855 andeutete. Diese
Umstände ermunterten jene Kreise 1n Ordinariat un Kreisregjierung, die
offenbar nicht csehr ber den Segen monastischen Lebens als ber den
Nutzen des Klosters £ür praktische Arbeit 1n Unterricht und Seelsorge nach-
dachten. Dazu am, daß das Konkordat VO:  e} SB WarTr VO  w der Wiederher-
stellung VOo  . Klöstern, aber auch 1n Verbindung damit VO:  ; praktischen Auftf-
gaben sprach, die 61€e wahrnehmen sollten. ert der juristischen Gtaats-
beamten Bayerns kannte 1 übrigen aufgrund seiner durch das GStaats-
EeXxaIiInel unter Beweis gestellten Kenntnis des bayerischen Gtaatskirchen-
rechts und häufig auch aus praktischen Fällen seiner Tätigkeit jene VOTLT allem
1mM Religionsedikt der Verfassung VO  ; 1818 getroffenen Bestimmungen, die
sich WAar nicht mıit dem 1n die Verfassung übernommenen Konkordat VO:  m

1817 deckten, aber auch VO  - dem betont katholischen König Ludwig durch-
geführt worden Jedenfalls erstattete die Kreisregierung arz
1856 dem Kultusministerium eingehenden Bericht und tellte dabei fest, das
Ordinariat Regensburg habe 1n seiner Vollmacht für Robertson nicht ZWI1-
schen Spiritualia un Temporalia unterschieden und sich selbst die Entschei-
dung 1n den Angelegenheiten des Klosters vorbehalten, aber doch ohl
seine Zuständigkeit überschritten. Die Kreisregierung berichtet, 61e habe —

gesichts dieses Vorgangs och einmal die Akten un Urkunden studiert und
auch „vertrauliche mündliche Erkundigungen” eingezogen wird nicht
gesagt, bei wem! „weil vielleicht der Zeitpunkt gunstig ist, ıne längst
vergeblich angestrebte, ersprießliche un höchst wünschenswerthe Umgestal-
(UuNng dieses wohlhabenden, aber in seiner Wirksamkeit fast ganz gelähmten
tiftes verwirklichen.“ Ein Aufgreifen der erwähnten Kompetenzüber-
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schreitung könne allerdings auf die Bereitwilligkeit des Ordinariats, bei die-
SsSer Neuregelung mitzuwirken, nachteiligen Einfluß en „Der Gegenstand
IGt aber ach vieljähriger Erfahrung schwierig CILUS, die möglichste Nets
meidung VO Differenzpunkten als Vorbedingung eines gunstigen Erfolges
erkennen lassen.“ Das Vermögen des Klosters habe sich ach manchen
Wechselfällen 1mMm aufenden Jahrhundert beträchtlich vermehrt, teils durch
Werterhöhung der Liegenschaften un der Forstprodukte, teils durch Erspar-
nisse, teils durch einen besseren Betrieb der Forst- un:! Feldwirtschaft. Es
fehle WarTr Anhaltspunkten, das Vermögen auch LIUT annähernd
schätzen, doch werden als wirklich vorhandenes rentierendes Stammver-
mogen 4—600 000 Gulden angegeben, „und WIT halten diese Angabe für
glaubhaft und nachweisbar“. Dann legt die Kreisregierung, gestützt auf 1ıne
geschichtliche Rückschau, dar, das Kloster erfülle L+t weder seinen 7 weck
für die Bedürfnisse des bayerischen Landes och den Beginn des Jahr-
hunderts gesetzten 7Zweck für die Ausbildung VO  5 Missionspriestern £ür
Schottland. Bezeichnenderweise stellt die Kreisregierung den Zweck für Ba-
yern, gestüutzt auf geschichtliche Argumente, 20 1Nne grundlegende
Änderung 61 nicht erwarten: selbst wenn vorübergehend gelingen
sollte, die für selbständige Konvente vorgeschriebene Zahl VO  - sechs Mit-
gliedern erreichen, werde 61e doch bald wieder auf drei oder wel —

rücksinken; andererseits ce1 das Kloster wohlhabend, ganz abzuster-
ben, dafß 1989078  } das Heimfallrecht geltend machten könnte; dazu aber lie-
en die schottischen Bischöfe n1ıe kommen. Dann wertet die Kreisregle-
rung verschiedene Angaben des Memorandums VO:  3 1849 aus In den 136

Jahren VO:  i 1713 bis 15845 seien 1in Gt Jakob 1UT 126 Zöglinge ausgebildet
worden, VOIL denen vermutlich die meisten VOT Beendigung ihrer GStudien
wieder ausgeschieden selen; 1Ur zehn VO ihnen selien Weltgeistliche, NUur

Ordensgeistliche 1n Regensburg, Waldsassen oder München geworden;
auch die Zahl der Zöglinge aus angesehenen schottischen Familien, die nicht
FÜr den geistlichen Stand bestimmt gEeEWESEN seljlen, Ge1l gering. Gegenwär-
t1g seien 1Ur noch zehn Zöglinge vorhanden. Von den beiden Novizen, deren
Eintritt 1856 genehmigt wurde, ce1 der ine bereits wieder ausgeschieden.
Von den beiden Konventualen 61 der eine, Robertson, Jahre alt: Priester
ceit 1853L, einstweilen ZU. Prior bestellt, der andere, Boyhme, Jahre alt,
Priester ce1t 1852, 1n Wien ausgebildet, ce1  “ Seminardirektor. Finer Ergan-
ZUN$ durch einheimische bayerische Konventualen würden sich voraussi  t-
ich diese beiden un die schottischen Bischöfe widersetzen; s1e würde auch
ohl schweren Reibungen führen, wI1e der rühere Versuch, Iren aufzu-
nehmen, gezeigt habe Die Wirksamkeit des Schottenklosters für Unter-
richt und Seelsorge der Gt+adt Regensburg dürfe als ziemlich erloschen
angesehen werden. Somit bestehe e1n schreiender Gegensatz zwischen dem
Nutzen des Klosters unı der Größe des ihm gestifteten VermOöOgens. uch
der amtierende Prior selbst sehe keine Hoffnung auf ine entscheidende
Besserung, sondern rage sich mıiıt dem Gedanken, ın Schottland selbst e1n
Kloster mit Seminar gründen, wofür die Zustimmung aller Bischöfe bis
auf einen en scheine.
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Die Kreisreglerung macht dann Reformvorschläge. Wenn 111411 auf die
Tatsache, daß sich das letzte Schottenkloster auf dem Kontinent hand-
le, keinen entscheidenden Wert lege, c@e1 der beste Weg die ergabe den
bayerischen Benediktinerorden unter Beibehaltung des Seminars; diesem
könnte die Auflage gemacht werden, schottische Missionspriester heranzu-
bilden, aneben aber hätte das Kloster ıine längst als nOt1g erkannte zweiıte
Studienanstalt FÜr Regensburg un Umgebung errichten; die Kenten
und die Käume des Klosters würden dazu vollkommen ausreichen. Den
schottischen Bischöfen könnte die Sorge für das schottische Seminar 1n g..
eigneter Weise eingeraumt werden. „Dem Vernehmen ach wird die Über-
weilsung des Klosters Gt Jakob den bayerischen Benediktinerorden auch
VO  ; dem Bischöflichen Ordinariat Regensburg ebhaft gewünscht un VOI

dem Apostolischen Nuntius N befürwortet.“
Dieser Satz verrat, ieweıt nicht 1Ur die Besprechungen zwischen Kreis-

reglierung uUun! Ordinariat 1I1, sondern auch, daß Letzteres be-
reits mıit der Nuntiatur 1n München 1 Benehmen getretien War Die Kreis-

regierung ist sich offenbar infolge ihrer Besprechung mit dem Ordinariat
sicher, daß 61€e fortfährt: Wenn sich die schottischen Bischöfe mıiıt der VOT-

geschlagenen Lösung nicht einverstanden erklären s1e hofften nämlich
TOTZ ihres Konflikts mi1t der englischen Kegierung auf deren Beistand

könne den Bischöfen und den beiden Konventualen ZUT Gründung e1ines

Klosters 1n Schottland ine Abfindungssumme zugestanden werden, die
sich aus den Kenten des Klosters decken lasse; Gegenleistung musse die

Überlassung des gesamten VermOögens den bayerischen Benediktiner-
orden Se1IN. uch damit ware dem Stiftungszweck genugt, allerdings mit

größeren Veränderungen 1n der Urganisatıon und 1n der Vermögensanlage.
Beide Umgestaltungspläne ließen sich 1n der Weise verbinden, daß Ver-

minderung der Abfindungssumme die Ausbildung schottischer Geistlicher 1U

1n den höheren Gymnasial- un Lyzealstudien von den bayerischen Benedik-
tinern übernommen würde. Ernsthaft komme ja doch LLUT ine Ffriedliche
Lösung 1n Betracht, da jeder gewalttätige Zugriff einem Konflikt mit den
schottischen Bischöfen, der englischen Kegierung un der römischen Kurie
führen müßte; 661e erreichen, dürfe 1119  > sich aber nicht auf die Ideal-
lösung festlegen, sondern musse lieber ıne längere Wartezeit £ür den vol-
len Nutzen der Neuregelung 1n auf nehmen, dafür Sicherheit E1-

langen. Für welche Form der Lösung INa  } alle Beteiligten gewinnen könne,
werde sich TST durch die wirkliche Einleitung VO:  - Verhandlungen ergeben.
Dazu GSEe1 Jetz der Zeitpunkt gyünstig und der bayerische Benediktinerorden
Ge1 der gyeeignetste JIräger solcher Verhandlungen. Tatsächlich gab 1n die-
SECHN, wWI1e och zeigen se1in WITd, Interesse der UÜbernahme des Schot-
tenklosters.

Die Kreisregierung betonte, die günstige Zeitspanne könne aber sehr
Urz sein, da Boyhme nicht w1e Robertson ZUT Gründung eines Klosters 1n

Schottland, sondern ZU Verbleiben 1n Regensburg neige. Wenn u der
derzeitige Novize McColl 1n ein1gen onaten Konventuale werde, könne

se1in, daß die Mehrheit des Konvents IMNMEeEeINl mM1 der Minderheit der
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schottischen Bischöfe die Minderheit des Konvents und die Mehrheit
der Bischöfe stehe; dann rücke 1ne gütliche Lösung wieder 1in weıite Ferne.
Robertson Ge1l ine sehr selbständige Natur; daher leide schwer darunter,
daß das Ordinariat Regensburg DCH der Kleinheit des Konvents e1n Ent-
scheidungsrecht erlangt habe, während das Kloster, wWe11ll Konventua-
len hätte, exXxemt ware. Daher schwebe ihm die Gründung e1Nes exemten
Klosters 1n Schottland VOT, als dessen Abt sich vermutlich denke Als Ab-
findungssume denke dem Vernehmen ach 250 0[010 Gulden. Es G@e1
schwer festzustellen, ob diese hohe Summe mıit den wirklichen Ertraägen des
Klostervermögens 1n Einklang stehe, auch wenn S1C diese 1n den etzten
Jahren beträchtlich gesteigert hätten; besser 61 jedenfalls, 1ine Höchst-

der Abfindung festzusetzen, die Zahlungen aber VO  > den wirklichen
Ertragen abhängig machen. Dem Pater Robertson colle 111a einstweilen
ruhig die wirtschaftliche Verwaltung des Klosters anvertrauen, damit das
Vermoöogen auf einen möglichst guten Stand bringe. Zum Schluß regt die
Kreisregierung . INa  3 solle das Absinken des Konvents auf wel Mitglie-
der P Anlaß einer strengeren Kuratelkontrolle nehmen, da das Kloster die
Möglichkeit habe, jährlich viele ausend Gulden 1NsSs Ausland bringen,
ohne daf(ß 1119  m merke. Die Bestellung eines Kommissars würde die Ver-

waltung des Klosters nicht hemmen und doch ıne zuverlässigere Grundlage
gewähren als die Vorlage der Rechnungen.

Am Juli 1856 antwortete das Kultusministerium: Es ce1 zunächst dem
Kloster selbst überlassen, entweder seine Wiederbevölkerung mit schotti-
schen Benediktinern herbeizuführen oder mit dem bayerischen Benediktiner-
orden! der UÜbernahme des Klosters und des Ceminars verhandeln,
6e1 1n einer der VOIL der Kreisregierung vorgeschlagenen Formen, ce1
durch andere Vereinbarungen. Wenn die Ergebnisse der Wirtschaftsführung
des schottischen Klosters nach dem Ermessen der Kreisregierung ine EeNAUC
Information über die Vermögensverwaltung notig machten, cstehe ihr
jederzeit frei, sich unmittelbar Einblick verschaffen 111 etiwa notige Ver-

fügungen als Oberkuratelbehörde treffen. Nun teilte die Kreisregierung
einen Auszug ihres Berichts und die Entschließung des Kultusministeriums
VO' Juli 1856 dem Ordinariat Regensburg mıit Gie nehme d daß das
Ordinariat ihre Auffassungen teile; 1n diesem Falle 6e1 ohl besten
1n der Lage, fördernd auf das Kloster un den bayerischen Benediktineror-
den einzuwirken, der zweifellos die Initiatıve ergreifen müßte Ein ersprieß-
liches Ergebnis 6e1 allerdings LLUT dann erwarten, wenll die schottischen

da{fß dieun die bayerischen Kultusinteressen berücksichtigt würden,
bayerische un die englische Kegierung das Abkommen unbedenklich yeneh-
m1ıgen könnten; außerdem müßlte ach dem Urteil des Ordinariats und
der Kurie den kanonischen Vorschriften entsprechen. Das Ordinariat moge
auch beurteilen, ob und 1n welchem tadium der Stuhl un die Nuntia-
tur 1n die Verhandlungen einzuschalten cselen. 7Zum Schluß bittet die Kre1ls-

regierung, die Mitteilungen ber das Kloster als vertraulich 1mM strengsten
sondern aufWortsinn“ behandeln, da nicht alles aktenmäßig fundiert A  sel,

„mündlichen, 1n ihren Ergebnissen bei aller Vorsicht etwas schwankenden
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und nicht nachweisbaren Erkundigungen“ beruhe Gtaatliche Uun! kirchliche
tellen arbeiteten CNg IN1MeEeNn Am Oktober 1856 älßt das Ordinariat
die Kreisreglierung  “ M wWI1ssen: 1Nne langjährige Erfahrung habe auch e1m rdi-
narıat die Überzeugung begründet, daß LLUT geringe oder Sal keine Aussicht
bestehe, daß das Schottenkloster wieder instand gesetzt werden könne, seine
fundationsmäßige Bestimmung erfüllen. Obwohl das Ordinariat ein Ein-
gehen des etzten Schottenklosters 1n Deutschland ebhaft bedauere, 6ce1
der Meinung, daß der eit sel, e1n UÜbereinkommen herbeizuführen,
dem alle Beteiligten zustimmen könnten un das den ursprünglichen Gt+if-
tungszwecken doch noch einigermaßen Rechnung ra Dazu musse 108902001

aber Kloster und Seminar getrenn betrachten.
Das Ordinariat führt eshalb aus Das Kloster habe 1719/20 die Missions-

tätigkeit als 7zusätzliches Gelübde 1n die Profeßformel aufgenommen, dieser
7Zweck ce1l durch die königlichen Reskripte VO  - April 182 und VO:

November 1829 auch als fortbestehend anerkannt worden. Das 718 De-
gründete Seminar sollte VOT allem der Erhaltung un Ausbreitung des ka-
t+holischen Glaubens 1n Schottland dienen. 50 G1 nicht mehr als recht und
billig, dafß eın Teil des Klostervermögens der schottischen Kirche zufalle,
damit 1n irgendeiner Form diesem 7Zwecke dienstbar gemacht werden
könne. Der gegebene Weg einem Abkommmen ce1 also: stattliche Abfin-
dung der schottischen Kirche aus dem Klostervermögen und dann Übergang
des Klosters den bayerischen Benediktinerorden. Für 1ine Fortführung
des schottischen Seminars durch die bayerischen Benediktiner, die aller-
dings die Abfindungssumme wesentlich vermindern würde, könne sich das
Ordinariat nicht aussprechen, denn InNallı könne mit seinem Gedeihen och
viel weniger als jetzt rechnen, WE nämlich den bestehenden Hindernis-
5e11l och das der verschiedenen Sprache un des verschiedenen National-
charakters hinzuträte.

Der Regensburger Bischof Valentin VOoIm Riedel (gestorben Novem-
ber hatte selbst mıiıt den beiden Konventualen des Schottenklosters
Rücksprache gl  MN  E Der Zeitpunkt seiner Unterredung ist nicht fest-
stellbar. Beide Konventualen gaben ihm A daß eın Aufschwung des Schot-
tenklosters nicht erwarte: sel, daß also Kloster und Seminar der schotti-
schen Kirche AD eit nichts nutzten. Das Ordinariat berichtet der Kreis-

regierung ber dieses Gespräch des Bischofs mit den Konventualen weiıter:
„Dieselben erklären sich bereit, ihr Kloster verlassen, wenn VOIL

hrt werden, daß die schotti-dem König VO  . Bayern solche Bedingungen gewa
schen Bischöfe damit einverstanden sein können und der Apostolische Stuhl
SeiNe Genehmigung erteilth. Damit hatte bereits Bischof Valentin VOI Riedel

beiden Schottenmönche außerteneinen entscheidenden Schritt getan. Die
dem Bischof gegenüber ber diese Bedingungen: VOT allem se1 der Unter-
schied zwischen Klostervermögen und Seminarvermogen festzuhalten. Die
schottischen Bischöfe ürtften sich vermutlich mit einer Summe VO  3 100 000

bis 150 000 Gulden begnügen, die 1n Jahresraten abgezahlt un inzwischen
verzinst werden müßte Damit solle 1ın Schottland e1n Knabenseminar
gegründet oder e1n schon bestehendes gefördert werden. Das bewegliche
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und unbewegliche Klostervermögen solle dem bayerischen Benediktinerorden
zufallen, doch sollten davon 01010 Gulden ausgeschieden werden, deren
/Zinsen 2 000 Gulden) ihnen als Lebensunterhalt auszuzahlen selen; ach
ihrem Tod selen sS1e ZzZu Kapital schlagen er 1n Schottland 1m Ein-
vernehmen mıiıt den Bischöfen und dem Hl Stuhl eın Benediktiner-
kloster gegründet, selen dieses das Abfindungskapital un die aufge-
laufenen /insen auszuzahlen. Komme e1n solches Kloster binnen Jahren
nach ihrem Tode nicht+ zustande, würden die Inhaber des Regens-
burger Klosters VOIl dieser Verbindlichkeit frei. Die beiden Konventualen
erklärten jedoch dem Bischof, dafß 61€e ber diese Lösung erst dann mit den
schottischen Bischöfen 1n Fühlung treten könnten, wWelilll der König oder das
Staatsministerium die Zusage machte, daß 100028  . mi1t der Genehmigung jener
beantragten Bedingungen rechnen könnte. Liege 1ne solche Zusage VOL,
wollten 61€e persönlich ach Schottland reisen, die Zustimmung der Bi-
schöfe erwirken, der aum zweifeln 6e1 Wenn 661e vorliege, werde
keine Schwierigkeiten beim Gtuhl un bei der englischen KRegierung g..
ben.

Das Ordinariat fügt diesem Bericht ber das Gespräch des Bischofs mit
den Konventualen hinzu, halte die gestellten Bedingungen grundsätzlich
für aNnsCINCSSCIH, könne allerdings nicht beurteilen, ob die beantragte öhe
der Abfindungen mıit dem gegenwartıgen S+and des Klostervermögens im
Einklang stehe Davon könne sich die Kreisregierung leichter überzeugen.
Das Seminarvermögen bestehe größtenteils 1n dem Citit Strahlfeld; daher
müßten die großen Lasten, die auf diesem (3Ut ruhten, bei Feststellung der
Abfindungssumme angerechnet werden. „Hierbei mussen WIT och bemer-
en, daß, wWenn das Schottenkloster bayerischen Benediktinern übergeben
wird, diese das Vermögen des Seminars einen Anspruch nicht haben Der
ach Abrechnung der Lasten un! Ausscheidung der Abfindungssumme Ve@eI1-

bleibende est des SeminarvermO0gens müßte für einen möglichst nahekom-
menden kirchlichen 7Zweck der Diözese Regensburg verwendet werden, als
welcher die Aufbesserung der Klesikalseminarien der iÖözese sich darstellt.
Eine solche Verwendung glauben WIT mehr beantragen dürfen, da
durch die allerhöchste Entschließung VO April 1852; den Vollzug des Kon-
kordats betreffend, Zitfer IS ausgesprochen ist, daß hinsichtlich der Erweite-
rung der bischöflichen Ceminarien 1 Sinne des Artikels des Konkordats
auf nachträglich erstattende billige Anträge wird eingegangen werden.“
Das Ordinariat ahm mit diesen Ausführungen auf die VO:  > König Max 88
persönlich herbeigeführte Ministerialentschließung VO  . 1852 Bezug, die der
katholischen Kirche 1n verschiedener Beziehung wesentlich entgegenkam.
Zum Schluß SEeINEes Schreibens erklärt das Ordinariat der Kreisregierung,
halte nicht für zweckdienlich, daß der bayerische Benediktinerorden die
Initiative ergreife oder auch 2826 HB mıit der Sache befafßt werde, da bei erfolg-
reichem Abschluß der Verhandlungen das Schottenkloster unbedingt über-
nehmen werde. Irgendwelche strenge Anordnungen hinsichlich der Verwal-
LUNg des Klostervermögens un irgendwelches Drängen in die beiden Kon-
ventualen Ge1 der Sache gleichfalls nicht zuträglich. Die Kreisregierung wand-
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te sich L1LU  n November 1856 unmittelbar das Schottenkloster: Sie
habe durch das Ordinariat VO:  } den Bedrängungen der beiden Konventua-
len Kenntnis erhalten und auch VO  . ihrem Wunsch, ine Zusage des Königs

erhalten, ehe GS1e sich die schottischen Bischöfe wenden würden. Die
Kreisregierung wIisse nicht, ob der König bereit sel, auf die einseitige uße-
Fung e1INes einzelnen Beteiligten hin schon über die Umwandlung des Klo-
STeTrs Beschluß fassen; G1e könne daher die Sache auch nicht VOoO  > Grund auf
einleiten. In jedem Falle spiele dabei aber 1ne große Rolle die Frage, 1n wel-
chem Verhältnis die auszuzahlenden Abfindungssummen ZAE vorhandenen
Klostervermögen stünden. Die Kreisregierung besitze keinerlei Unterlagen
über die öhe des GesamtvermöOgens, die nachhaltig gesicherten jährlichen
Kenten und die auf dem Vermögen ruhenden Lasten. Die Kreisregierung
erbitte hierüber ine ECNAUC Übersicht, das Schreiben des Ordinariats
mıiıt einem begleitenden Gutachten dem Kultusministerium vorlegen kön-
nen. Die Kreisreglierung wollte m1t diesem Schreiben nicht ber das Ordina-
r1iat hinweg handeln; 61€e ieß ihm 1ine Abschrift ihres Schreibens das
Schottenkloster zugehen. Die beiden Konventualen antworteten De-
zember 18356 der Kreisreglerung: Sie wagten demütig 1n Erinnerung
bringen, „daß dieselben niemals einen Wunsch außerten, viel wen1ger einen

Antrag machten, ihre Rechte auf das Schottenkolster 1ne Summe Geldes,
orofß dieselbe auch scheinen mOge, aufzugeben un daß dieselben 1LUTL

durch Zwang VO  - außen oder durch andere unvorhergesehene Anlässe
bewegen waren, Anträge der Art dem Stuhl und den Bischöfen VO  } Schott-
and Z Entschließung vorzulegen, und daß dieselben fest entschlossen sind,
das Besitztum ihrer Vorfahren, welche 61e durch die Gnade Ciottes und Gei-
ner Majestät des KOönigs VO  - Bayern inne haben, Lreu Uun:! redlich verwal-
ten und 1n bestmöglichem Zustande ihren Nachfolgern übergeben, Was

61e als Ordenspriester ihren heiligen Gelübden zufolge tun streng VeI-

pflichtet sind. Kraft dieser ihrer innıgsten Überzeugung halten dieselben
sich der Pflicht enthoben, auf Erörterung aller übrigen dahin bezüglichen
Fragen einzugehen“”. Die Schottenmönche Robertson un Boyhme erteilten
mit ihrem Schreiben der Kreisreglierung und dem Ordinariat ine lare Ab-
SdScC

och bewertete die Kreisregierung dem Ordinariat gegenüber das Schrei-
ben der beiden Schottenmönche Januar 1857 nicht „Wir erblicken
1n dem Inhalt dieses Berichtes ohl 1Ur die IN} Wahrung der beiden
vorhandenen Konventualen VOT dem Schein, als ob G61€e celbst das ufhö-
FLn oder die Alterierung des Schottenklosters Gt Jakob 1n seliner bisherigen
fundationsmäßigen Gestaltung herbeizuführen oder dazu mitzuwirken g..
sSsoNnnen waren, glauben aber nicht, dafß dieser Bericht einen starren Wider-
stand die VO'  . kompetenter Stelle, und War besonders kirchlicherseits
angebahnte zweckmäßige Umbildung dieses Klosters und des damit VeI1I-

bundenen Schottenseminars ankünde. Unsererseits können WIT aber 1n die-
S5eTr7 Sache ZUTE eit die Verhandlung mıit dem genannten Kloster nicht fort-
setzen, ohne hiervon einen nachtheiligen Erfolg gewartıgen müuüssen.“
Begreiflicherweise folgten LLU.  - keine weiıteren Schritte. Da meldete7 W E E I E a WE . I ME W E
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Dezember 1857 der amtierende Prior Robertson der Kreisregierung, daß sich
einer der schottischen Bischöfe ZUT eit 1M Kloster aufhalte und och einıge
eit bleiben werde; zeige dies für den Fall d „daß höchste Kreisstellen
willens waren, mit Seiner Gnaden Bn der Zukunft des unterfertigten
+iftes respektive gecn des gütlichen Abkommens 1NSs Benehmen treten.“
Der Bischof VOIL Glasgow, der ceit langem die Angelegenheit des Schotten-
klosters 1n se1InNne and e  ININ! hatte, wollte och bis Weihnachten 1n
Regensburg bleiben un dann seine Reise nach KRom fortsetzen!®. Robertson
erhielt VO:  3 der Kreisregierung die Dezember 1857 ausgefertigte Ant-
WOTT, daß s1e VO: Ministerium nicht ZUT Anknüpfung VO  . Unterhandlungen
m1t den schottischen Bischöfen ermächtigt worden sel; 61e Ge1 jedoch
bereit, „etwaige schriftliche oder mündliche Aufschlüsse oder Anträge ent-

gegenzunehmen und einer ersprießlichen Umgestaltung der Verhältnisse
des Klosters un tiftes G+t Jakob, soviel 1n ihren Kräften liegt, mMitzuwIir-
ken.  M

Der Regensburger Bischof Ignatius vOo  Ba Senestrey und die Kreisregierung
nehmen ZUTr mangelhaften Verwaltung des Klostervermögens 1858 Stellung

Mit dem Jahr 1858 begann eın Abschnitt 1n der Geschichte des
Schottenkloster Er sollte das letzte Kapitel seiner Geschichte werden. Am

Januar 1858 ernannte der König JIgnaz von) venestrey ZU Bischof VOoO

Regensburg, der Papst präkonisierte ih: atrz, der Nuntius weihte
ih gemeinsam mıiıt den Bischöfen VO  3 Passau un: VO  . Würzburg Mai
Er besaß sowohl 1n Kom wWI1e 1n München erheblichen Einfluß@. Irotz seliner
Verwendung 1n anderen Diözesen hatte Bischof Riedel gehofft, ihn für seine
Heimatdiözese zurückzugewinnen. Gegen das Kloster St Jakob WarTr cehr
kritisch eingestellt. och 1n einer wesentlich spateren Niederschrift1! hält

fest: „Anno 1858 sind och wel chotten 1n diesem Kloster, VO  - denen
einer den andern haßte, der 1ne wollte den Prior machen. Sie ganz
verweltlicht. S5ie haben die Abzeichen der Freimaurer hinterlassen, ganz ab-
genutzt, der Kanzleidirektor bewahrt G1€e och auf.“ Bischof venestrey, ine
außerordentlich tatkräftige, geradezu massive Persönlichkeit, schildert
die letzte Vorgeschichte des Klosters folgendermaßen: „Der König Ludwig
hatte erklärt: wWenn die chotten fortgehen, dann wird das Kloster den bay-
erischen Benediktinern gegeben. Der Bischof erwiderte 4115 Ministerium:

gibt überhaupt keine bayerischen Bendiktiner, sondern LLUTr Benediktiner
1n Bayern, weil jedes Kloster für sich ist Darauf schlug das Ministerium
einen ruhigeren TIon u  LL Das Wiederaufblühen des Benediktinerordens in
Bayern hatte aber ZUT olge, daß die Benediktinerklöster Bayerns eben 1858
die alte bayerische Benediktinerkongregation VO  » 1681 erneuerten. Die

10) Bleistiftnotiz 1n CtA Amberg, Reg Nr. 4709, wohl VO  } der Hand
des Assessors Schierlinger, der die me1ilisten Briefe 1n dieser Angelegenheit
für die Kreisregierung entwarf. Woher seine Informationen stammen, äßt
sich nicht erkennen.

11) Niederschrift 1mM Ordinariatsarchiv Regensburg.
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Kreisregierung veranstaltete VO bis Februar 1858 Erhebungen über
die Vermögensverwaltung. Senestrey skizziert zurückschauend zweitellos
subjektiv die Absichten un die gesamten Vorgänge hbis 1862 ”  1E
KreiSs-| kegierung wollte das Kloster sich reißen, der Bischof als Klerikal-
seminar erwerben Mit Max I1 hatte der Bischof die Sache geregelt. In
Vereinbarungen mıit Rom (und München)!* wurde ein  P dreijähriges Provi-
SOrıum eingesetzt, eruleren, Was eigentlich diesem Kloster gehöre,
weil 198078  3 nicht mehr Nau wußte un alles verwalst WAarT. Dieses
Provisorium bestand aus drei Kommissaren, einem königlichen, einem bi-
schöflichen un einem dritten“. Wie aus Eetwas spateren Schreiben Sene-
StreySs den König wI1e den Kultusminister hervorgeht, xylaubte der Bischof,
daß Ina  } 1 Schottenkloster nichts VO Verwaltungsgeschäft verstünde,
dafß die Einsetzung e1INes verlässigen Kommissars durch die Kreisregierung
notwendig G6e1 vYenestrey erhob auch den Vorwurf der Vermögensverschleu-
derung. Man geht ohl nicht fehl, daß diese Gesichtspunkte bereits auch

Anfang des Jahres 1858 geltend gemacht haben dürfte. Jedenfalls schrieb
die Kreisregierung März 1858 das Schottenkloster, s1e habe dem
Bericht des Rechnungskommissars Häring entnommen, dafß das Kloster mit
der königlichen Bank ber eın  b Darlehen VO  e 000 Gulden verhandelt habe
Die Kreisregierung ce1 ‚WarT nicht 1n der Lage geWESECN, den Abschluß dieses
Vertrags un die hypothekarische Sicherung des Darlehens verhindern,
sehe sich aber jetzt durch 1ıne Verfügung des Kultusministeriums genötigt,
die Verwendung dieses Kapitals bis auf weitere Verfügung des Ministeriums

sistieren. Wenn sich auch diese Verfügung des Kultusministeriums nicht In
den Akten der Kreisregierung £eststellen läßt, da die die staatliche Archiv-
verwaltung abgegebenen en des Kultusministeriums durch den etzten
Krieg vernichtet wurden, ergibt sich doch aus den Akten der Kreisregie-
rungs, daß diese nNeuUue Verfügung VO: arz 1858 1ine allerhöchste Ent-
schließung VO Mai 1538 außer Kraft setzte, die die Zehntabgabe der
Stifte un Klöster 1n Regensburg für das Schottenkloster ixiert hatte Die
Verfügung VO' Maärz 1858 unterstellte das Rechnungswesen des Schot-
tenklosters S9887 Gemäßheit der Bestätigungsurkunde VO Oktober
1828 wieder“ der Kreisregierung. Jas Schottenkloster wurde dadurch ur

jährlichen Vorlage seiner Rechnungen SOWI1e ZUT Erholung der Kuratelge-
nehmigung bei Veräußerungen un Vertauschungen, Kapitalaufnahme un
Hypothekenrechnungen, überhaupt bei allen wesentlichen Veränderungen
SEINES Vermögens für verpflichtet erklärt. Die Verfügung des Kultusministe-
r1ums wWI1es die Kreisregierung a 6s1e solle dies allen einschlägigen Behörden
mitteilen, „damit bei Anmeldung und Besitzveränderungen VO:  } seiten des
Klosters hierauf entsprechend Rücksicht g  300800% un ohne Nachweis
der Kuratelgenehmigung gegebenenfalls die Ausstellung VO  \ Anmeldecerti-
icaten verweigert wird.“ Was WAarTr diesen Beschuldigungen? Der Vorstand
des Landgerichts Erding, 1n dessen Bereich das Klostergut Gtrahlfeld lag,

12) Diese Klammern stehen 1n der Niederschrift Denestreys, 1 Ordinariatsarchiv
Regensburg.
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ahm 1n einem Schreiben bereits VO: Maärz 1858 das Kloster den
Verdacht 1n Schutz, durch irgendwelche Schritte be  1mMm Landgericht die Ver-
schleppung, Veräußerung oder Verpfändung des beweglichen oder unbeweg-
lichen Klostervermögens betrieben haben. Es Ge1l auch nicht die entfernte-
ste Absicht einer „Deteriorierung” des Waldbesitzes erkennen. Das KT5-
ster habe L1LUr zwecks besserer Abrundung einıge Tagwerk Grund —

dere vertauscht, Was aber für das Kloster 11UTX vorteilhaft SECWESECN c@]1.
Es Fällt auf, dalß diese Zuschrift wel Tage VOT der Verfügung des Kultus-

ministeriıums erfolgte. 5Spätere Erhebungen gaben dem Bischof Senestrey
nicht Unrecht.

Am Maärz 1858 wandte sich das Kloster König Max I1 un berief
sich autf das Reskript sSe1INes Vaters VO: Oktober 1828, das den Fortbe-
stand zugesichert und die Aufnahme VO  > Novizen genehmigt habe, und
auf das Reskript VO Ma1i 1835 das dem Kloster die freie Verwaltung
SEe1INes Vermögens Leistung einer fixierten jährlichen Abgabe un Vor-
lage summarischer Vermögensübersichten zugestanden habe Das Kloster
weist darauf in, da{fß König Max I} durch e1n  Sa Reskript VO April 1854

ausgesprochen habe, daß bei der bisherigen Regelung verbleiben colle
Uun:! demgemäß das Kloster VO  . den durch das Ablösungsgesetz VO Juni
1848 entstandenen Veränderungen sSe1nNnes Vermögens keine Rechenschaft

geben brauche. Aller dieser Gnaden werde das Kloster durch das Reskript
VO Maärz 1858 für verlustig erklärt; die Kreis-] Regierung habe auf
Grund dieser Verfügung schon einschneidende Madßregeln getroffen un wel-
tere bezüglich der Rechnungslegung un der Aufstellung e1ines Wirschafts-
un! Schuldentilgungsplanes 1n Aussicht gestellt. Das Kloster 6e1 sich keiner
Felonie den KOönig bewußt, die diesen Entzug der königlichen Gnade
hätte verursachen können!®. Wenn diese Beschränkungen iın der Vermögens-
verwaltung 1n Schottland bekannt werden,” TOTZ des früheren politischen
Drucks den katholischen Korporationen die freieste Bewegung 1n ihren Ver-
mögensverhältnissen zukommt“, werde das den Fintritt jJunger Schotten
in das Kloster nicht NUur erschweren, sondern fast unmöglich machen. Fs
cseien Einleitungen getroffen, 1mMm nächsten Herbst zwölf NnEeUe Zöglinge auf-
zunehmen, aber welcher schottische Bischof werde unter solchen Umständen
dem Kloster auch E: einen einzigen Zögling anvertrauen! Jeder musse 1n
den Maßregeln die „Initiation“ ZUT völligen Einziehung des Klosters erblik-
ken Darum erbittet das Kloster die Rückkehr AB Ffrüheren 7Zustand. Am

April 1858 wandte sich Robertson auch die Kreisregierung und teilte
ihr mıt, das Kloster habe sich den König mit der Bitte gewandt, nicht
der Kuratel der Kreisregierung unterstellen. Die Regierung moge daher
hbis ZU Eintreffen einer Entscheidung VO weıiteren Schritten absehen. ber
diese erwiderte, die Unterstellung unter ihre Kuratel 6e1 eın königlicher Be-
fehl; ine Bitte des Klosters, diesen aufzuheben, befreie 61e nicht VO  — der
Verpflichtung, ih: erfüllen. Sie musse deshalb auf dem pünktlichen Öl-

13) „die dieses Entzugs der königlichen Gnade wert gemacht hätte“” A
Amberg, Reg Nr
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ZUg ihrer Anordnungen bestehen. Robertson erwiderte der Kreisregierung
April beschwörend: „Durch die Jüngsten Verordnungen des Kultus-

ministeri1ums 1n betreff des diesseitigen Klosters 1st emselben unmOg-
ich gemacht, Je wieder als Schottenkloster aufzublühen. Dieses haben WIT
Seiner Majestät dem König demütigst vorgestellt un die Rücknahme
der Madßregeln, welche durch Mißverständnisse hervorgerufen Se1in schei-
NEN, gvebeten. Wir wiederholen daher nochmals die Bitte, 1ne hohe Kegie-
rung wolle gnädigst die allerhöchste Endesentscheidung abwarten und die
einstweilige Lage des Klosters erleichtern.“

och wiederholte die Kreisreglierung April 1858 dem Kloster LLUT

ihren £rüheren Bescheid. Der König hatte inzwischen, wWw1e das rechtlich nOot-

wendig War, die Eingabe ih dem Kultusministerium A GE Bearbeitung
übergeben. Dieses eitete iıne Zweitschrift derselben April der Kreis-
reglierung un wWIes 61e  n d. dem Kloster mitzuteilen: Im Reskript VO DD
Oktober 1828 G1 dem Kloster die Verpflichtung auferlegt worden, das ihm
ZUT Nutzung und Verwaltung überlassene Vermögen vollständig erhal-
ten; eshalb G@e1 sSEINEe Vermögensverwaltung der speziellen Aufsicht und
Kuratel der Kreisregierung unterstellt worden. An dieser Verpflichtung habe
der Erlafß VO: Mai 1838 nichts geändert. Er habe 1Ur dem Kloster ine
Erleichterung hinsichtlich der Einrichtung un Vorlage se1ines Rechnungs-
wesens gewährt. Diese Vergünstigung habe jedoch, W1E die neuestien Wahr-
nehmungen erwiesen hätten, TT Beseitigung jeder ordentlichen Wirtschafts-
führung un Rechnungsaufstellung geführt. Die VO:  } der Kreisregierung
veranlaßten, VO his Februar 1858 gepflogenen Erhebungen hätten
den Nachweis geliefert, da{fß 1n den etzten fünf Jahren überhaupt keine
eigentliche Rechnungsführung mehr stattgefunden habe un daß einzelne
Gutsobjekte mıiıt Hypotheken belastet worden selen, ohne dafß ber den
Zweck und die Notwendigkeit der Schuldübernahme 1ne hinreichende Er-
klärung gegeben werden konnte. Bei solchen Ordnungswidrigkeiten könne
der Bestand des Stiftsvermögens nicht mehr als ungefährdet angesehen Weli-

den und erscheine als ine 1 Interesse des Gtifts celbs+ gelegene Ma(lre-
gel, seine Vermögensverwaltung wieder unter 1ne wirksame Aufsicht und
Kuratel stellen. Darum habe der König angeordnet, dafß bei der Ver-
fügung VO Maärz 1858 verbleiben habe, aber zugleich erklärt, dafß
die Befürchtungen des Klosters gen einer adurch vorbereiteten Einzie-
hung des Vermögens völlig unbegründet seien un mit Entschiedenheit ab-
gelehnt werden müßten. Diese Entscheidung eitete die Kreisregierung

April dem Kloster
Einen Tag vorher, April 1858, richtete das Kloster ıine neue Ein-

gabe den König un:! bat, Aanter (Garantıe der Erhaltung des Stammver-
mOgens des Schottenklosters Regensburg dieses nämliche Benediktiner-
stift ın betreff der Aufnahme un! Profeßablegung der Ordenskandidaten
SOWI1e in freier Verwendung der bezüglichen Kenten den übrigen Bendikti-
nerklöstern allergnädigst gleichzustellen un ach hohem weisen Ermessen
ine Regierung VO:  3 Oberpfalz un Regensburg VO  } strenger Ausführung
des begonnenen Verfahrens allerhuldvollst zurückzubringen.“ Im Hinblick
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auf diese Eingabe den König verlangte das Kloster VO: der Kreisregierung
1Nne weıtere Verzögerung der Durchführung ihrer Maßnahmen:;: diese drohte
19888  aD jedoch wiederholt mıiıt Ordnungsstrafen. Kultusminister VO  - Zwehl, der
sowohl das besondere Vertrauen des Königs wWw1e der kirchlichen Kreise, VOT
em der Bischöfe besaß, erlie(ß Mai 1858 ine Entschließung, 1n der

verfügte, verbleibe bei der Anordnung VO März 1858 Das Kultus-
ministerium erwartert, die Regierung werde VO  . celhst dafür Dorge tragen,
da{s dieser Anordnung 1mM Hinblick auf den geringen Personalstand des Klo-
Sters eın wohlwollender Vollzug gegeben werde. Das 61 dem Kloster
sSeinNner Beruhigung eröffnen. In der aNZEIN Verfügung klingt e1n fast
väterlicher TIon durch Die VO:  } der Kreisregierung ausgearbeiteten Formulare
A Rechnungslegung nennt der Minister „im allgemeinen zweckmäßig“,
doch erlaubt och 1n ein1gen Punkten Vereinfachungen: der Bericht ber
den Kassenstand cel  > nicht vierteljährlich, sondern LLUT jährlich notig. Da die
nNeue Form der Wirschaftsführung den beiden Konventualen anfangs ohl
ziemliche Schwierigkeiten machen werde, möge ihnen die Kreisregierung
die Einstellung einer tüchtigen Fachkraft empfehlen Uun! auf ihren Wunsch
auch ine solche benennen. Tatsächlich konnte die Kreisregierung auf münd-
liches Ansuchen dem Kloster Mai den Rechnungskommissar Häring
als Fachberater empfehlen. In der Ministerialentschließung VO: Mai hieß

außerdem: Anträgee Novizenaufnahme Uun:! Profeßablegung lägen
A eit nicht VOT); sollten s1e bei der Kreisregierung eingerichtet werden,
selen G1€e baldigst bearbeiten oder weiterzuleiten. Am Mai teilte die
Kreisregierung dem Kloster diese Entschließung mıt, verzichtete auf die schon
verhängte Ordnungsstrafe un setze NEeUe Termine: Tage für jene Ma{(l-
nahmen, die ohne Schwierigkeiten ausführbar seien, vVvier Wochen für die
schwierigen; 1mM Sinn der Ministerialverfügung wurden die Formulare g-
ändert.

Auf wiederholte Aufforderung der Kreisregierung, ber die Verwen-
dung des Darlehens VO  } O00 Gulden berichten, antwortete Pater Pla-
cidus Boyhme Juli 1858, habe für den Bericht die Rückkehr Robert-
OoNns abwarten wollen, der Mai auf sechs Wochen nach Schottland
gereist 66€1. Da ih: dieser aber VOINL Schottland aus ZU: Geldempfang ermäch-
tigt habe, nehme a dafß och nicht zurückkehre un berichte daher,
da{iß VO  . den 000 Gulden och 000 auf der Bank 1n Regensburg lägen.

0[010 habe Robertson anfangs Maärz dazu verwendet, mehrere bei der Bank
verpfändete Obligationen auszulösen; 1000 habe Robertson MAärz;,

000 Mai erhoben Verwendungszweck wird nicht genannt 000
habe celbst Juni ZUr Bestreitung des Klosterhaushalts und der Oko-
nomie erhoben, da ihm Robertson 1Ur 080 zurückgelassen un bis Z

Juni schon 1586 ausgegeben habe Es ce1 ihm nichts anderes übrig BCc-
blieben, da alle bis 1858 anfallenden Zinscoupons Uun! 1400 Gulden Bar-
einkünfte VO Gut GStrahlfeld VO  > Robertson eingezogen worden selen, ehe
er ach Schottland abgereist 6e1. Boyhme bat, auch die restlichen 2000 Gul-
den och für die Haushaltsausgaben bereithalten dürfen, da bei dem
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herrschenden Futtermangel voraussichtlich der größte Teil dieser Summe ür
Futtermittel verwendet werden musse.

Im Hinblick auf die späteré öffentliche Diskussion ber die Rechnungs-
führung des Klosters etiwa 1 Nürnberger Anzeiger!* un! den dort yemach-
ten Versuch, den Pater Anselm Robertson den Vorwurf der Verschleu-
derung des KlostervermOögens verteidigen, ist notwendig, nicht HT die
Bedeutung dieser Vorwürfe sondern uch ihre aktenmäßige Grundlage kri-
tisch darzulegen.

Mit Rücksicht auf die geschilderten Verhältnisse genehmigte die Kreis-

regierung Juli 1855 nachträglich die Erhebung der 2 000 Gulden,
schrieb aber, daß die Erhebung der restlichen 7 000 erst genehmigt werden
könne, wWEe111l der Bedartf nachgewiesen werde. Wegen der eigenmächtigen
und willkürlichen Verwendung des größten Teils jenes Bankdarlehens durch
Pater Anselm Robertson werde dieser „ WeSE seines auffallenden Ungehor-
Ga1lılıs un der Mißachtung der höchsten Orts bzw. VO  . der unterfertigen
Gtelle ergangseNECM Weisungen und getroffenen Anordnungen ach seiner
Rückkunft aus Schottland ZUr standhaften Verantwortung aufgefordert WeTI-

den, sich 1n dieser Beziehung weiıtere Entschließung vorbehalten
wird.”

Die Kreisregierung hatte als Unterlage für ihr Vorhaben damals bereits
den Bericht des Rechnungskommissars Häring VO: Juli, der sofortige
Abhilfe als notwendig bezeichnete, wenn das Klostervermögen 1n seinem Be-

ahren besitze das Kloster 1ine (IkkO-stand gerette werden sollte. Seit fünf
Jahre ehlten alle Aufzeichnun-nomie VO 171 Tagwerk. ber die ersten vier

gEN, daß hierüber nichts gesagt werden könne. Daß ab das ergiebige Ern-
Überschuß hinterlassen habe, ja daß für dietejahr 1856/57 ar keinen

obwohl bei derBrauerei 5/6 des Gerstebedarfs gekauft werden mußten,
Klosterökonomie der Gerstenbau vorherrsche, daß ferner Samengerste und
für die vorhandenen neun Pferde Gerste ® dann Linsen, Wicken un Stroh mit

stehe einwandfrei fest. Der Ertraghohen Kosten angeschafft werden mußten,
der vorhandenen Milchkühe ce1 selbst 1n den verhältnismäßig besseren
etzten wel onaten gering ZeWeSECN, daß die Unkosten, nämlich der

die Bestreitung der ZUnterhalt der Kühe, die Bezahlung der wel Mägde, celbst bei
SE  a} für das Kapital ZU Ankauf un ZUT Herstellung des Stalles,
mäßigem Anschlag nicht gedeckt ceijen. Der Grund liege in der mangelhaften
Autsicht beim Melken un e1ım Milchverbrauch. Ahnlich werden dann
Mi£ß£stände 1n der Pferdehaltung, 1n der Aufzucht des Jungviehs, in der Auf-
sicht ber das Gesinde, 1n der verschwenderischen Verpflegung des Gesindes
festgestellt. Der mit der Leitung beauftragte Pater Anselm Robertson G1

mit zehn Jahren 11S Kloster gekommen und schöpfte se1in anzZcS ökonomi-
sches Wissen 1Ur AauUus Büchern, 61 aber dabei VO:  3 sich selbst überzeugt,
dafß keiner Belehrung zugänglich se1l In seiner Buchführung herrsche völli-

Unordnung un! nicht die leiseste bsicht, seine Untergebenen kontrol-
der dann alle Zahlun-lieren. Er bezahle blindlings Geld einen Taglöhner,

14) Nürnberger Anzeiger NT. 340 VOINN Dezember 1862
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gen erledige; Pater Placidus Boyhme dagegen traue diesem Mann nicht und
finde, dafß gleich ach der Ernte entlassen werden muUusse. Die Köchin ET-

halte monatlich 200 bis 250 Gulden auf Grund ihrer Aufschreibungen, diese
aber selen och nıe nachgeprüft un darum auch alle Ersparnismöglich-
keiten versaumt worden. Am schlimmsten selen die Folgen dieser lässigen
Wirtschaftsführung bei dem Gut Strahl£feld, das dem Kloster ach allen Ab-
zugen schätzungsweise jährlich mindestens O00 Gulden tragen müßte, Tatı
sächlich aber LLUT 2000 000 einbringe. Die Mißfßstände werden noch durch
ine RKeihe VO  a} FEinzeltatsachen belegt. Am Schluß sagt Rechnungskommissar
Häring: Wenn Pater Robertson darauf anlegte, VO Klostervermögen LUr

das erhalten, Was bei seinen Lebzeiten brauche, alles übrige aber VeeI-

kommen lassen, könnte auch nicht übler wirtschaften. Es empfehle
sich, ihm die Vermögensverwaltung abzunehmen, denn habe TOTZ der
Weisung der Kreisregierung, das Darlehen VO  . 000 Gulden nicht ohne
Genehmigung verwenden, gleich ach dem Empfang dieses Befehls

000 Gulden abgehoben, bei der Vermögenserhebung Februar
1858 versichert, das Darlehen colle der Versorgung VOIL bis Zöglingen
dienen, die im Laufe des Jahres ankämen, während ach seinen etzten

außer den 1nBriefen bisher H1E sechs Fratres habe gewinnen können,
seinem Rechnungsbuch unterm Mai 1858 als Ausgaben für die Reise
ach Schottland vermerkten 060 Gulden in Wirklichkeit och 500 Gulden
bei der Bank erhoben, 400 VO Verwalter des Gutes Strahlfeld eingezogen
und 200 vierteljährlichen Zinsen VO  D der Staatsschuldentilgungskasse C1-

halten, 1 anzen also 160 Gulden für ine völlig überflüssige Reise,
seit dem Regiebetrieb der Ckonomie dem Kloster ine Schuldenlast VO  .

000 Gulden aufgebürdet un dabei die Gebäude aufs schlimmste VeIl-

wahrlosen lassen. Diese Miß£wirtschaft sollte dem Schottenkloster außer
dem geradezu chronischen tatsächlichen Mangel Insassen un Zöglingen
ZU: Verhängnis werden. Aus Aktenvermerken geht hervor, da{s Härings
Bericht mehreren Referaten der Kreisregierung FAWER Begutachtung ZUSEC-
eitet, zuletzt aber den Akten gelegt wurde, wobei der Direktor der
Kammer des Innern, Lindner, August 1858 bemerkte: Da sich
Robertson nach eingezogenen Erkundigungen och immer 1n Glasgow auf-
halte un ın nächster eit ohl nicht zurückkehre, und daß dem Ver-
nehmen nach inzwischen Verhandlungen zwischen den schottischen Bi-
schöfen und dem Bischof VO:  . Regensburg 44 Überlassung des Klo-
STers un GSeminars ” den letzteren“ 1ne aNSCIMESSCHC Entschä-
digung stattgefunden hätten, Ge1 vorerst das weitere Ergebnis abzu-
warten.

1859 KÖöni1gz Max TE 11l das Schottenkloster erhalten,
der Regensburger Bischof zugunsten SeINES Klerikalseminars einziehen

Nun wandte sich Bischof Senestre£r VO  >} Regensburg Dez 1858
den König. Er konnte gewiß sein, da dieser ihm eın aufmerksames

Ohr lieh, hatte der Monarch doch seiner Erkrankung 1mMm Oktober sehr
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besorgten Anteil o  MM und offenbar ogroßes Interesse der Tätig-
keit des VO ihm Beginn des Jahres ernannten Bischofs. Darauf wirkte
auch nicht ungunstig der Umstand, dafß der Bischof un der Kabinetts-
sekretär des Königs einst Schulkameraden SCWESECN 4G @ Senestrey hbe-
ginnt cseine Darlegungen gegenüber dem wissenschaftlicher Bildung
sehr interessierten König mit einem doch ohl dick aufgetragenen
inwels: AES ist FEuerer Königlichen Majestaät bekannt, daß Regensburg
ceit mehr als 1010 Jahren e1in Kloster Sct Jakob für schottische Benedik-
tiner besteht, mıit welchem 1m Jahre 1719 VOIl dem damaligen hte Fleming
unter allseitiger Mitwirkung der zuständigen bern e1n Seminar verbun-
den wurde, dessen ausgesprochener Hauptzweck WUTr, JjJunge Schotten in

der Wissenschaft erziehen und dieselben, wWe1ll 661e Beruf ZUML1 gveistlichen
als Priester ach Schottland zurückzusenden, daselbstStande zeigten, Neben dem Wort „Wisiın der Seelsorge £ür die Katholiken arbeiten

senschaft“ steht e1n mıit Bleistift gyeschriebenes Fragezeichen. Der Ausdruck
„dessen ausSsSCSprochener Hauptzweck War  M4 ist ebenfalls unterstrichen. Die-

SCT Leser mit dem Bleistift 1n der and bezweifelte offenbar, daß Erziehung
1n der Wissenschaft der Hauptzweck der Ausbildung £ür junge Schotten WAaT,

we1lll 661e dann als „DPriester ach Schottland zurückzusenden“ uch
diesen Ausdruck unterstrich der Leser mıit dem Bleistift Bischof Senestrey
wußte natürlich, dafß dem König viel einer issenschaftlichen Bildung
des Klerus 1mM Bayern seiner eit lag Er projizlrte eshalb dieses 7Ziel 1em-

des Schottenklosters 1mM frü-ich einfach auf die Organisation des Seminars
lem ine theologisch-hen Jahrhundert, wiewohl doch damals VOT

7Ziel gehen mußte, den Priesternachwuchspraktische Ausbildung £ür da
1n Schottland unterstutzen Senestrey betont yAUV Eingang seines Schrei-
bens außerdem, das Kloster 6e1 Beginn des Jahrhundert sehr verarmt

ftung des GSeminars wieder erholt. 1DIes
geWESCH, habe sich aber durch die S+ti
SEeIN selen viele Spenden zugegangen, VOT alle eın  A oroßes Legat des Ke-

dere e1n Iches Herzog Maximiliangensburger Bischofs un insbeson
lätze für schottische Jünglinge gestif-Philipps VO  D Bayern, der acht Freip

tet habe, damit G1€e als Missionare in ih Heimatland zurückkehren ONN-
des KlostervermO0gens eigentlichten Senestrey folgert, dafß der größte Teil

dem GSeminar gehöre, dessen Fonds auch sSte VO:  g dem Kloster gesondert
dem Bleistift bezweifelt diese Behaup-gehalten worden 6e]1. Der Leser mi1t

tung durch e1n Fragezeichen. Senestre verweist seinen königlichen Leser

dann auf ine Schrift, 1n der die Dokumente arüber mitgeteilt seien. Der

schottische Bischof Gillis habe 661e 1849 dem Kultusministerium einge-
reicht. Sie ce1 alg Manuskript gedruckt wWOoTden ınter dem Titel „Reclama-

le Kol de Baviere, contretion aupres du Gouverment de Sa Majeste
arrete du Ministere des cultes date du 183483, touchant le monastere
et le Seminaire de Sct Jacques des FEcossals Ratisbonne. Den Ion dieser
Schrift könne CL, Bischof Senestrey, ‚WarTr manchen +ellen keineswegs
billigen, s1ie 61 aber als Dokumentenzusarnmens’cellung außerst wertvoll. Es

der reichen Mittel nıe rechtwird dann geschildert, dafß sich das Seminar TOTZ
habe entfalten können. Von 173 his 1849 lebte dort insgesamt 1Ur M AT
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junge Schotten, VO  - denen tTwa Ordens-, Weltpriester wurden. uch
der Personalstand des Klosters Ge1 immer weiter zurückgegangen, 1548
auf WwWel Mitglieder, daß Bischof Gillis den König die Bitte gerichtet
habe, das Kloster säkularisieren, da 1ın Schottland keine Benediktiner
gebe, und das Seminar durch Weltgeistliche führen lassen. Die bayerische
Kegierung habe diese Bitte abgelehnt un stattdessen einen etzten Ver-
such angeordnet, der aber wieder gescheitert 6e1. Als der Prior starb, habe
Pater Anselm Robertson die Verwaltung des Klosters un CSeminars über-
NOININECIL, „führte aber dieselbe unglücklich, daß bedeutende Summen
verschleuderte, die königliche Regierung dahier 1ne Untersuchung anordnen
mußte un: celbst VOT einem halben Jahr ach Schottland J werde
ohl kaum zurückkehren, „weil ihm die unangenehmsten Dinge bevor-
stünden und seine Rückkehr LUr den Kuin des Klosters beschleunigen
mülßflte.“ Fine Verlängerung des Bestehens des Klosters 1 diesem traurigen
Zustande brächte weder der schottischen och der bayerischen Kirche Nutzen,
würde aber die vorhandenen Mittel aufzehren. Nun 61 e1n Teil des schönen
Klostergebäudes 1n Verfall, die alte, herrliche Kirche se1l verwahrlost un das
gesamte Vermögen leide unter den Folgen der ungunstigen Entwicklung
des Klosters. Teils aus eigener Pflichtauffassung heraus, teils auf dringende
Bitte des Paters Placidus Boyhme habe CI, der Bischof£, sich mit dieser
Sache befafßt und mit den schottischen Bischöfen Fühlung A  3808001  . Ihre
gemeinsame Meinung ce1 folgende: Der Bestand des Klosters Ge1 —

haltbar, weil unmöglich sel, schottische Mönche gewinnen.
Dem gegenwartigen 7Zustand MU: schleunigst eın Ende gemacht werden,

wWEeNl nicht Gebäude, Vermögen und Güter verfallen sollen. Das schot-
+ische Seminar, das gegenwartıg LLUT aus Zöglingen bestehe, habe seinen
Hauptzweck n1ıe auch L1LUTr halbwegs erfüllt un! verspreche auch 1n F
kunft eın besseres Ergebnis. uch der Plan VO  > 1848 Weiterführung
durch Weltpriester verspreche nichts Besseres, weil Schottland Priestern
überhaupt Un besonders geeigneten Seminarlehrern Mangel leide, weil
die Reise zwischen Schottland un! Regensburg sehr euer 6e1 un das G+u-
d  1Um der deutschen Sprache viel eit koste. Der Hauptzweck des Ge-
m1inars lasse sich eINZ1g durch seine Verlegung ach Schottland erreichen,
Was jetzt die schottischen Landesgesetze gestattien, während früher —

möglich gewesen ware. Die TMe schottische Kirche brauche e1n solches
Seminar sehr dringend Uun: verspreche 1 Lande celbst die besten
Früchte, daß „der Name des erlauchten bayerischen Fürsten, VO dem
die Stiftung stammt“ „des bayerischen Herzogs Max Philipp” dort
STETIS „1In vegen bleiben wird”. Aus all diesen Gründen oglaubt Senestrey, sich
mit den Bischöfen VO  . Schottland 1n einer Übereinkunft verständigen Zu
sollen, „welche, unter dem schuldigen Vorbehalte aller Rechte Uun! Entschlie-
fSungen Eurer Königlichen Majestät un des Stuhles, entworfen, einen
festen Anhaltspunkt für ıne künftige, zweckentsprechende Ordnung der
Sache bieten könnte. Freilich bezweifelt der Leser mıiıt dem Bleistift, Wabs

venestrey 1mMm nächsten Satz behauptet, nämlich, dafß die Ansprüche der ka-
tholischen Kirche 1n Schottland auf das schottische Seminar 1n Regensburg



Das Schottenkloster 1 Regensburg 175

unzweifelhaft erschienen, da die Stiftung „rein ihrem Besten gemacht
wurde und der Wille der Gtifter un Wohltäter klar Tage liegt.“ Sene-
stre' meıint schließlich, dem mußlßte Rechnung eiragen werden, jedoch S}
daß dem eigenen Vaterland nicht durch Auszahlung eiInNnes groien Kapi-
tals Schaden erwüchse. 125 000 Gulden schienen dIlLHECINCSSECIl, da die Zahl
der Seminaristen ursprünglich auf bestimmt gewesen Ge1 und diese Sum-

den schottischen Bischöfen erlaube, ine Anstalt für Zöglinge C1-

richten. Auf diesen Vorschlag seien die schottischen Bischöfe eingegangen,
wellll auch widerstrebend, da Ja die Fonds des Klosters und Seminars einen
viel höheren Wert darstellen. Die beiden och übrigen Klosterinsassen
hätten dem Nuntius 1n München ihre Zustimmung ZUT Säkularisierung des
Klosters ausgedrückt; doch stehe ihnen billigerweise 1ine standesgemäße
Versorgung bis ihrem Tode Der schottischen Kirche entgingen durch
die Verlegung ach Schottland die ihrem Dienst verpflichteten Lehrer.
SO scheine richtig, eın Kapital VOo  . 000 Gulden bereitzustellen, dessen
jährliche /insen den beiden Mönchen lebenslang, ach ihrem Tode aber der
schottischen Kirche zukämen. Da sich das Klostervermögen uf etwa 250 01018
Gulden wWe11lll auch mıit schweren Belastungen belaufe, ergebe sich
nach Abzug dieser Betrage immerhin och e1n beträchtlicher Überschuß. Hin-
sichtlich dieses Uberschusses U:  D erlaube sich CT, der Bischof, 1ne ehrfurchts-
volle Bitte „Dem TOoMMeEeN illen der tifter un Wohltäter des schotti-
schen Seminars entspricht zweifellsohne besten, wenn ach Sicherung
des Hauptstiftungszweckes in Schottland der Überschuß ZUT Fundierung des
Regensburger Diözesanseminars yerwendet wird. Ebenso oibt zahllose
Beispiele un ist auch gallZ dem Geiste der Verordnung des Tridentinischen
Konzils ber Errichtung VO  } Diözesanseminaren gemäß, daß der GStuhl
die Güter aufgelöster Klöster dem Diözesanseminar überlassen 11 nde-
rerseits entbehrt das Regensburger Klerikalseminar noch 1n hohem Grade
einer zureichenden Dotation, während durch die Zeitverhältnisse, wenn

einem rohenden Priestermangel begegnet werden soll, immer mehr das
Bedürfnis erwächst, den Kanditaten für den Priesterstand längere eit hin-
durch 1ne unentgeltliche Erziehung un Unterhalt gewähren solange
wenigstens, als s1€e 1n den theologischen Wissenschaften unterrichtet wWeTl-

den mussen. Der allerunterthänigst Unterzeichnete meıint hiermit nicht die
Erweiterung des Klerikalseminars einer vollständigen Studienanstalt
1mM Sinne der Freisinger Denkschrift oder die Umwandlung des königlichen
Lyzeums 1n eın bischöfliches, sondern sucht lediglich die Mittel ZUr Her-
stellung e1Nes den gegenwartigen, vielfach gesteigerten Bedürfnissen ent-

sprechenden Seminars ähnlich dem königlichen Georgianum ın ünchen,
1n welchem die Kanditaten freie Verpflegung Uun! sorgfältige Erziehung
unter gehöriger Leitung un welser Aufsicht genießen, während G1€e den GStu-
dien königlichen Lyzeum mıit größerem Ernste und Erfolge ob-

rhöchsten Scharfblick gewiß die be-liegen können; denn entgeht dem alle
trübende Erscheinung nicht, daß cehr viel Kandidaten des Lyzeums, und
darunter oft sehr gute Talente, eshalb 1n der Wissenschaft zurückbleiben,

oft auch körperlich, verkom-keine Leistungen ersehen lassen, und geist1g,
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INECIN, weil S1e alle ihre eit außer den Vorlesungen mıit Instruktionen aC|  -
hilfestunden) un anderen Beschäftigungen zubringen mussen, LLUT den
nöthigsten Lebensunterhalt sich erwerben. Dadurch ist dem Privatstudium
und der geistigen Verarbeitung des Gehörten jede eit abgeschnitten, und
überdies erlahmt bei fortwährender Anstrengungen der CGieist un VeTr-
liert sich alle Liebe UunNn! aller Aufschwung ZUT Wissenschaft.“ Der Kultus-
minister habe schon unterm November 1858 das Ordinariat Regensburg
ZUrTr näheren Begründung un Darlegung der Bedürfnisse des Klerikalse-
minars aufgefordert un adurch die Geneigtheit erkennen gegeben, die-
SE  } Bedürfnissen ach Kräften Rechnung tragen. 50 ware hoch erfreu-
lich, Mittel finden, ohne die Gtaatskasse belasten mussen. Das ware

erreichen, wWe1lll das Schottenkloster säkularisiert un dem Klerikalsemi-
L1aTr als Eigentum mit der Auflage übergeben würde, die schottischen Bischöfe
un die beiden Mönche 1n der oben bezeichneten Weise abzufinden. „Diese
Last SOWI1Ee die unbedingt notwendige Kestauration der Kirche un der (36=
bäude wird ‚WäaT wel Dritteile des Gesamtvermögens verzehren, indessen
ist der bleibende Teil doch hoch, da{i 1ne unberechenbare Wohlthat
für den Seminarfonds wird.“ Nach den SS un:! des Religionsedikts
der Verfassung stehe der Umänderung der Stiftung, die LLUT eın lokale sel,
bei Zustimmung der Beteiligten nichts 1m Wege Der König habe ihm,
dem Bischof, den Wunsch ausgedrückt, „daß der Klerus 1n einer den Bedürf-
nıssen der eit und den Forderungen der Wissenschaft entsprechenden Wei-

herangebildet wird.“ Wann dieser Wunsch ausgesprochen wurde, 16r nicht
ersichtlich ; vieleicht geschah bereits bei der Antrittsaudienz Yenestreys.
Jedenfalls bat der Bischof rasche Behandlung der ache, da sich der-
zeıtıgen Klerikalseminar große Reparaturen als notig herausgestellt hätten,
die sich nicht mehr lange ohne großen Schaden verschieben ließen.

Das Schreiben des Bischofs den König stellt eın wichtiges Dokument
für die Geschichte des Schottenklosters dar. Das Orginal äß+t sich nicht 1mM
Geheimen Hausarchiv feststellen. Ob den während des etzten Krieges

Grunde egKHaNSCNEN Aktmassen gehörte, die das Kultusministerium
die bayerische Archivverwaltung abgab, äl(+t sich nicht beweisen. Jeden-

falls ist die Abschrift des Schreibens bei den Akten der Kreisregierung 1n
Regensburg neben Strichen VO' verschiedener and mit dem zarten Rand-
strichen und Fragezeichen versehen, die der Kenner der and des Königs die-
SE N} zuweisen möchte. Dagegen spricht aber, daß der König doch wohl
aum auf 1ne Abschrift diese Zeichen eingetragen hätte, och dazu auf
ine Abschrift, die VO: Ministerium die Kreisregierung 1n Regensburg HC-
schickt wurde. Jedenfalls aber stammen die Zeichen VO einer der ZUT eit der
Abfassung der Aktenvorgänge handelnden Personen. Aktentechnisch müßte
ihr Urheber 1n dem Regierungspräsidenten oder seinem Sachbearbeiter VeI-

MUu: werden.
Das Kultusministerium hatte die Eingabe des Bischofs den König der

Kreisregierung 1n Regensburg Februar 1859 ZUT Stellungnahme über-
standt. Der Zeitraum zwischen der Abfassung des Schreibens un! seiner
Mitteilung die Kreisregierung äßt vermuten, daß zwischen dem König,
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dem Kultusminister, vielleicht auch dem Bischof die Anliegen des Schrei-
bens irgendwie besprochen wurden. Jedenfalls sandte das Ministerium, be-
VOTI die bischöfliche Eingabe den König der Kreisregierung zuleitete,
bereits Februar 1859 dieser einen Erlaß, der ihr die sorgfältigste Aut-
sicht über das Klostervermögen YVAUER Pf£flicht macht, damit icht bis zZUu etwal-
geCcn Abschluß der Verhandlungen wegsentliche Stücke verschleudert würden.
Die Kegierung solle sich den Anträgen des Bischofs möglichst bald gut-
achtlich außern. Bereits Februar kommt die Kegierung dieser Auf-
forderung ach. Sie befürwortet die Säkularisation unter Bezugnahme auf
ihre früheren Berichte, namentlich auf den VO März 18356 Die Abhfin-
dung VO  . 3098881 175 01010 Gulden scheine AdNnNgSCMESSECN., Irotz der aus
dem Rechnungsbericht VO Juli 1858 unzweitelhaft hervorgehenden
Mißwirtschaft un! der Verluste c@e1 das Klostervermögen auf 400 000 bis
500 000 Gulden schätzen, dafß mehr als die Hälfte 1m Inland verbleibe.
Diese Vermögensschätzung übertrifft die des Bischofs, die sich auf 350 000
Gulden belief. Die Kreisregierung betont gegenüber dem Ministerium, bei
guter Verwaltung könne 1n twa ZWaNnzlg Jahren die Ab£findungssumme
dem Vermögen wieder angefügt werden. Doch würde iıne solche mas-
sierung der Kenten ABn Kapital nicht 1mM Sinne der Stifter liegen. Deren
erstie Absicht, die Förderung der schottischen Kirche, werde War durch die
Abfindungssumme erreicht, aber eın weiterer Zweck der Stiftung Ge1 doch
geWESECN, Unterricht und Erziehung talentvoller Jünglinge für den Priester-
beruf Öördern. Dieser Zweck G1 freilich ursprünglich auf Schottland be-
schränkt SCWESECN, doch werde der ursprünglichen Bestimmung jedenfalls

besten genuügt, wenn die Stiftung uch weiterhin der Priesterheranbil-
bildung diene. Die Kreisregierung empfiehlt daher: die Überlassung das
Regensburger Klerikalseminar. Dieses bedürfe zweifellos einer höheren
Dotation. Werde ihm das Schottenklostervermögen überlassen, könne
der staatliche Zuschuß /AWGR Dotation des Seminars gestrichen oder wen1$g-
Stens reduziert werden, „WeNnNn nicht, Was mıit Rücksicht auf den 7Zweck der
Stiftung vorzuziehen SCYIL dürfte,“ der König bestimmen sollte, daß die
Renten aus fraglichem Überschuß ausschließlich Fundation eines besonde-
ren Seminar-Kurses verwenden selen, 1n welchem die dem geistlichen
Stande sich widmenden Jünglinge ach Vollendung der Gymnasialstudien
Aufnahme finden hätten. Dadurch würde diesen größtenteils der arme-
ITen ARJasse“ der Bevölkerung angehörigen Jünglinge die Dorge Be-
schaffung ihrer Existenzmittel abgenommen und Gelegenheit gegeben, die
Zeit, welche 6s1e ZUI Erwerb des Unterhalts durch Unterrichtstunden auf-
opfern würden, ausschließlich ihren tudien widmen und sich früh-
zeitig un miıt besserem Erfolge als bisher für den Priesterstand auszubilden

iıne Rücksicht, die VorT allem dem Geiste der Stiftung gerecht se1in dürfte.
Erst Juli 1859 erwiderte das Kultusministerium der Kreisregierung:

„Die Annahme einer Verpflichtung gegenüber der katholischen Kirche in
Schottland entspricht der früheren Auffassung des obwaltenden Verhältnis-
sSes nicht Dies und der weitere Umstand, dafß 1n der allerhöchsten Entschlie-
Sung VO Oktober 1828 ein Vorbehalt des etwaigen Eigentums- und
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Dispositionsrechtes des Staates enthalten ist, hat die Einholung einer IToN-
anwaltlichen Erinnerung veranlaßt. [Da dieselbe mit der früheren Beleuchtung
des obwaltenden Verhältnisses VO Rechtsstandpunkt adus vollkommen
übereinstimmt, VO  3 der Annahme der Regierung, Kammer des Innern,
und des hochwürdigsten Herrn Bischofs VO  5 Regensburg aber 1ın wesentli-
chen Punkten, namentlich uch 1n Bezug auf die Bestimmung des Vermö-
SCNS des Schottenklosters Regensburg, abweicht, und sSsomıit die TuUund-
lagen für die weiter fortzuführenden Verhandlungen 1n der Sache wesentlich
verändert sein müßten“, übersandte das Kultusministerium der reisre-
gierung die kronanwaltliche Erinnerung VO Un VO Juli 1859, das
kronanwaltliche Rechtsgutachten VO un April 1850 un die Wei-
SUung die bayerische Gesandtschaft in London VO: April 1837 mit dem
Auftrag, diese Schriftstücke dem Bischof von Regensburg mitzuteilen und
1m Einvernehmen mit ihm die Sache och einmal begutachten.

Die Gutachten der Kronanwiäilte wurden dem Ministerium zurückgegeben
und gingen miıt dessen Akten 1mM etzten Krieg zugrunde. Der Erlaß die
Londoner Gesandtschaft enthält die Antwort auf ıne Bittschrift der schotti-
schen Bischöfe VO April 1837,; die der Bischof James Kyte Kyle?) dem
bayerischen CGesandten ZUT weıteren Beförderung den König übergeben
hatte Die Antwort stellt zunächst fest: Das Kloster G6e1 VO  } jeher dem ene-
diktinerorden schottischer Nation gewidmet gCWESCN; mıit ihm G1 e1n Knaben-
seminar mıit etwa 0J010 Gulden Besitz als Annex des Klosters verbunden
SBCWEDEN, junge Schotten Benediktinern heranzubilden, 1ne Vorschule
also für das Noviziat. Ein getrennt gestiftetes, VO Orden unabhängiges
Erziehungshaus ZUT Heranbildung schottischer Weltgeistlicher habe nıe
vegeben. ach der Wiederherstellung des Benediktinerordens 1n Bayern
werde schon ach der Verfassung unmöglich, das ursprünglich dem ene-
diktinerorden gewidmete Stiftungsvermögen ihm entziehen; davon ab-
gesehen aber liege dem König ypersönlich Herzen, das durch Alter und
Verdienst der Kirche und der Wissenschaft gleich ehrwürdigen Kloster 1n
seiner historischen Eigentümlichkeit erhalten. Somit 61 den schotti-
schen Bischöfen, das Seminar mit jungen Novizen versehen. GSollte das
mißlingen, G@e1 der Übergang 1n die Hände des bayerischen Benediktiner-
ordens unvermeidlich ach Verfassung un Gesetzen. ach den rechtlichen
und historischen Feststellungen wird ler sehr deutlich der persönliche
Wunsch des Königs Ludwig ausgedrückt. Wie och dargelegt werden soll,
hielt ih: auch König Max I1 selbst gegenüber Bischof Senestrey och meh-
1 Jahre aufrecht.

Die Kreisregierung übersandte Juli 1859 die drei Schriftstücke dem
Bischof mıit dem Bemerken, 61e xylaube die Frage der Säkularisierung keiner
weiteren Erwägung unterstellen dürfen, sondern musse sich darauf be-
schränken, durch Einführung einer provisorischen Verwaltung die err-
schenden San Mißstände abzustellen. Dabei scheine ihr der Vorschlag des
Gutachtens der Kronanwiälte csehr zweckmäßig, ine Verwaltungskommis-
S1017 einzusetzen, die aus dem etzten Konventualen, einem Vertreter des
Ordinariats Regensburg und einem Abgeordneten des Benediktinerordens
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bestehen hätte So selen sämtliche Beteiligte vertreten un würden durch
ihre gegenseıtige Kontrolle einer weiteren „Verschleppung des Klostergutes“
vorbeugen. hre nächste Aufgabe würde se1ln, den wirklichen Stand des
Klostervermögens festzustellen; damit ware dann ebenso der Fixierung der
Abfindungssumme die schottische Kirche, wWenn diesem Antrag über-
haupt festgehalten werden sollte, wıe dem Übergang des Klosters den
bayerischen Benediktinerorden ine sichere Unterlage geschaffen.

Der Bischof (910)4) Regensburg drängt auf strengere Aufsicht
über das Klostervermögen durch die Kreisregierung und begehrt
untfer Übergehung des Benediktinerordens für sein Klerikalseminar

Läangst bevor das Ordinariat der Kreisregierung antwortete, hatte der
Bischof Januar 1859 den Kultusminister VO'  - Zwehl unter Druck
csetzen versucht: Der Bischof spricht die Befürchtung ausS, ” möchte die
Autsicht VO  ; Seite der KRegierung icht mit der gebührenden Strenge g-
führt“ und während der VO Bischof eingeleiteten Verhandlungen manches
veräußert werden oder überhaupt etwas geschehen, Was ZU Nachteil des
Vermögens gereichen könnte. Senestrey schreibt der Regierung förmlich
den Weg VL} da der einzige och übrige Schottenmönch VO Verwaltungs-
geschäft nichts versteht, Ge1 notwendig, „dalß VO  } der Regierung ein
ganz verlässiger Commissär bis ZU Austrage der Sache aufgestellt bleibe:
denn die Dinge sind übler als GS1e auf den ersten Blick erscheinen mögen.“”
Nur aus Rücksicht auf die angebahnten Verhandlungen habe CI; der Bischof,
sich bisher enthalten, einzuschreiten, Ilf  ur die Dauer“ könnte „nicht mehr“
zusehen!5. Die Folgen dieses Drängens WAarT, daß der Kultusminister Erhe-
bungen anstellte. S5ie gaben dem Bischof nicht+ unrecht. Am August
1859 hatte 1ıne kanonische Visitation vVvOTgeNOMMEN. Auf diese gestutz
antwortete 19808  3 November 1859 das Ordinariat der Kreisregierung,

se1l allgemein anerkannt un durch die Visitation des Bischofs auch kir-
chenrechtlich festgestellt, daß 1n der Vermögensverwaltung des Klosters
arge Mißstände bestünden, daß ein bedeutender Teil des Vermögens unnuütz
verausgabt oder aber spurlos verschwunden scheine un daß VO  - Oberauf-
sichts gen energische Gegenmittel geboten seien, „weıitere Verschlep-
PUunNng oder Verschleuderung“ verhindern. ber sehr auch das Ordina-
rlat auf provisorische Verwaltung drängen musse, Wen1g könne der
vorgeschlagenen Zusammensetzung der Verwaltungskommission zustim-
INnen; denn 1Nne einheitliche, mit Instruktion versehene Verwaltung unter
geeigneter Kontrolle werde dem Klostervermögen weiıit besser dienen als
en Gremium gleichberechtigter Mitglieder. Der letzte Konventuale des
Klosters werde aus Gewohnheit oder aus Unkenntnis der bayerischen Ver-
hältnisse oder die bisherige Geschäftsführung icht bloßzustellen, 111a11l-
che notwendige oder nützliche Anordnung verhindern oder aber 1 Hinblick

15) Bayerisches Hauptstaatsarchiv Abt {11 Geheimes Hausarchiv Mün-
chen 4/1/25
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auf die künftige Säkularisierung die Vermögensgesundung nicht sehr TNS
nehmen. Gegen die Beiziehung eines Vertreters des Benediktinerordens
ber darauf oder vielmehr eines Konventualen AaUuSs einem bayerischen Bene-
diktinerkloster, da der Orden als kirchliche Korporation 1n Bayern SdI nicht
bestehe ( „mussen WIT uns entschiedener verwahren, we:il ach
unNnserer festen Überzeugung VO  - dieser Geite ein Rechtsanspruch auf das
Vermögen des Schottenklosters Sar nicht begründet ist.  4r Dies werde der
Kreisregierung demnächst in einer eigenen Darlegung nachgewiesen WEeTr-
den DEr erste und nächste nspruc auf das Vermögen des säkularisiert-
werdenden Schottenklosters steht ohne Zweifel uns A weil 1n diesem Falle
dasselbe als Kirchenvermögen zunächst dem Kirchengute unNnseTer iÖzese
zufällt. Demnach haben WITF, aus diesem Grunde VO  > Oberhirtenamts E,
Recht und Pflicht, bei den evidenten Mifßfständen der bisherigen Verhaltung
vorläufig für 1ne esondere Verwaltung SOTgCN, Was WIT selbst dann
tun müßten, wenn der Fortbestand des Klosters gesichert ware  L Wenn die
Kreisregierung zustimme, werde daher das Ordinariat einen tüchtigen Ver-
walter bestellen, der unter Aufsicht des Bischofs ach einer festzusetzenden
Instruktion das Gesamtvermögen des Klosters verwalten hätte, ohne Fin-
mischung des etzten Konventualen, wobei aber die Kreisregierung durch einen
Kommissar jederzeit den Stand der Verwaltung einsehen und Bemerkun-
gemn und Antrage machen könnte. Das Ordinariat schaltete also die bayerische
Staatsgewalt VO  . sich AduUuS$S energisch ein  d Als Verwalter benannte das Trdi-
narlat den Konsistorialstiftungsadministrator, Priester Johann Baptist (1
ler; ihm die notige eit verschaffen, müßte ihm allerdings für seine
Administration e1n Gehilfe begegeben werden, der aus dem Klostervermö-
ScCHhH besolden ware.

Bischof venestrey VO'  . Regensburg lehnte eindeutig ine Beteiligung der
bayerischen Benediktiner ab; die sich eben 1859 wieder einer Kongrega-
tiıon wıe einst 1681 zusammenschlossen. Die Kreisregierung machte das nicht
mit Kat Brenner, der Leiter des Referats 3, wIl1es November 1859 das

ih weitergeleitete Schriftstück das Referat mıit dem Bemerken —

rück, die Art und Weise der Festsetzung einer Verwaltung für das Kloster-
vermogen G€e1 ausschließlich durch die Würdigung jener Anträge bedingt, die
hinsichtlich der Zukunft des Klosters 1n JjJüngster eit gestellt worden celen.
Diese Würdigung stehe aber eINZ1Ig dem Referat Z esonders da die (31iit=
achten der Kronanwälte über die rechtliche Grundlage dem Referat gar nicht
vorlägen. Die vorgeschlagene Zusammensetzung adus dem etzten Mönch,
einem Ordinariats- un einem Benediktinervertreter dürfte ohl allen
künftigen Möglichkeiten besten Rechnung tragen; doch se1l empfeh-
len, die eigentliche Geschäftsführung dieses Gremiums einem verwaltungs-
und rechtskundigen Sachverständigen übertragen un die Stiftungsku-
ratel streng handhaben.

Abt Benedikt Braunmüller VO  } Metten machte Oktober 1859 als
Präses der bayerischen Benediktinergongregation ıne Eingabe die Kon-
gregatiıon de Propaganda Fide und bat die Erhaltung des Schottenklo-
GSters. Er bot . dieses innerhal der bayerischen Benediktinerkongregation
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als allgemeines Seminar ZUT Heranbildung eines Missionsklerus welterzu-
führen, e1n Gedanke, der sicher auf Abt Haneberg zurückgeht; dieser WI1e-
derum stand 1mM Gedankenaustausch mit dem König1®, uch die schottischen
Benediktiner rührten sich. Am November 1859 meldete Pater Boyhme
der Kreisregierung, der Bischof VO  ; Glasgow beabsichtige dem Kloster tTwa
zehn Zöglinge zuzuleiten; 190028  3 könne aber nicht riskieren, dafß die Verhand-
lungen über die Säkularisierung des Klosters ZU Abschluß kämen, während
diese Zöglinge schon auf der Reise oder eben TST 1n Regensburg angekom-
19891401 selen. Daher werde dieEntschließung der Regierung ber die Aufnahme
dieser Zöglinge erbeten. Ausstattungs- und Reisekosten betrügen 500 CS1il-
den, die L1L1UTr durch Aufnahme einer Anleihe 1n dieser oöhe aufgebracht
werden könnten. Die Kreisregierung eitete dieses Schreiben NOo-
vember das Kultusministerium mi1t dem Bemerken weiter: wWEe11ll schon die
Ausstattung un Keise LLUT durch Aufnahme e1Nes Darlehens bestritten WeT-

den könne, sehe Ila  . nicht e1in, OVOIIN der Unterhalt für die zehn Zöglinge
kommen solle och Wase die Kreisregierung nicht, dem Ergebnis der
schwebenden Verhandlungen vorzugreifen. UÜbrigens el die angekündigte
Darlegung des Ordinariats bisher noch nicht eingetroffen. Das Kultusmini-
steri1um erwiderte November 1859 ganz abgesehen VO  - der ungun-
stigen Finanzlage des Klosters G1 die Aufnahme VO  >; Zöglingen unstatthaft,
solange der KOönig nicht ber die Zukunft des Klosters entschieden habe
Diese Verfügung wurde dem Kloster Dezember 1859 mitgeteilt. Max
11 setzte sich 1n dieser eit mit Abt Haneberg VO  ; St Bonifaz 1n München Uun:
Professor Döllinger gen der Möglichkeit 1n Verbindung, aus dem Schot-
tenkloster iıne LE UE kirchliche Anstalt machen. Er hatte dabei auch die
Interessen der bayerischen Benediktiner 1 Auge, AauUs deren Kreis 1856
den Pater Gregor Scherr ZU Erzbischof VO  . München Freising ernannt
hatte

Das Ordinariat Regensburg legte Dezember 1859 der Kreisregle-
rung seine Auffassung „Die Zustände des Schottenklosters 1n Regensburg
betreffend”“ dar un wiederholt Beginn seine bereits November
der Kreisregierung ausgedrückte Auffassung, da{fß VO:  a} Seite „der Benedik-
tinerklöster 1n Bayern, 1m Falle der Aufhebung oder Erlöschung des Schot-
tenklosters 1n Regensburg eın rechtlicher Anspruch auf das Vermögen dieses
Klosters Sar nicht begründet werden könne. Es habe sich verbindlich
macht, - Cie Wahrheit dieser Behauptung“ 1n einer eigenen Deduktion dar-
zutun. Infolgedessen Uun: „Im Nachgange unNnseTeI ergebensten Zuschrift
VO November laufenden Jahres“ führt das Ordinariat ZAUT Stützung 6@1-
er Behauptung zunächst die Geschichte der katholischen Kirche zeige,
daß die altesten Orden derselben e1n ganz anderes Gepräge, 1ine gallızZ andere

16) Willibald Mathäser G,5 Der Ludwig-Missionsverein 1n der eit König
Ludwigs VO  - Bayern. Festgabe ZUrTr ersten Jahrhundertfeier des bayerischen
Missionswerkes (München 237 Anm. Fink, Abt Benedikt
Braunmüller VO  - Metten, 11 : Vierter Jahresbericht der Bayerischen Benedik-
tinerakademie (München
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Organisation und Verfassung gehabt hätten als jene Orden, die seit dem
Jahrhundert entstanden selen.

Das Ziel dieser historischen Ausführungen muß( der Tatsache €Ss+
GE  . werden, daß eben 1m Jahre 1859 G1  ch bayerische Benediktinerkl5ö-
cster wieder einer Kongregation zusammengeschlossen hatten, sich
bereits 1n Kom das Schottenkloster für sich bemühten und sich dabei
der Unterstützung des Königs sicher fühlten. Das Ordinariat möchte dem
Benediktinerorden die Eigenschaft einer juristischen Person streitig machen
un führt dabei AdusSs? Während die nach dem Jahrhundert gegründeten
Orden über diedWelt hin ine Einheit unter einem Ordensgeneral bil-
den, dafßß jedes einzelne Kloster der Regel und den Zwecken des gesamten
Ordens unterworftfen ist und jedes Mitglied VO  } einem Land 1NsSs andere VEeTI-
Setz werden kann, selen die alteren Orden viel weniger streng gefügt. Beson-
ders die Benediktinerregel ce1 LLUTr eın sehr weitgezogener Rahmen, daß fact
jedes Kloster un jede Kongregation ihr besonderes Herkommen un: Recht 1N-
nerhalb dieser Regel habe Durch nichts zusammengehalten als durch di
Regel se1 der Benediktinerorden keine konkrete Einheit, sondern LUr eın Kon-
glomerat VO:  »3 Abteien und Prioraten. Ausdruck dieses ustandes G1 das —
tum stabilitatis, die Bindung das Kloster, die Profeß abgelegt
worden ist LLUTr dieses Kloster 61 seinen Mitgliedern unterhaltspflichtig,
während bei den Jjungeren Orden jedes Mitglied gewissenmaßen Weltbürger
6e1 un dem Rufe des Ordens überall hin folgen un VO  - jedem Kloster —
terhalten werde musse. Daher könne Ma  - den Benediktinerorden niemals
als 1nNe juristische Person, als das Rechtssubjekt einNes Gesamteigentums he-
trachten. OoOre  E 21n Kloster auf existieren, könne keineswegs der (7@-
samtorden nsprucl auf sSeiIne (‚üter erheben. Ahnlich ce1  &} mıit den Kon-
gregationen, die sich innerhal des Ordens gebildet haben, die Regel
des hi Benedikt 1n irgend eine bestimmte Richtung erganzen und weiıter

entwickeln: S1€e haben WAar einen gemeinsamen Oberen, aber dessen Be-
fugnisse selen icht mit denen der spateren Ordensgenerale vergleichen,

könne nicht 1n das Eigentum der zugehörigen Klöster eingreifen, deren
Beitritt AA Kongregation übrigens völlig freiwillig sel, un das Gtabilitäts-
prinziıp bleibe bestehen. Wenn dies schon für jedes andere Benediktinerklo-
cster 1n Bayern zutreffe, dann erst recht für das Schottenkloster. Seit Jahrhun-
derten G1 nicht LLUT der Jurisdiktion des Bischofs VO  . Regensburg, SOIL-
dern jeder anderen Jurisdiktion als der des Hl Stuhles entrückt. Ex-
emption ware iıne unerhörte Anomalie, wenn die Benediktinerregel ine
wirkliche Ordenseinheit geschaffen hätte; denn bei Orden, die 1ne solche
Einheit darstellen, gibt ohl ine Exemtion VO  3 der bischöflichen Gewalt,
aber nicht 1ine solche VO:  . der des Ordensgenerals. ber och durch ıne
andere Eigentümlichkeit se1 das Schottenkloster VO  - allen anderen ene-
diktinerklöstern 1n ayern deutlich geschieden: dadurch, daß e ausschliefß-
ich VO:  } Schotten bevölkert Un aus Schottland erganzt wurde. Gterbe eın
anderes Kloster aus Uun! traten wieder Benediktiner ein, bleibe 1171-
INeTr noch 1ne Benediktinerkloster; aber St Jakob bleibe eın Schottenkolster,
wWwenNnn irgendwelche andere Benediktiner dort einzogen. Der Rechtsnachfol-
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CI muß aber fähig se1in, die Grundlage eines Instituts fortleben lassen.
Da die schottische Abstammung 1n die Profeßformel aufgenommen Wal, da
kein Nichtschotte Abt werden oder die Klostergüter rechtsmäßig genießen
konnte, könne auch eın Nichtschotte als rechtmäßiger Erbe dieser (3“
ter gedacht werden. Diese esondere Eigenschaft des Schottenklosters
habe ohl den Verfasser der oben zıt1ierten eklamation verleitet, den
Konvent als 1ne Abzweigung der schottischen Kirche 1n der Rechtsbedeu-
LuNng des Wortes anzusehen un eshalb das Schottengut als schottisches
Kirchengut aufzufassen. Hiegegen wenden sich VOT allem, unterstreicht das
Ordinariat zustimmend, die Gutachten der Kronanwälte. Das Gutachten
VOIL 1850 argumentierte: Ein Rechtssubjekt, das Eigentum 1n einer Sache e1-

werben wolle, dürfe nicht LLUL ıne Idee, sondern musse etwas Faßbares
se1n, ein physische oder moralische Person; J 1n diesem Sinne aber hätten die
Gesetze 1n England VO:  } 1540 bis 1826 keine „schottische Kirche“ gekannt.
Dieses Argument lasse sich ebensogut einen Erbanspruch des  M ene-
diktinerordens anwenden, den 1mMm juristischen Sinne ar icht gebe.

Vorsorglich befafßt sich das Ordinariat 1U mıit der Möglichkeit einer g..
genteiligen Auffassung. Man könne L11U.  . dagegen einwenden: Al das
gelte LLUT für das Schottenkloster bis ZUT Säkularisation, aber nicht mehr £Jr
das Schottenkloster 1n seiner Gestalt, das vielmehr ach den bayeri-
schen Verfassungsgesetzen beurteilt werden musse; die NEeUeTe bayeri-
sche Gesetzgebung habe die ideale Einheit des Benediktinerordens 1n ıne
konkrete verwandelt, indem s1€e den Orden, soweit 1n Bayern bestehe, mit
Korporationsrechten ausgestattet Uun:! somıit sukzessionsfähig für jedes ein-
zeline Benediktinerkloster 1n Bayern gemacht habe. ber das Schottenkloster
habe 1n der eit ach der SGäkularisation seinen exemten Charakter LE
über den bayerischen Benediktinerorden nicht verloren, sondern dieser Ge1
ihm 1034 durch e1n allerhöchstes Dekret 1n neuester eit ausdrücklich V1N-
diziert worden. Die Gutachten der Kronanwiälte erkennen betont das
Ordinariat da{fßs das Schottenkloster ach dem Reichsdeputationshaupt-
schluß ‚WAarT hätte säkularisiert werden können, aber nıe s5kularisiert wurde,
sondern Erhaltung seiner Existenz eın Zehntel seiner Kenten zuerst
den Fürstprimas Dalberg un dann den bayerischen Gtaat abführte. Bis
ZU Abschlufß des Konkordats VO  3 1817 hätte der bayerische Gtaat säkula-
risiıeren können, nachher War dazu nicht mehr befugt, sondern—nach Arti-
kel 388| des Konkordats Og verpflichtet, die Stiftungen ihrem Zweck g-
mä erhalten. Das Schottenkloster habe also als eigentümliches juristisches
Wesen die Säkularisation überdauert un durch das Konkordat VO  3 1817
ein Recht bekommen, 1n dieser Eigenschaft fortzubestehen. Diesen gegebe-
1E  z} Rechtszustand habe dann eın allerhöchstes Dekret och ausdrücklich
ausgesprochen. Somit bestehe St Jakob och heute als Schottenkloster un
habe dieselbe Beziehung, „besser Nichtbezeihung“, Z Benediktinerorden
W1e früher. Es bestehe och dieselbe Profeßformel, dieselbe Freiheit von

aller Kongregation, dieselbe unmittelbare Unterstellung unter den Gtuhl
Wohl verlange das Dekret VO  ; EB daß sich das Kloster einer Auf-

gyabe unterziehe, aber das aändere Wesen der Verfassung und individu-
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ellen Charakter des Klosters ebensowenig wWI1Ie einst 1718 der Zusatz Z.UT
Protfeßformel etwas daran geändert habe; selen LLUT eın modus,
1ne LEUECC Verpflichtung hinzugetreten. uch die Bedingung, daß die Kon-
ventualen das bayerische Indigenat nachsuchen müuüssen, äandere daran
nichts, zumal da 1m selben Dekret stehe, daß 1LLUT Schotten aufgenommen
würden. Seit 1827 S11 also staatlich anerkannt und deklariert, daß das
ın SeiInNer rechtlichen und historischen Eigentümlichkeit fortbestehe, daß NuUur

geborene Schotten eintreten und auf den enu seiner (üter Anspruch PT-
heben können. Hieran andere auch die Entschließung VO  3 183617 nichts.
Dort heiße ZWäT, der Benediktinerorden bestehe miıt allen Rechten Söffent-
licher Korporationen, könne Eigentum erwerben un dieses Eigentum
unbeschränkt verwalten, und darnach scheine 65, als gebe ine bayerische
Benediktinergenossenschaft mi1t Ordenseigentum un -Verwaltung, aber
dagegen el 4 die Eigentümlichkeit des Schottenklosters, daß
1L1UTr adus Schotten bestehen dürfe, ist unangetastet geblieben bis : Ab-
schluß des Konkordates und AD Erlafß der Verfassung; VO  . da konnte
61€e höchstens durch einen /usatz ZU Konkordat oder durch eın Verfas-
sungsgesetz geändert werden, keinesfalls aber durch 1Nne Verordnung. Das
Ordinariat Kr der Auffassung, dafß diese Eigentümlichkeit vielmehr 1827
och ausdrücklich bestätigt wurde un die Verordnung VO  . 1836 nichts
enthalte, Was die VO  3 1827 aändere, denn die VO  - 1836 6e1 1ne
allgemeine, die VO.  . 18527 ıne spezielle. Die VO  „ 1836 Ge€e1 auf das Schotten-
kloster höchstens soweıt anwendbar, als 661e nicht+ dessen Eigentümlich-
eit rühre. Somit bleibe och die Frage, wenm das Klostergut hbei einem etwa-
igen Erlöschen des Klosters zustehe. Die Antwort laute: da dem Benedikti-
nerorden eın Erbrecht zustehe, und das Kloster weder oSkularisiert worden
61 och säkularisiert werden könne, werde eın Gut hbeim Erlöschen des
Klosters automatisch Kirchengut, das gewissenhaft jenen 7Zwecken
erwenden sel, die die ursprünglichen G+ifter verfolgt haben, sSOoweit diese
Zwecke och fortbestehen, und die allgemeine Kirche G1 bis 2A1 Behebung
jeden Streits un Zweifels ohl auch als das einstweilige Rechtssubjekt
nzusehen. ”  16 Auctorität der allgemeinen Katholischen Kirche respektive
der HI Gtuhl kann dann 1m Einvernehmen mıit der Krone Bayern ach A
hörung der Betheiligten (8 46, der I1 Verfassungsbeilage), denen kei-
NeCSWeSS die Benedictiner Bayerns, ohl aber alle gehören, die G+tif-
tungszwecke des Klosters Gt Jacob partızıpıren, mit gewissenhafter Be-
rücksichtigung des Stiftungszwecks, zugunsten derjenigen ber das Kloster-
gut VO  . Gt Jacob verfügen, die einen Anspruch Aaus Convenienz un Billig-
eit auf besagtes Stiftsgut haben un denen auch die bayerischen Benedicti-
1ier beigezählt werden können. Gäbe aber dringendere un große DiS5-
zesanınteressen, welche, als dem Stiftungszweck keineswegs fremd, SOI1-

dern demselben genauestens entsprechend, gebieterisch Befriedigung hei-

173 Döllinger, Sammlung der 1 Gebiete der inneren Staats-Verwaltung des
Königreichs Bayern bestehenden Verordnungen (München

250—7255 die Entschließung des Innenministeriums VO November 1836
wurde Juli 1838 bezüglich österreichischer Untertanen wiederholt.
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schen, Uun! die auf andere Weise als durch Überlassung des fraglichen Kir-

chenguts unter den bestehenden Verhältnissen ohl schwerlich vollkommen
befriedigt werden können, müßte ohl jene Convenienz, aus der dem
Benedictinerorden 1n Bayern die Stiftsgüter VO  e Gt Jacob beigelegt würden,
jener dringenderen, unabweislichen, durch das Concordat dem Gtaate selbst
als Pflicht auferlegten Abhilfe VO:  >; Diözesanbedürfnissen des nämlichen
bischöflichen Sprengels, 1n dem das Kloster G+ Jacob seinem 7Zwecke vemäß
£ür Lehre un Unterricht bisher wirken sollte, bei weitem weichen müssen.“
Daher Ge1 der Antrag wiederholen, bei etwaigem Erlöschen des Schotten-
klosters dessen Vermögen 1im Einvernehmen mıi1t dem Stuhl 7860 kon-
kordatsmäßigen Fundierung des Regensburger Klerikalseminars eTWEI-

den Deutlicher konnte das Ordinariat des Bischofs Denestrey nicht SpP
chen.

Die Kreisregierung eitete Dezember 1859 diese grundlegende
Außerung des Ordinariats das Kultusministerium mıiıt dem Bemerken wel-

ter, das Ordinariat habe sich 1n seiner Deduktion der Ansicht der Kronan-
wälte 1n ihrem Rechtsgutachten angeschlossen, wonach das Vermögen des
Schottenklosters ach einer Aufhebung desselben als Kirchengut betrach-
ten un:! behandeln sel Das Ordinariat, betont die Kreisregierung weiter,
habe die Frage einer Entschädigung der schottischen Kirche übergangen;
da s1€e aber cowohl 1m Erlaß die bayerische Gesandtschaft 1n London Von

158537 wı1e 1mM Gutachten der Kronanwiälte vereıint sel, glaube die Kreisregle-
rung dazu nicht Stellung nehmen sollen. Sie nımmt auch nicht ZUT Frage
der Rechtsansprüche des bayerischen Benediktinerordens Stellung. Dann

für den Fall, daß urefShrt 661e fort ”  1r übersehen hierbei nicht, daß
Königliche Majestät aus Billigkeitsrücksichten irgendeine Abfindung der
schottischen Kirche allergnädigst gewähren geruhen möchten, die voll-
ständige Ordnung des Stiftungshaushaltes un die eNaAUC Constatierung
des Vermögen- un! Schuldenstandes des Klosters un seiner Belastung VOTI-

erst herzustellen un nachzuweisen ware.  “ Der Bericht der Kreisregierung
i1st wI1e andere ‚WäaT das königliche Gt+aatsministerium des Innern für
Kirchen- un Schulangelegenheiten gerichtet, wendet sich aber unmittelbar

den König, dem der Minister solche Aktenstücke auch ZUTC FEinsicht unter-

breitete. Schließlich betont die Kreisreglerung: Da das Ordinariat alle ande-
TeN Rechte bestreite un das Klostervermögen einfach als Kirchengut bean-
spruche, musse INnan sich ohl bis ach erfolgter Entscheidung miıt

der SOTSSaMEN Handhabung der Stiftungskuratel begnügen. Das Kultus-
minısterıium, Kultusminister VO  } Zwehl “ auf Seiner Königlichen Maje-
cstat allerhöchsten Befehl“, antwortete Februar der Kreisregierung,
Kammer des Innern: die Verhandlungen ber das Schottenkloster selen VO  3

Natur aus langwierig Uun:! etzten ine eENaAUEC Kenntnis des VermOö0gens-
und Schuldenstandes dieses Klosters OTaUs. Dem gegenwärtigen einzigen
Konventualen könne aber auf die Dauer nicht zugemute werden, 1ine

verantwortungsvolle Selbstverwaltung führen; auch könne ohne „direk-
te  M4 Teilnahme der Verwaltung jene notige Kenntnis nicht erlangt werden.
Ferner könne, ohne ıne Verdächtigung auszusprechen, doch gesagt werden,
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daß die gegenwartıgen Zustände das Vermögen gefährden. Somit erscheine
unvermeidlich, 1n provisorischer Weise 21n gesondertes Organ aufzustel-

len, das die Vermögensverhältnisse klarstellt und die Verwaltung führt Da
aber der Vorschlag der Kronanwiälte die Zustimmung gefunden habe und
dessen eigener Vorschlag unannehmbar sel, werde die Kreisregierung
beauftragt, unverweilt Vorschläge ber die Bestellung einer provisorischen
Verwaltung des Klostervermögens machen. Der König und der Kultusmi-
nister gyingen also damals nicht auf 1ine einfache Übereignung des Schotten-
klosters un se1ines Besitzes das Bistum Regensburg e1n. Obwohl bei der
sroßen Anzahl der auf Seiner Königlichen Majestät allerhöchsten Befehl“
ergangeNeN Schreiben eines Ministeriums oft LLUT 1Nne allgemeine Weisung
oder Zustimmung des Monarchen Einzelakten seliner Ministerien anse-
OINnmen werden dartt, obwohl O9a die Unterschrift des Ministers celbst oft
ebenso gedeutet werden dürfte, ist 1MmM Hinblick auf das Interesse des Königs
un die Wichtigkeit der Angelegenheit 1n diesem wW1e 1n aAhnlichen Fällen
anzunehmen, daß der sehr fleißige und geradezu übergewissenhafte Mo-
narch und eın ihm 1in diesen Punkten ähnlicher Kultusminister diese Ent-
scheidung selbst gefällt haben Das ergibt sich AdUus$s dem anzen Zusammen-
hang, wWI1e sich eben aus den nächsten Schriftstücken, besonders der Ver-
fügung des Ministeriums VO Juli 1860 un anderen, entrollt.

König Max 88 wünscht die Erhaltung des Schottenklosters als bayerische
Benediktinerabtei (1860)

Die Kreisregierung erstattet März 1860 auf dieses Schreiben des
Ministeriums folgenden Bericht, der 1n der Form den König gerichtet WAaT,
aber auch In einem bestimmten Punkte unmittelbar dessen Entscheidung ET1-
bat Die Kreisregierung führt aus urch die einstweilen getroffenen Ma{(d-
nahmen ce1 einer akuten Gefährdung des Klostervermögens vorgebeugt.
Auf die Dauer musse allerdings 1ne andere Regelung getroffen werden; da

sich sowohl ach der Auffassung der Kronanwiälte wI1e des Ordinariats
LLU.  - e1n noch bestehendes Kloster un selbst bei dessen Aufhebung
Kirchengut handle, scheine iıne gemeinsame Verwaltung durch das rdi-
narıat und den och übrigen Konventualen unter der besonderen Aufsicht
der Kreisregierung die angemessenste Lösung se1in. Das Ordinariat solle
also, allenfalls unter Zustimmung un! Bestätigung der Kreisregierung, einen
geschäftskundigen Verwalter bestellen, der die gesamten Verwaltungsge-
schäfte führen und die Aktiva un assiva des Klostervermögens festzu-
stellen hätte Dem Konventualen G1 die Kontrolle seiner wichtigeren Funk-
tıonen, namentlich durch Mitsperren der Kasse, vorzubehalten. Bei dem Um-
fange des Klostervermögens un der erwartenden zeitraubenden
Liquidationsgeschäfte müßte dieser Verwalter hauptamtlich tatıg sSe1n und
aus den Renten des Klosters besoldet werden. Er ware mıit einer Instruktion

versehen, 1n der besonders die Rechte des Konventualen klar umreißen
selen. Die Kuratel müßte 1n Form einer dauernden Überwachung aller Rech-
NUuNgSS- un Liquidationsgeschäfte geführt werden. Die etwaigen Rechte und
Interessen des bayerischen Benediktinerordens würden durch diese Rege-
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lung nicht beeinträchtigt, da das Ordinariat hinsichtlich der Erhaltung un
Gesundung des Klostervermögens Zanz dieselben Interessen habe un etwal-
gen Schädigungen der benediktinischen Interessen überdies durch die Beteili-
gUuNg des Konventualen un die Aufsicht der Kreisregierung vorgebeugt 6e]1.
„Sollten indessen Euere Königliche Majestät dem obigen unterthänigsten
Vorschlag bezüglich der provisorischen Vermögensverwaltung des Schot-
tenklosters die allerhöchste Zustimmung nicht ertheilen geruhen“,
bleibe als Ausweg LLUT die Bestellung e1Ines eigenen Administrators druch
das Ministerium oder die Kreisregierung. ber auch dann halte die Kreis--
reglerung die Beteiligung des Konventualen und des Ordinariats SOWI1Ee
die Aufrechterhaltung der G+aatskuratel für zweckmäßig. uch 1n diesem
Falle würde die nebenamtliche Betrauung eINes Regierungsbeamten nicht
genugen. uch gebe 1mM Regierungsbezirk keinen für dieses Amt geeigne-
ten Pensionisten. Gelbst unter diesem Gesichtspunkt sce1 also der erste der
beiden möglichen Wege vorzuziehen. Das Ministerium teilte darauf

Juli 1860 der Kreisregierung mıit „Seine Majestät der König haben aus

Anlaß der VO:  3 dem Herrn Bischofe VO  - Regensburg allerhöchsten (Ortes
mittelbar eingereichten allerunterthänigsten Vorstellung VO: Dezem-
ber 1858 ber die Zustände des Schottenklosters Gt Jakob 1n Regensburg
sich umständlichen Vortrag erstatten lassen und daraus die allerhöchste
Überzeugung schöpfen geruht, da{f dieses Kloster dem Rande der
Selbstauflösung angekommen, 1n cseiner bisherigen Verfassung nicht mehr
forterhalten werden könne. In der huldvollsten Absicht, dem ansehnlichen
Vermögen des Klosters ıne anderweitige nutzbringende Bestimmung
geben, un die der Entscheidung dieser Frage VO  D} vornherein etwa entgegen-
stehenden Hindernisse wegzuraumen, haben Seine Königliche Majestät
fort allergnädigst genehmigen geruht“, daß den schottischen Bischöfen
für ihre 1 Namen der katholischen Kirche Schottlands geltend gemachten
Ansprüche — „jedoch lediglich aus Billigkeitsrücksichten, sohin ohne Anerken-
Nung einer Rechtsverbindlichkeit“ VO  e} der eit d. da dem Vermögen ine
andere Bestimmung gegeben werde, iıne Abfindung VO  3 125 000 Gulden
süddeutscher Währung gezahlt werde, Verzichtleistung auf alle wel-
teren Ansprüche un! Nachforderungen“”, ınter Vorbehalt der näheren Be-
stimmung der Zahlungsmodalitäten und ohne Anspruch auf Zinsen; ier-
über hätten die schottischen Bischöfe gegenüber der bayerischen Gtaatsre-
glerung „eine umständliche unbedingte Annahms-Erklärung“* abzugeben.
ber den Bestand des Klostervermögens habe der König eNaUEC Erhebun-
en angeordnet und sich die endgültige Entschließung ber die 7Zweckbe-
stiımmung dieses Vermögens vorbehalten, bis die Ergebnisse vorlägen. ber
das gesamte Klostergut werde jetzt schon ine provisorische Administration
gesetzt, dabei aber dem etzten Konventualen zugesichert, daß sSe1in Anspruch
auf Unterhalt aus dem Klostervermögen für alle eit anerkannt Ge1 un! daß
INa  - seinen etwaiıgen Wunsch ach anderweitiger Verwendung 1n der Geel-
G oder 1 Lehramt möglichst berücksichtigen werde. Die notige Ver-
bindung mi1t den schottischen Bischöfen werde durch den Bischof VO  3 Re-
gensburg hergestellt, dem diese Entschliefßung gleichzeitig zugehe.
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Die Erhebungen u  e  ber das Klostervermögen sollten auf TUN! dieser köÖö-
niglichen Ministerialentschließung das Vermögen völlig liquid machen,

seine Ertragsfähigkeit ach Zzug der Abfindungssumme und der Ali-
mMente für den Konventualen klarstellen, Einsicht 1n die Beschaffen-
eit der Gebäude, der Wirtschaftsutensilien USW. gewähren. Die Erhebun-
gCcn obliegen zunächst der Administration, die die Kreisregierung 1n elge-
er Zuständigkeit, aber 1M Einvernehmen mit dem Bischof VO  - Regens-
burg, einzurichten habe Ar beachten ist, da{ißs die bestehenden Vorschriften
über die Verwaltung des Kultusvermögens, sSOweit nicht besondere Verhält-
n1isse entgegenstehen, Nau einzuhalten sind und die Staatskuratel unge-
schmälert behauptet werden mui(d.“ Gegen die Person des VO Ordina-
riat vorgeschlagenen Verwalters, des Priesters Johann Baptist Galler, habe
das Ministerium nichts einzuwenden. 50 schlug August 1860 die Kreis-
reglerung dem Ordinariat die hauptamtliche Bestellung des seinerzeit VOIl
Ordinariat empfohlenen Stiftungsadministrators Galler unter kontrollie-
render Mitwirkung des Konventualen Uun! unter dauernder Überwachung
durch die Kuratelbehörde VO  < Die Administration sollte mi1t dem
Rechnungsjahr Oktober 1860 beginnen.

Der König, das Kultusministerium un! die Kreisregierung schritten
den alleinigen Anspruch des Bischofs auf das Schottenkloster ein,

der die Benediktiner überging. Hatte der Bischof 18558 die Mitwirkung des
Königs 1n der Frage des Schottenklosters gewünscht, fürchtete jetzt
dessen freundliches Interesse den Benediktinern. Er bezog jetzt deutlich,
wenn auch vorsichtig, Stellung. Das Ordinariat antwortete Septem-
ber 1860 der Kreisregierung, könne mıiıt der Art un Weise, wI1e diese die
Ministerialentschließung auffasse un 1n Vollzug setizen wolle, nicht über-
einstimmen. Das Klostervermögen se1 anerkanntermaßen Kirchengut; seine
natürlichen Verwalter selen die Mönche. Da aber diese bekanntlich die
Verwaltung vernachlässigt hätten, stehe Recht un:! Pflicht der Verwaltung
bis ZUr Wiederherstellung geordneter Zustände zunächst der kirchlichen
Autorität Z also dem Ordinarius als delegatus Gedis Apostolicae.

Wenn dieser die Verwaltung übernehme, geordnete 7Zustände 1NZU-

bahnen, muUusse die angesichts der auffälligen Mi£ß@stände verschärfte
Kuratel doch wieder den Stand der Verordnung VO: Mai 1838 ber
die fixierte Zehntabgabe der Gtifte un! Klöster 1n Regensburg zurückgeführt
werden. Dies se1 mehr anzunehmen, als die Ministerialentschließung
VO Juli 1860 selbst die Anwendung der Vorschriften ber das Kultus-
vermogen befehle, „soweıt nicht besondere Verhältnisse entgegenstehen”.
Solche esondere Verhältnisse selen 1l1er zweifellos gegeben. „Bereits haben
die schottischen Bischöfe die Angelegenheit des hiesigen Schottenklosters
dem Stuhl anhängig gemacht und WIT sind deshalb ZUT Berichterstat-
u ber diese veranlaßt worden. Es ist aber sicher, dafß der Hi Stuhl
dem Bischof VO  D Regensburg, der 1mM vorliegenden Falle eINZIS un! allein
als delegatus Sedis Apostolicae provisorisch einschritt, als Pflichtverken-
MNUNS anrechnen würde, wWEe111l die Rechte der kirchlichen Autoritat 1n

auf£ die Verwaltung desBezug not1ig gewordene provisorische
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Stiftsvermögens St nicht 1n der Art gewahrt hätte, da{ z den A
sprüchen der staatlichen Autorität ach den Normen der allerhöchsten
Entschließung VO Maı 1838 alle Rechnung tragend, auf dem Antrag der
ergebensten Zuschrift VO: November vorigen Jahres bestehen würde“.

In Wirklichkeit hatte LLUT einer VO  3 vier schottischen Bischöfen einer Aver-
salentschädigung VO  3 125 010180 Gulden zugestimmt.*® Das schwächte Cene-
StITeYS Position 1n Kom un München. Bayerns Beziehung ZU. HI Stuhl
hatte 1859 dadruch gelitten, da{fs sich infolge der übermächtigen nationali-
stischen Strömung 1n Italien der Papst Hoffnungen auf e1n Asyl 1mM ‚ ka-
tholischen“ Bayern machte. Max FE hatte WarTr die Rechtsbrüche der nat1o0-
nalitalienischen Regierung offiziell bedauert und auch, wWenn auch nicht ohne
Vorsicht, dagegen protestiert; da aber nicht die Möglichkeit glaubte,
diesen Kräften erfolgreich entgegenzutreten, hatte weder politische Ak-
thonen zugunsten des entthronten Königs Franz I1 VO  > Neapel versucht,
obwohl dieser mi1t einer Wittelsbacherin verheiratet Wäl, und ebensowe-
n1ig ihm nutzlos scheinende Versuche die Entthronung des Hauses
Habsburg-Toskana in Florenz unternommen, obwohl eın Bruder Luitpold
mit der Tochter Großherzogs Leopold HE ermählt WAärT. Er cah natürlich
1n Bayern auch keinen ausschließlich katholischen GSGtaat un bewertete
die die damalige Kurie un den Kirchenstaat kritisch bis feindselig
eingestellten Kräfte 1n Bayern un dem übrigen Deutschland sehr, daß
dem bedrängten aps 1859 eın Asyl 1n seinem Lande anbot, wiewohl
der Kardinalstaatssekretär Antonelli das erhofft hatte In dieser Situation eT-

hielt der bayerische Gesandte Hl Stuhl, Freiherr VO  } Verger, ıne VO:  }

Staatsrat Freiherrn VO:  5 Pelkhoven August 1860 1n Vertretung des
Außenministers Freiherrn VO  D Schrenck unterzeichnete Instruktion, damit GE
ohne selbst die Initiative ergreifen, 1n der Frage des Regensburger Schot-
tenklosters entsprechend Stellung nehme, falls VO.  - Rom 1ine Demarche
in dieser Sache erfolge. Die Instruktion INg davon aQus, da{fß die bayeri-
sche Staatsregierung LLUT mehr in der Lage sel, darauf bedacht se1n, 1n
welcher Weise die Selbstauflösung des Klosters zweckmäßigsten be-
werkstelligt werden könne, „nachdem icht mehr 1 ihrer Macht liegt,
dasselbe wieder beleben, wWI1e sehr Seine Majestät der König solches auch
gewünscht hätte” Im Hinblick auf einen Bericht des Kultusministe-
r1Uums VO: Mai 1560 den König und dessen Entschließung VO Juli
SOWI1eEe auf den Ministerialerlaß des Kaıltusministeriums VO' Juli die
Kreisregierung 1n Regensburg Uun: den dortigen Bischof soll Verger sSeine
Aufmerksamkeit esonders auf die Entscheidung des Königs 1 Signat
VO Juli richten, wonach sich dieser die Entschließung ber die Ver-
wendung des Klostervermögens ach ZUg der Abfindungssummen VOTI-

18) Bayerisches Hauptstaatsarchiv Abt. I1 Geheimes SGtaatsarchiv (GStA) Mün-
chen, Bestand: Bayerische Gesandtschaft beim Päpstlichen Stuhl Akt Nr 1937
101 Tagebuchnotiz Vergers 11 VO November 158560 Das Archivale enthält
uch onzepte des bayerischen Gesandten un ist für die folgenden Teile
der Abhandlung besonders wichtig.
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behalten hat Verger bezweifelte durch wel Fragezeichen, dafß der Anspruchauf diese Entscheidung unter die „Gerechtsame des Monarchen“ fiele Erberichtet deshalb dem Außenminister September 186019 hielte
für besser, ber die Prinzipienfrage „hinwegzugleiten”“. Zudem ist das Re-
ligionsedikt dem HI Stuhle e1n Dorn 1mM Auge“, Man tue gut, dieses »”
wI1ie L1L1UTr angeht“ unerwähnt lassen. Konkordatsartikel V1I11*9
eigne sich besser für die Grundsatzfrage. „ES werden dann NUur die UÜpportu-nitätsgründe schärfer betonen se1in, da{s die königlichen Gerechtsa-

weni1gstens stillschweigend anerkannt werden“. Dann führt der offen-
bar über die königliche Absicht einer Studienförderung durch die Mittel
des Schottenklosters orientierte Gesandte eın Beispiel dus dem Kirchen-
. über das Dezember 1856 ach München berichtete. Das

Verfahren des Kirchenstaats mıiıt einer Stiftung für fränkische Studierende 1n
Perugia erwelse, „daß auch 1M Kirchenstaate das Gebot der Nothwendigkeitoder der Zweckmäßigkeit Fundationen ihrem ursprünglichen Stiftungs-
zwecke entziehen annn  4 Der selbst habe die Stiftung des Würz-
burger Domkapitels für theologische Studien auf sechs Jahre 1n dem Kolle-
g1um Perugia ihrem Stiftungszwecke entfremdet un die Mittel für diese
Freiplätze der dortigen Universität zugewılesen, un ZWAaT, wWIl1e 1n der Note
des Kardinalstaatssekretärs wörtlich gesagt wurde, „ Zu allgemeinen Be-
sten und ZUr größeren Verbreitung des wissenschaftlichen Unterrichts.”

Am August hatte sich Bischof Senestrey die Kongregation de Pro-
paganda Fide mit einer ausführlichen Schilderung der tatsätchlichen Ver-
hältnisse gvewandt un die Bitte gestellt, der Hl Stuhl möchte mit dem KÖ-
nıg iıne Vereinbarung über die Verwendung der Güter des der GSelbstauf-
lösung entgegengehenden Klosters St Jakob 1n Regensburg retffen Sbene-
strey hatte dabei als Grundzüge dieser Vereinbarung vorgeschlagen:

1Nne 1n ihrer Ziffer och nicht endgültig festgestellte Abfindung
die schottische Kirche,
die Verwendung des Vermögensrestes teils dem bischöflichen
Klerikalsemniar, teils einem He  1 für icht mehr dienstfähige
Geistliche (Emeriten-Haus) der Diözese Regensburg.

19) Auf dem Konzept versehentlich den damals nicht als Außenminister tatı-
gen Freiherrn VO  3 der Pfordten Stia Minister Freiherrn VO  - Schrenck HC
richtet.

20) Konkordatsartikel 111 lautet: Die Güter der Seminarien, Pfarreyen, Bene-
ficien, Kirchen-Fabriken un aller übrigen Kirchen-Stiftungen werden STEeTSs
un ungeschmälert erhalten, und können weder veräußert noch 1n Pensionen
verwandelt werden. Die Kirche wird uch das Recht haben, NneUe Besitzun-
gen erwerben, un Was S1€e ne  s erwirbt, soll ihr Eigenthum un gleicher
Rechte mit den äaltern Kirchenstiftungen theilhaftig SCYIL, welche wen1g
als die künftig errichtenden hne Zustimmung des apostolischen Stuhls
jemals eingezogen, der vereinigt werden können, jedoch mi1t Vorbehalt der
Rechte, welche den Bischöfen nach dem heiligen Concilium VO  j TIrient -
stehen.
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Im Hinblick auf diese Schritte venestreys wWwI1ies Außenminister Freiherr
VO:  o Schrenck auf Bitte des Kultusministers vo September seinerseits

November 18560 Verger d. Schritte 1n Rom unternehmen. Die Ver-
mögensverhältnisse des Klosters könnten durch ine och gut geord-
nete yrovisorische Administration nicht ausreichend gebessert werden. uch
selen VO  . den schottischen Bischöfen Schwierigkeiten befürchten, wWenNnll

keine Schritte in Kom unternommen würden. Der vormalige Regensburger
Konventuale Pater Anselm Robertson beeinflusse den schottischen Epis-
kopat 1n einer Weise, die jeden Ausgleich erschwere. Verger bezweifelt
diese Behauptung aus München durch ein Fragezeichen. Der Außenminister,
der diese Behauptung ohl VO  . Denestrey übernommen hat, zeigt sich ande-
rerseits ber dessen Vorschlag überrascht, einen Teil des Vermögens für
eın Emeritenhaus verwenden Uun: nımmt diesen VO  > Senestrey offenbar
nicht mit der bayerischen Staatsregierung besprochenen Vorschlag Z.UE An-
laßs, betonen, die bayerische Staatsregierung habe 1Ur den Wunsch,

moöge die päpstliche Einwilligung ZUT G5äkularisation des Schottenklosters
1mM allgemeinen und 1n Sinn erfolgen, dafß die endgültige Verhandlung
zwischen der bayerischen Staatsregierung un dem schottischen Episkopat
stattfinde. Der Stuhl dürfe darauf vertrauen, dafß die Entschließung des
Königs 1ıne Bestimmung des VermOöOgens „kirchlichen 7Zwecken“ enthalten
werde. Gleichwohl interessiert sich Schrenck für die VOoOo  - Verger mitgeteilte
päpstliche Verfügung ber die Stiftung I/f  ur fränkische Jünglinge 1in Peru-
M4  ia

Verger entdeckte bei näherem Zusehen, daß Bischof Senestrey 1n der Kon-
gegration de Propaganda Fide keineswegs 1Ur geneigte Kardinäle VOTI-

fand Denn unter den zehn Trägern des roten Hutes 1n der Kongregatıon
WAar auch Graf Reisach Uun:! den wWEeNll auch abwesenden Mitgliedern
zählte der Engländer Wiseman. Verger setzte dem Namen Reisach wel
Ausrufezeichen; tatsächlich stand Reisach Senestrey nicht ohne Vorbehalt
gegenüber. Wenn Verger den Namen Wiseman 11UT mıit einem Ausrufezei-
chen versah, setzte doch hinzu: „Sapienti cat  L Andererseits annn
Verger einer Kegierung andeuten, da{fß die Angelegenheit des Schotten-
klosters ”  Ur oroße Publizität erlangt habe, „während der HI Stuhl
1n gewlssen Fällen alles Aufsehen ermeiden wünscht.“ Außerdem VeTl-

fügt Verger ber ine Informationsquelle, die VOT den schottischen BischöÖö-
fen w1e VOT Bischof Senestrey geheimhalten möchte, un bei der die VeTl-

schiedenen Fäden der Angelegenheit „zusammenlaufen”. Er bezeichnet diese
Persönlichkeit 1n seinen Berichten uUSW. als den „Geistlichen”. War eın
Sekretär oder Kurier Antonellis oder dieser selbst, der mıit Verger sehr
gut stand?21 Der Nuntius 1n München vermittelte ıne Einladung die
schottischen Bischöfe, sich untereinander über das verständigen, Was

61© eigentlich wollten der icht Sie csollten eın Kollektiv-Gutachten oder
las-einen Kollektiv-Antrag „durch denselben Kanal ach Kom gelangen

2Z1) CStA München (,es Päpstl. Stuhl Akt NrT. 1937, 508 Tagebuchnotiz
Vergers 11: VO: Nov. 1860
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6e1l. „Monsignore | Nuntius Chigi] wird also zuerst VO:  } dem Inhalte jenes
kollektiven DPetitums informirt Se1IN. Es dürfte ihm daher leichthin ohne alle
nähere Motivirung mündlich das Ersuchen hingeworfen werden, die Abgabe
jener bischöflichen Erklärung betreiben, wenn sS1e etiwa sehr verzögert
werden würde bietet sich dann auf dem natürlichsten Wege der Anlaß,
den Inhalt jenes Antrages 1n München erfahren, bevor 1980078  - davon 1n
Kom selbst Kenntnis erlangt.“ Der rätselhafte Geistliche, dem Verger
geradezu Hinweise verdankt, ihm 1n der Erörterung der Rechtsnach-
folger Besitz des Schottenklosters: „ Gije vergesSsecnh den einen, den ene-
diktiner-Orden nämlich denn wel oder drei Abteien haben sich bereits
gemeldet, weil bekanntlich gewlsse kronanwaltliche Gutachten existiren,
die für die Ansicht des Bischofs Senestrey ebensowenig gunstig lauten,
wI1e für jene der Regierung selbst. Verger annn sich diese Bemerkung LLUT
dadurch erklären, daß offenbar unter Verletzung des Amtsgeheimnisses

die ursprüngliche spater modifizierte Ansicht der bayerischen Kronan-
wälte auf dem Umweg über London Uun:! über das Foreign Office den
Ohren des bayerischen Gesandten dort gekommen Ge1 Jedenfalls empfiehlt
Verger sSeiNner Kegierung 1n München, Senestrey auf den angel ber-
einstimmung unter den schottischen Bischöfen ın vorsichtiger, geradezu
abgeschwächter Weise hinzulenken und einer Antwort auf die Frage

veranlassen, ob ihm etwas arüber bekannt sel, daß nunmehr auch
der Benediktinerorden 1n Bayern förmlich intervenileren GEe1
uch Verger wußlte offenbar nicht, daß der Präses der wiedererrichteten
bayerischen Benediktinerkongregation, Abt Braunmüller VO Metten, schon
1859 solche Schritte begonnen hatte

Kardinalstaatssekretär Antonelli WarTr auch der Protektor des ene-
diktinerordens. Verger erwähnt das 1n demselben Schriftstück, 1n dem VO:  w
dem rätselhaften Geistlichen spricht, der ih: darauf hinwies, daß sich be-
reits wel oder drei Abteien des Benediktinerordens 1n der Sache des Schot-
tenklosters gemeldet hätten.

Jedenfalls meıint dieser ohne Namen eingeführte Geistliche, dafß der
schottische Episkopat bei den nunmehr veränderten Zeitverhältnissen
schwer haben werde, die Möglichkeit der Erfüllung des Stiftungszweckes
nachweisen können. Da könne dann allerdings die eigentliche GSäkula-
risationsfrage 1n nähere Erwägung SCZOBECIN werden. Die Untersuchung die-
er Frage würde 1n diesem Falle ziemlich rasch VOT sich gehen können.
Freilich 61 die Gefahr der Mißwirtschaft des Pater Anselm Robertson eın
esonderes Moment, da der schottische Episkopat dieser Behauptung dia-
metral widerspreche. Auf Vergers Frage ach dem Zeitpunkt der Gäkula-
riısatıon meinte der Geistliche, wWell sich die Interessenten nicht unter-
einander einig selen, werde einer Liquidation, je ach der Natur, Pro-
venienz und dem Stiftungszweck der einzelnen Vermögensposten, g..
schritten werden. Verger War bereit, nach entsprechenden Aufschlüssen
aus München sich schriftlich den Kardinalstaatssekretär wenden. och
wollte einen Notenwechsel als solchen sowen1g als möglich führen un
WENNN, dann unter möglichster TIrennung un gesonderter Behandlung der
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verschiedenen Differenzpunkte 1n der Frage. Am Dezember 1860 tragt
Verger dem Kardinalstaatssekretär die Bitte der bayerischen Staatsregie-
rung VOT, der Papst wolle der Säkularisation des Schottenklosters 1n Ke-

gensburg zustimmen, dessen Vermögen ach Abzug der Belastungen ande-
ren 1n gleicher Weise religiösen Einrichtungen gewidmet werden solle ICO=-
nıg Max, erfüllt VO  . gewissenhafter Fürsorge Für die religiösen Einrich-
tungen SEeiNes Königreichs, vertraue ganz auf den HI Vater Mit ihm WUn-
sche ST da{(ß finanzielle Hilfsquellen den Kreis un! das Leben der religiÖ-
SE  - Einrichtungen erweiıterten. Der König sehe 1n dem Vorschlag NUur die
Frage der Übertragung und Verteilung dieses Vermögens. Diese dürften
dessen Natur un Bestimmung nicht verändern. Da ın RKom die
Rechtsgrundlage für 1ıne Verfügungsberechtigung des Königs nicht e1n-

deutig bejaht wurde, enthielt sich dieser naturgemäß mehr konkreter Wün-
sche. Immerhin verdient Erwähnung, da{fß Max I1 den Benediktinerabt
Haneberg VO  . Gt Bonitaz 1n München Vorschläge 1n dieser Richtung bat r

dieser äußerte sich offenbar Zzuerst mündlich, ebruar 1860 aber
schriftlich. Die Vorschläge wurden bereits VO'  , dem verdienten Historiker
Pater Willibald Mathäser OSB 1939 veröffentlicht??. Haneberg schlägt eın
Missionshaus mit Priestern un! Brüdern VOTL. Diese ollten sich auf ihren
Beruf durch theologische Bildung, Sprachstudium, aber auch durch GStudien
1n Ethnographie, Naturgeschichte un durch Ausbildung 1n technischen
und landwirtschaftlichen ächern vorbereiten. Neben diesen Aufgaben
schlägt Haneberg zusätzliche Beschäftigungen 1n der Erziehung Uun! hand-
werklichen Ausbildung Knaben durch die Brüder, 1n der UÜbernahme
geregelter Dienste durch die Priester 1n Seelsorge oder Unterricht VO  < Dem
König schien für die Gründung einer solchen Anstalt sprechen, daß diese
zugleich für religiöse, soziale unı wissenschaftliche Zwecke wirksam werden
könnte. Diese Missionsanstalt könnte entweder einem Orden übergeben
oder her och durch Weltpriester versehen werden. Dabei berücksichtigte
der König als Schwierigkeit den Bedarf einer solchen Anstalt csehr vie-
len wissenschaftlichen Bildungsmitteln, die Schwierigkeit, Lehrer wı1e künf-
tıge Missionspriester 1n genügender Anzahl in Bayern aufzubringen, schließ-
ich die bessere Ausstattung der Missionswerke 1n Rom un Paris. In Bayern
wirke der Ludwigs-Missionsverein ohnehin bereits viel für dieses Ziel
uch den Professor Döllinger ZO$ der König ZUTC Begutachtung heran un!
dieser empfahl, wIıe ine Notiz des Kabinettssekretärs VO Maärz 1860

festhält, ” sich“ die Gründung einer solchen Anstalt durchaus un! eben
gerade EL der Kombination ihrer Ziele Der KOön1g Z verschiedene
Möglichkeiten der UOrientierung für dieses Ziel heran und verglich cel-
ben Tag, dem das Für Uun! Wider des Ziels einer Missionsanstalt eT-

WO8, auch den VO.  5 Senestrey erwähnten Gedanken einer „Emeritenan-
stalt“ Verdiente Geistliche 1 Alter besser versorgen, erhöhte 1n den
Augen des Königs ihre Freudigkeit, überhaupt wirken, Uun! bot beson-

22) Mathäser, Ludwig-Missionsverein 234
23) GH  > München 47/4/26 1n 7'  7 München, Mai 1860.

Sa aa aM a N aa E E aa u E



194 Hans all

ders unvermöglichen Uun! gebrechlich gewordenen jenern der Kirche ein
Asyl fürs Alter. Die Anstalt empfahl sich für den König auch adurch, daß
G1E auf Bayern beschränkt bleiben konnte.

Daneben (9) Max I1 den Gedanken, das Kloster G+t Jakob mıit deut-
schen Benediktinern besetzen, w1e Februar 1860 Kultusmi-
nister VO:  - 7Zwehl schrieb24. Für diesen Plan natürlich VOT allem die
VO König geschätzten bayerischen Benediktiner. Am Februar 1860 be-
stärkte der vormalige Mefttener Abt un nunmehrige Erzbischof VO Mün-
chen-Freising den König 1n diesem Gedanken und hielt ihm VOT, daß
endlich beklagen ware, wWenn e1in Stift, das ceit LLEeUIL Jahrhunderten alle
Stürme, zuletzt auch 1in Bayern SanzZ allein den S5äkularisationssturm über-
dauerte, Jjetzt, ” durch das Allerhöchste Verdienst Eurer Majestät 1n
Bayern eın besserer Sinn herrschend geworden“, säkularisiert werden soll-
te „Kann das Kloster, das über bedeutende Geldmittel verfügt wI1e eın
anderes 11 theueren Vaterlande nicht mehr durch Schotten besetzt WEeT-

den, haben das nächste Recht hierauf die bayerischen Benediktiner.“
Dann wandte sich der Erzbischof den Gegner dieses Planes Bischof
Senestrey VO  . Regensburg, der die Mittel für e1n Diözesan-Seminar g-
winnen wollte. Scherr berührte diesen Plan freilich nicht unmittelbar, ohl
weil fürchtete, daß der König selbst auch manches finden konnte, Was
für diesen sprechen konnte. Dafür aber wIl1es Scherr den KOönig auf einen
Konflikt des Regensburger Bischofs mıit dem Abt VO  - Metten hin Diesem
gelang nämlich ach vielen Bemühungen, die Wiedererweckung der ehe-
maligen bayerischen Benediktinerkongregation VO  - Rom erwirken, wel-
cher sich auch bereits die meılisten Benediktinerklöster Bayerns angeschlos-
SE  3 hatten. Scherr wIl1es 19108  > den KOönig darauf hin, daß der Regensburger
Bischof darauf „eifersüchtig”“ geworden sel, da{fß die kongregierten Klöster,
wW1e dies auch VOT der Säkularisation der Fall SCWESEN sel, 1n Bezug auf k15ö-
sterliche Einrichtungen un! Disziplin, 1U VO Bischof exemt selen. Sene-
strey habe dem Gtift Metten jetzt 08 seine Freundschaft gekündigt.
Scherr meınte, das Ge1 unrecht geschehen. Denn auch alle Mendikanten-
klöster selen exemt un 1n Bezug auf die Seelsorge stünden alle auch
die exemten unter der Jurisdiktion des Diözesanbischofs. Überdies habe
das „Mineinregieren der Bischöfe 1n die Klöster“ diesen n1ıe gute Früchte
gebracht. Dies 11 Erzbischof Scherr, der vormalige Abt, dem „hochge-
feierten reunde der Benediktinerklöster“, seinem König, esonders be-
richten. So sehr den König dieses Vertrauen Scherrs freuen konnte,
WAar doch für den Monarchen jetzt nicht leicht, 1er die richtige Stellung e1n-
zunehmen, die sowohl der Bischof VO  . Regensburg wI1e  - der Erzbischof VO  an

München un: Freising VO  > seinem katholischen Könige erwartete.
Einige Tage vorher, Januar 1860, hatte Bischof Senestrey VO  5 Re-

gensburg Max Il geschrieben, da dieser Januar, dem Jahrestag
seiner königlichen Ernennung, dem Bischof seinen Wunsch erkennen g-
geben hatte, daß das Regensburger Schottenkloster wenigstens als „baye-

24) (3 München 47/8/12 1n 79/5/244, Februar 1860
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rische Benediktinerabtei“ erhalten werde. Senestrey versuchte, dem König
ZU.  \ den „wirklichen Thatbestand“ 1 Sinn seiner Pläne darzustellen. Um die
Vorliebe des KOönigs für den Benediktinerorden, die also auch Senestrey für
1n erheblichem Ausmaße vorhanden anzusehen schien, nicht sehr Vel-

letzen, versicherte ihm der Regensburger ZWAaT, Gce1  A mıit Begeisterung der
großen dee gefolgt, welche den edien Absichten des Königs mıit dem Bene-
diktinerorden 1n Bayern zugrunde liege. Er danke seinem in Gott ruhen-
den Amtsvorgänger atuch, da{filß dieser das Diözesanknabenseminar den Bene-
diktinern 1n Metten übergeben habe uch wünsche das Klerikal-
sem1ınar unter der Leitung dieser Ordensgeistlichen un beschäftige sich
„ernstlic mıit dem Gedanken, das Schottenkloster für diesen 7Zweck
gewinnen. ber durch verschiedene Tatsachen un Umstände 61 über-
zeug worden, da{fß mıit seinen bischöflichen Pflichten unvereinbar sel,
„die Bildung des Säkularklerus den dermaligen Benediktinern meiner F)iOs
esie überlassen.“ Nichts G1 nämlich bei Heranbildung VO'  . Geistlichen
wichtiger, zumal 1n dieser eit der „Unbotmäßigkeit“, als dieselben „auf
objective Bahn“ leiten und „  OTr dem Labyrinthe subjectiver Richtung“
bewahren. Dies Ge1 aber 1Ur möglich, wenn die Lehrer un Vorgesetzten
celbst die höchste Achtung VOT jeder Autorität, geistlicher w1e weltlicher,
1n sich trugen un „nicht selbstsüchtige Anschauung un trügerische Emp-
findung sondern lediglich das Gewicht rechtmäßiger Gesetze un Anord-
NUNSCIL 1 Handeln wıe 1mM Lehren“ geltend machten. Hier schoß der Re-
gensburger Bischof mit schwerem Geschütz. Der Abt VO  . Metten, führt
dem König weiter VOT, habe für Metten Uun! für Weltenburg die Fxemtion
gegenüber dem Bischof erklärt und suche diese und andere Privilegien durch
die Nuntiatur 1n Rom durchzusetzen. Ja, dieser Abt 61 sehr VO  . dem
Streben ach Exemtion un Privilegien eingenommen, dafß selbst den
Fortbestand der lühenden Studienanstalt Metten un: die Pastorierung
der dem Kloster provisorisch überlassenen Pfarreien lieber 1n Frage stelle,
als daß VO seiner Tendenz abgehen wolle Der Regensburger Bischof
appellierte den König: dieser ce1 doch welse und erfahren, als
dafß nicht würdigen würde, wIı1e solches Trachten ach Exemtion UunNnı!
Privilegien einem gedeihlichen Zusammenwirken des Regular- un äkular-
klerus STETIS hinderlich geEWESECIL ware un „bei den separatistischen Bestre-
bungen der Mönche“ besonders in den dermaligen Verhältnissen 1n Bayern
doppelt „verderblich“ eın würde. Senestrey schreibt lapidar: „Aus diesen
Gründen halte ich die weiıtere Ausbreitung der Benediktiner 1n meıliner Diö-
ese solange nicht für wünschenswert, als nicht eın anderer Geist 1n den-
selben resHC wird un! 61€e nicht die Zeitverhältnisse erfassen und denselben
die gebührende Rechnung tragen.“ ach Senestreys voller Überzeugung
G1 „heutzutage” mit einem eın kontemplativen Mönchtum ın Bayern nichts
ausgerichtet. Der König möchte die Note des spateren Kardinals Diepen-
brock, die dieser als Regensburger Domdechant den Akten gab, lesen,
daraus erkennen, daß „der einsichtsvolle Kardinal“ derselben ber-
ZCeUgZUNG wW1e Senestrey gewWwesCNH ce]1. Dann entwickelt Senestrey die AÄAus-
sichtslosigkeit der Regeneration, auf die schon eingangs unter einem
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Geitenhieb auf das Verschwinden „ungeheurer“ Summen bei gleichzeitigem
Vertfall der Kirchen un Klostergebäude sprechen gekommen WAar. An-
dererseits würden ihm seine Hirtenamtspflichten nicht gestatten, „den
bayerischen Benediktinern“ die Bildung seines Diözesanklerus anzZzuver-
trauen. 50 warb Senestrey beim König, werde bei dieser Sachlage doch
gewiß billigen, dafß der Bischof das Kirchengut der 1n Auflösung begriffe-
111e  > Schottenabtei für das Klerikalseminar der iÖzese gewınnen suche,

dasselbe wen1ıgstens einigermaßen dotieren. Für den wirklichen Be-
darf des Seminars reiche das übrigbleibende Klostervermögen lange nicht
dus Senestrey wußte auch, WI1®e dem ernst mıit den Zeitfragen ringen-
den König amıı besten beikommen konnte: der Bischof schriehb Senestrey
erkenne als seine erste un wichtigste Aufgabe, alles aufzubieten,
einen tüchtigen, den Anforderungen der eit gewachsenen Säkularklerus
heranzubilden. Es se1 dieses 1n Wahrheit 1ne schreiende, unabweisliche
Notwendigkeit, deren Befriedigung nach seiner innersten Überzeugung
keinen Aufschub leide und für den Staat nicht minder dringend geboten Ge1
als für die Kirche celbst. Er drang 1n den König, dessen parallelgerichtete (B
dankengänge 1m Maximilianeum, 1n Studien- und Schulwesen überhaupt
sicher Zut kannte: werde alle Mühe aber, diesen Zweck erreichen, VeTtT-

gebens se1in, wenn icht gelinge, die Kandidaten für den geistlichen Stand
VO:  3 Not un Nahrungssorgen befreien un ihnen nebst gründlicher
Unterweisung auch eit und Gelegenheit ZU Studieren und tüchtiger
Ausbildung verschaffen. Dazu gehöre aber, daß dieselben während ihrer
philosophischen Uun:! theologischen Studienzeit kostenfrei 1m Seminar —
terhalten werden können. Irotz dieses Appells den wachen Sinn des K5Ö-
n1gs für geistig-religiös bedingte Probleme der eit 1n der Gestalt der FOTr-
derung eines zeitgemäßen Ausbaus des Priesterseminars bewertete der Bi-
schof die Liebe des Königs Z.U Benediktinerorden hoch, daß sich
veranlaflt San Schluß seiner temperamentvollen Ausführungen VeTli-

sichern, daß wI1e jeder seiner Amtsnachfolger bereit eın werde,
die IL Seminaranstalt bayerischen Benediktinern übergeben,
bald (!) dieselben die entsprechenden Kräfte für diese Aufgabe besäßen
Uun:! VO  . ihren Exemtions- un Privilegienbestrebungen abgekommen cejlen.
Für alle Fälle fügte Denestrey och einen fiskalischen Schlußpunkt
Das an Projekt der Verwendung der Schottenabtei als Klerikalseminar
ziele -zunäachst? LLUT darauf ab, dem SGtaatsaerar die Erfüllung seiner Dota-
tionspflicht erleichtern. Der Bischof tellte seinen „allerunterthänigsten
Antra den König. Die Entscheidung stellte einer Vereinbarung des
Monarchen mıit dem Papst arüber anheim.

Natürlich ieß Jjetz der König auch den Kultusminister Stellung nehmen.
Zwehl stellte zunächst Maärz 1860 gegenüber dem König fest, daß ce1it
1837 die schottischen Bischöfe vergeblich gemahnt worden seien, für ent-
sprechende Besetzung des Klosters un Seminars sorgen*®, Der Seminar-

25) GH.  > München 78732 1 79  J Januar 1860
26) GH  > München 7/8/12 1n 79  J März 1860
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gedanke WarTr nämlich 1mM Schottenkloster nach Zwehl se1it 473 verwirk-
licht worden. Der Existenzkampf der verfolgten schottischen Katholiken
machte nämlich, wI1e Zwehl ausführt, notwendig, 1n diesem Schottenkloster
1mM fernen Regensburg schottische Knaben Priestern erziehen, Ja —

gal cämtliche Religiosen des Klosters, soviel dieses entbehren Un uıunter-
halten konnte, als Missionare ach Schottland schicken??. Das el  . durch
die einsichtsvolle und IN KRegierung des Abtes Placidus Flem(m)ing
ermöglicht worden, aber auch durch den Glaubenseifer des aus dem Spad-
nischen Erbfolgekrieg heimgekehrten Kurfürsten Max Emanuel KOönig
Max bekam da lesen: 4A7 habe Max Emanuel Aaus der Verlassenschaft
sSeINes Onkels, des Herzogs Maximilian Philipp, dem Kloster 01010 Gulden
Kapital angewılesen. 7Zwehl führte dem König VOTL, Was WIT  AA ZUTI Einleitung _-

Abhandlung ausführten. Die jährlichen /Zinsen dieses Kapitals 1010
Gulden sollten dazu dienen, acht Knaben 4aus Schottland 1 Seminar
erhalten und unterrichten, damit 6S1e als Missionare 1n ihr Vaterland —

rückkehren könnten. Zwehl führt ine Reihe VO  - anderen Stiftungen Aaus

deutscher and d. beweisen, daß das CSeminar des Schottenklosters
durchaus nicht 1Nne „selbständige“ Stiftung, sondern 1n durch die schot-
tischen Konventualen veranlaßtes, Aaus deutschen Geldern hervorgegangenes
Erziehungsinstitut YARdE Ergänzung des Klosternoviziats un vA Heranbil-
dung junger Benediktiner über den eigenen Bedarf hinaus sel, „DE: dem
drückenden Priestermangel der Katholiken 1n Schottland“ entbehrliche
onventualen auf längere oder kürzere eit un:! vorbehaltlich des Verban-
des mi1t dem Kloster Uun: der ausschließlichen Oboedienz dasselbe 1n
die Heimat entsenden können. Die Praxis Ge1 auch dem ursprünglichen
Standpunkte treu geblieben. Die nach Schottland ziehenden Missionare
cselen 1n dem Verband des Regensburger Schottenklosters geblieben, also
bloß praecario modo Missionare 1n Schottland. Zwehl bemerkt, ebenso
seien die Schottenmönche 1n Erfurt LLUT insoweıt 1n ihre Heimat entsandt
worden, als 661e nicht ZU Klosterbedarf notig oder ZUT Besetzung VO  >; Lehr-
stühlen der Universität Erfurt wichtig SECWESCNHN waren. Geit 1799 habe
das Kloster keine Mönche mehr aufgenommen, ceit 1809 el das Seminar
leergestanden. Erst 1817 habe der och lebende Abt die Erlaubnis g..
beten, neuerdings Knaben als GSeminaristen aufnehmen dürten. Diese
sSe1l ihm War nicht £förmlich erteilt worden, doch se1 auch eın Einspruch da-

erhoben worden, als wieder schottische Knaben 1Ns Seminar aufge-
OINMMEeN worden selen. König Max habe Juli 1820 über die Ver-
wendung des Klosters vorläufig entschieden. Er sel nicht abgeneigt SCWE-
SCIl, das Gtift als Kloster erhalten, habe sich jedoch die näheren Bestim-
MUNgECIN vorbehalten. Max Joseph habe, da damals die Zahl der Religiosen
sehr gering gEeEWESECN sel, bestimmt, daß 9/10 der reichen Einkünfte ZU Un
terhalt VO  . einheimischen dürftigen und fähigen Studierenden verwendet
werden sollten, vorzüglich solcher, welche sich dem geistlichen Stand E

widmen gedächten. Sie sollten in dem Ceminar unter gehöriger Aufsicht 1n

27) Zwehl Max M} 23 Maärz 1860; GHA München 7/8/12 in
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der Art unterhalten werden, daß S1€e die öffentlichen Schulen besuchten
UunNn: 1M Kloster och esonders Gelegenheit ZU. Musikunterricht erhielten.
Dieses Verfahren seines Großvaters erfuhr Max 88 ohl mit besonderem
Interesse. Zwehl stellt auch die Maßfßnahme Ludwig unter £ür Max II be-
sonders wesentlichen Gesichtspunkten dar das Kloster sollte sSeine Kon-
ventualen für den Unterricht ausbilden un diesem Zweck drei oder
vier VO'  3 ihnen als Professoren 1n Regensburg wirken lassen. Aufgenommen
sollten 1LUT Knaben Adus Schottland werden;: die Aufnahme VOomn Novizen G1
in Bezug auf Unterrichtszwecke der Kreisregierung unterstellt worden, in
Bezug auf Befähigung ZUT Seelsorge dem bischöflichen Ordinariat Regens-burg. We. betont, die Novizen ollten vD“Oor Ablegung der Profeß und Fr-
lanzung der Priesterweihe das bayerische Indigenat nachsuchen, welches
Bedingung für definitiven und lebenslänglichen Aufenthalt 1mM Schottenklo-
ster Wa  an Dieses sollte 1mM übrigen unter der Aufsicht eiInes Priors stehen, der
auch das Vermögen verwalten hatte Die Administrationsrechnungenun AÄAusweise ber den Vermögensstand ollten führt Zwehl aus
zunächst der Revision der Staatbehörden unterworfen SCe1N. Ludwig habe

Oktober 1828 den definitiven Fortbestand des Klosters bewilligt.TIrotzdem habe keinen Erfolg gehabt. Die etzten Jjungen Schotten selen
1n den dreißiger Jahren 1n ihre Heimat zurückgekehrt. Es folgen dann Zah-
lenangaben: 1836 habe das Kloster Ur mehr einen 63jährigen Prior und
einen 70jährigen „Priester“ gehabt. Dann weist der Kultusminister dar-
auf hin, daß Bayern 1837 auf diplomatischem Weg die schottischen Bischöfe
aufgefordert habe, für ine entsprechende Besetzung des Klosters un Se-
minars SUOTSECN. Sollten diese das nicht erzielen vermOögen, würde
die Übergzabe des Klosters un seines Seminars deutsche Priester des
wiederhergestellten Benediktinerordens unvermeidlich. Den Bischöfen müÜüls-
te, wenn das geschehe, „beigemessen werden“, Was 1n solchem Falle Ver-
fassung und Gesetze Bayerns forderten. we behauptet, die schottischen
Bischöfe hätten sich ‚WäarTr dieser Aufforderung unterworfen, aber ihr nicht
nachkommen können. Deshalb habe der Weihbischof und Koadjutor Joseph
Gillis VvVon Edinburgh August 1848 amens des schottischen Episko-
pats gemeinschaftlich mit den beiden Konventualen des Schottenklosters
1n München die Erlaubnis gebeten, das Schottenkloster 1n eın Seminar
ZUr Erziehung VO:  »3 Weltpriestern für Schottland unter Leitung VO:  3
schottischen Weltpriestern umwandeln dürten. Doch habe dies die
Ministerialentschließung VO: November 1848 unter Setzung einer Frist
VO:  3 sechs onaten für Besetzung des Klosters mıit der erforderlichen An-
zahl VO:  e} Konventualen abgelehnt. Die Ministerialentschließung kündigte
für den Fall, daß ihre Bedingung nicht rfüllt würde, d. daß das Kloster
dann dem bayerischen Benediktinerorden übergeben werden müßte.

Das also die Informationen des Kultusministers für den König, als
1860 1n der Frage des Schottenklosters Stellung nehmen sollte. Natür-

ich stand VOT allen Plänen und Möglichkeiten, die der König VO  - S1:C] Aus$s
oder auf Empfehlung 1Ns Auge faßte, die Notwendigkeit 1mM Vordergrund,

einer dem religiösen Zweck der Stiftung des Schottenklosters eNTISpre-
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chenden Lösung der Frage kommen, wWas miı1t ihm 19008  >} geschehen sollte. WDa
WAarTr VO Interesse, wenll Verger schließlich 1n seinem Vorschlag An-
tonelli Dezember 1860 darauf hinwies, das englische Kabinett habe
auf ine bayerische Erklärung VO August 1850 hin absolut und ate-
gorisch die Begründung der Ansprüche Unı Reklamationen des schottischen
Episkopats verneınt.

Schritte des Kön1gs, des Bischofs und der bayerischen Benediktiner
ın Rom

Bereits diesem Zeitpunkte war ersichtlich, wıe Verger gyegenüber An-
tonelli betont, dafß die bayerische Staatsregierung die Aufrichtigkeit un
Wohlmeinung ihrer Absichten dadurch bewies, daß 661e bei ihren ersten

Schritten 1n dieser Sache den bayerischen Benediktinerorden als rechtmä-
Sigen Nachfolger der schottischen Kirche bezeichnete. Das WAarTr auıch die
Grundanschauung des KOni1gs, celbst als durch di Initiatıve des Regens-

den VO  } diesem vorgebrachten Planburger Bischofs Senestrey ceit 1858
deren Anstalt für kirchliche Zweckeeines Emeritenhauses oder einer

1n Erwägung ziehen begann. Dem entsprach, daß der König 1n Haneberg
den Abt einer Benediktinerabtei aufforderte, Vorschläge Für ine solche
kirchliche Anstalt machen. ESs lag 1n der gesamten geistigen Richtung des
Königs, daß auf dem Felde dieser ceıit 1858 wechselnden Möglichkeiten
VO  . sich aus gEINMN das Gewicht auf die Förderung wissenschaftlicher Bil-
dung der unterstützenden Anwarter oder Angehörigen des geistlichen
Standes legte Schreiben VO DezemberNatürlich, das betonte auch Verger 1n seinem

Antonelli, sahen sich die Benediktiner als berechtigte Nachfolger der
Hinterlassenschaft des Benediktinerklosters G+ Jakob 1n Regensburg
In dem historischen Expose seinen Ausführungen betont Verger VOT

allem die Versuche König Ludwigs 43 das Schottenkloster wieder bele-
ben Dazu welst aber auf die immer wieder absinkende Zahl der Insassen
des Klosters hin VOoO  . den sechs Jünglingen, die 1830, wel Jahre ach der
königlichen Bestätigung des Klosters 1n diesem eintrafen, WarTr 1836 keiner
mehr da cht Jahre ach der königlichen Bestäatigung bestand das Kloster
aus einem Konventualen VO: un einem anderen VO:  D Jahren. Von den
drei Jünglingen, die 1838 VO  - den schottischen Bischöfen gyeschickt wurden,
starben wel einem Brustleiden (Lungenleiden?). 70) bestand der Kon-
vent alsbald HUr mehr aus einem 75jährigen PriOor; aus Robertson un einem
Novizen. Von Jünglingen, die immer wieder ach Regensburg kamen,
blieben schließlich 1LULI Zzwel. Als 1855 der Prior stärb, blieben wel Kon-
ventualen un ein1ıge jJunge Seminarıisten Schottland übrig. Da schließlich
Pater Anselm Robertson ach Schottland reiste ohne zurückzukehren, blieb
LLUTr Pater Placidus Boyhme übrig, der U:  } mi1t sieben Seminaristen das Ge-
bäude bewohnte. Verger betont, vergeblich habe König Ludwig durch
seine Verfügung (ordonnance) VO November 1836 versucht, die bayeri-
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schen Benediktinerabteien einer Kongregation vereinigen, dabei aber
das Schottenkloster davon AdUSSCHNOIMNINECIL. Verger geht 1U  } icht auf die
1859 wiederbegründete bayerische Benediktinerkongregation ein, weiß viel-
leicht nichts oder nichts (Genaueres über 61e Er leitet vielmehr auUus dieser Gitu-
atıon ab, daß nunmehr der König VO:  » Bayern, der einer Entschädigung
der schottischen Bischöfe selbstverständlich bereit ist, nicht durch ıne Aner-
kennung VO  . deren Rechten, sondern durch einen Tribut die Erinnerung
der Gründung VO:  z} St. Jakob, den einzigen möglichen Weg 1m Interesse der
beiden Kirchen (der schottischen wW1e der bayerischen) aufzeigen möchte. An-
tonelli G@e1 auch bekannt, daß der König die Säkularisation als 1m Prinzip
durch seine Heiligkeit zugelassen WI1SSe un: daß die Regelung der prakti-
schen Schlußfolgerungen daraus einem unmittelbaren Abkommen zwischen
dem schottischen Episkopat un der bayerischen Regierung überwiesen
werde (que le reglement sSO1t renvoye Das G1 die beste Bewiälti-
ZUunNng der Schwierigkeiten Uun:! der König könne davon hoffen, dafß Kom-
plikationen un Verzögerungen adurch ausgeschaltet sehen dürfe Verger
betont gegenüber dem Kardinal, ce1 Eile noöt1ig.

Die Übergabe dieses Schriftstücks hatte Verger dadurch vorbereitet,
da{s selbst ZUF Kongregation de Propaganda Fide 21Ng, erfuhr, daß
Antonelli dort Vergers Mitteilungen 117 Orginal übergeben habe Frei-
ich nahm die Kongregation s1e als einfache Mitteilung ZUT Kenntnisnahme
d. daß Antonelli bei der nächsten Besprechung Verger gegenüber nicht
eingehender Stellung nehmen konnte. Der Kardinalstaatssekretär erläuter-
te dies durch die scherzhafte Bemerkung, 1ne Million teilen sel, fän-
den sich immer Liebhaber und selbst würde 1n solchen Fällen dazu g..
hören. Es 1st unklar, ob damit als Protektor des Benediktinerordens
sprach?8, Natürlich Vergers Schritte adurch erschwert, da{flß Bischof
Senestrey August 1860 gleichfalls der Propaganda einen Bericht g..
schickt hatte Verger debattierte mit Antonelli laut Bericht VO Dezember
1860, den 1n einen historischen Teil Uun:! einen zweıten mıit Würdigung und
Schlußfolgerungen zerlegt hatte, die Ffrühere diplomatische Korrespondenz,
ein bestimmtes kronanwaltliches Gutachten Uun:! die Setzung einer unabän-
derlichen Frist VO  - sechs Monaten, innerhal welcher das Kloster ZeWlsse
Beweise seiner Existenzberechtigung bringen sollte, ‚nach welcher das Klo-
ster nach wI1e VOT vegetieren fortfuhr“.?? Natürlich Z1ing Verger nicht
darauf ein, daß das ine der Gutachten der Kronanwälte, wı1e oben bereits
erwähnt, der Gegenseite Handhaben vab, obwohl dies wı1e die Existenz des
Klosters ber die Fristsetzung hinaus sich bekannt WAäTrT.

Am September 1860 TUg die Kreisregierung 1n Regensburg dem KÖOÖ-
n1ig bzw dem Kultusministerium unter Hinweis auf die Ablehnung ihrer
Vorschläge durch den Bischof ihre Ansichten VOT Die bischöflichen Forde-

28) C+A München Ges Päpstl. Stuhl Akt Nr. 1937, Verger Außenmini-
ster, Dez. 1860, Konzept.

29) CGtA München Ges Päpstl. Stuhl Akt Nr. 1937; Verger Außenmini-
ster, Dez 1860, Konzept.
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rungen stünden ohl nicht miı1t der Ministerialentschließung VO: Juli
1860 1n Einklang un WarTr weniger, als sich doch der KOönig 171 dieser
Entschließung die Entscheidung ber die künftige Bestimmung des VermoO-
gEeNS des Klosters vorbehalten habe ach den „höchst traurıgen Erfahrungen”“
mit der früheren Verwaltung des Klostervermögens Ge1 sehr bedenklich,
diese Vermögensverwaltung VO  . der GSG+aatskuratel eximıleren. Das habe
auch die Ministerialentschließung VO Juli 15860 ausdrücklich gesagt.
DDie Kreisregierung rief für ihre Meinungsverschiedenheit mıit dem bischöf-
lichen Ordinariat die Entscheidung des Königs Sie brachte dazu die e1nN-
schlägigen Akten 1n Vorlage Darauf verfügte Oktober 1860 ınter
verschiedenen Erläuterungen auf Befehl des Königs das Ministerium
die Kreisregierung: Das Schreiben des Ordinariats VO September be-
SaKC, daf der Bischof VO  w} Regensburg die bereits angeordnete Einsetzung
einer provisorischen Administration dadurch überflüssig machen wolle, daß

celbst die Verwaltung dieses Klosters übernehme. „Hiegegen besteht
und für sich kein Bedenken, da das Kloster Gt Jakob ZUr. eit och nicht

erloschen oder aufgehoben ist. Von celbst ergibt sich aber, daß diese bi-
schöfliche Verwaltung des Klosterguts NUÜ  S lange dauern kann, als 61e
am ens des Klosters selbst ausgeübt werden kann, un! daß hierdurch ine
Änderung der bezüglich des Vermögens des Schottenklosters Gt Jakob ın

Regensburg bestehenden speziellen Vorschriften ber die Einwirkung der
Gt+aatskuratel icht eintreten wird. Die auf allerhöchsten Befehlen Ceiner
Majestät des KOönigs beruhenden desfallsigen Ministerialentschließungen
VO: Maärz und April 1858 bleiben daher auch fortan 1n Wirksam-
keit, bei Anwendung derselben ist jedoch selbstverständlich STEeTS auf mOg-
ichste Förderung un! Erleichterung der schwierigen Aufgabe der Admini-
STIratıon hinzuwirken.“ Dem Bischof G6e1 diese Entschließung mitgeteilt;

Ge1 aufgefordert, alsbald die notigen Einleitungen treffen un:! der
Kreisregierung davon Nachricht geben. Darauf bat das Ordinariat
November 1860 die Kreisregierung Übersendung der Ministerialver-
fügungen VO:  - 1858, die ihm nicht bekannt (D selen. Wunschgemäß eitete
darauf die Kreisregierung dem Ordinariat November 1860 entspre-
chende Abschriften und erbat Dezember VO Ordinariat Mittei-
lung ber die inzwischen erfolgten Schritte ZUr Bestellung einer Verwal-
tung Zu diesem Zeitpunkte hatte der bayerische Gesandte 1n Rom dem
Kardinalstaatssekretär den Antrag sSe1INes Königs die Kurie eben (4 Pa
zember übergeben. Das Ordinariat erwiderte Dezember 1860,
der Bischof habe bereits 1n einem Bericht den König dargelegt, „daß
der eingetretenen Umstände ACH außerstande sich befinde, die PTrOV1SO-
rische Administration ber die Güter des hiesigen Schottenklosters der
höchstens Ministerialentschließung VO: Oktober laufenden Jahres ent-

sprechend konstituieren.“ Da nämlich die Sache bereits eım Stuhl
anhängig ce1 un! der Bischof LLUT als dessen delegatus handeln könne,
musse Ar Einsetzung der Verwaltung erst dessen Zustimmung haben
„Der HI1 GStuhl hat indessen seine Erklärung dahin abgegeben, daß der Bi-
schof VO:  . Regensburg die Sache bis auf weıteres 1n STatu qUuUO belassen solle,
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weshalb WIT für jetzt VOo  } der Konstituierung der provisorischen Admini-
STITratl0On Abstand nehmen müssen.“ Am Dezember erfuhr die reisre-
gierung auch durch das Ministerium, dafß der Bischof 1n einer Vorstellung
VO Dezember 1860 angezeigt habe, sehe sich außerstande, die Ver-
waltung des Schottenklosters übernehmen, daher MUÜUSSe anderweitig
Vorsorge getroffen werden. Dieser Bescheid autete anders als der des Or-
dinariats die Kreisregierung. Das Ministerium forderte diese atuf, 661e
moge sich gutachtlich außern, ob VO  . der Einsetzung einer provisorischen
Verwaltung einstweilen abgesehen un: wI1e die vollständige Liquidation
des Klostervermögens EOHET durchgeführt werden könne. Die Kreisregie-
1980824 erstattete darauf Dezember 1860 Bericht: Die Persönlichkeit
des Konventualen Boyhme, der Jjetz unter Mitwirkung eines Rechnungs-
sachverständigen die Verwaltung führe, scheine Gewähr 1ıne ueCI-
liche Vermögensverschleuderung bieten. Daher empfehle sich, den
jetzigen Zustand fortbestehen lassen. Die Aufstellung des Klosterver-
mOgens könne 1119  . sowohl dem Kloster selbst überlassen, etwa
unter Abstellung e1InNes Rechnungskommissars, wWI1e 661e schon 1858 7zwecks NVi-
s1iıtation der Klosterverwaltung erfolgt sel1.  n Das Ministerium verfügte L1LU  j

Januar 1861 1n diesem Sinne: solle keine provisorische Verwaltung
eingesetzt, aber eın Regierungskommissar abgestellt werden, der längstens
1in vier Wochen das Gesamtvermögen aufzunehmen habe Die Treisre-
rlierung teilte C: as sofort dem Kloster mıt, erfuhr aber Januar 1861
VO:  } diesem, habe unmittelbar e1m Ministerium Aufhebung dieser
Maßfßnahme gebeten. Auf Bitte der Kreisregierung 919{5 Weisung Vel-

fügte 19808 das Ministerium Februar 1861 und bemerkte dabei Weder
die Anordnungen hinsichtlich der Kuratel och die Bestellung e1InNes Kegie-
rungskommissars selen durch Mißtrauen die Person Boyhmes be-
dingt; 61e entsprächen einfach dem Recht un der Pflicht staatlicher ber-
aufsicht. Die Kreisregierung solle die notige Bestandaufnahme des Ver-
mOogens ungesaumt einleiten un durchführen. Das geschah. Die Bestands-
aufnahme wurde Mitte September 1861 durch Rechnungskommissar Hä-
rng abgeschlossen Uun! Oktober 1861 das Kultusministerium
weitergereicht.®

Wenden WIT uns wieder den Vorgängen 1n Rom Am Januar 1861
hatte Abt Benedikt Braunmüller VO  . Metten als Präses der bayerischen
Benediktinerkongregation 1n einer Bittschrift den Papst selbst Er-
haltung des Schottenklosters gebeten. Er machte das Angebot, innerhal
der bayerischen Benediktinerkongregation als allgemeines Seminar ZUr

Heranbildung eiInNes Missionsklerus weiterzuführen, e1in Gedanke, der sicher
auf Abt Haneberg31 und auf sSeine Erörterungen mit König Max I1 7zurück-

30) BStA Amberg, Reg Nr. 4710; Beginn: Oktober 1860
31) Fink, Abt Benedikt Braunmüller VO  5 Metten, 1n : Vierter Jahresbericht der

Bayerischen Benediktinerakademie (München E Mathäser,
Ludwig-Missionsverein 237
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geht In Verfolg solcher Gedanken erbat sich Abt Haneberg
Januar 1861 die Erlaubnis einer Reise ach Algier Un JI unis, dort die
Verhältnisse für Missionsunternehmungen studieren®?. Der KöOönig, der
keine unmittelbare Verfügungsberechtigung ber das Vermögen des Schot-
tenklosters besaß, erstrebte VOTL allem ine Vereinbarung mit dem HI Stuhl

Schon 1mMm Jahr 1860 faßte die Kongregation de Propaganda Fide die gelist-
lichen Bittsteller 1n der Frage des Regensburger Schottenkloster IMMEIN,
als 61e die Jahreswende 1860/61 dem Kardinalstaatssekretär berichtete,
1n dieser Frage selen die schottischen Bischöfe, der Bischof VO:  5 Regensburg
un verschiedene bayerische Benediktinerabteien vorstellig geworden. Die
Kongregation übermittelte dem Nuntius 1n München die csachdienlichen
Schreiben un beauftragte ihn, mıt diesen Beteiligten verhandeln un

beraten, Was 1n dieser Sache tun 6e195. Der Kardinalstaatssekretär kam
1n der Besprechung Januar Verger entgegen: Antonelli hielt für
etwas weiıt gegriffen, daß auch die schottischen Bischöfe 1n den Kreis der
beim Münchener Nuntius pflegenden Verhandlungen SEeZOSCIM werden
ollten. Antonelli fragte Verger unmittelbar, ob denn mıit dem bereits
eingeleiteten Modus der Behandlung einverstanden sel Wenn nicht, WUTr-
den die die schottischen Bischöfe erlassenen Schreiben zurückgenommen
werden mussen. Verger bekannte offen, dafß die ogrundsätzliche Zustim-
MUNS UT Säkularisierung nachzusuchen hätte, deren mündliche Ankündi-
gung sodann die Verständigung der bayerischen Staatsregierung mit den
schottischen Bischöfen ZUT Folge gehabt hätte Die Weiterverfolgung des
eben betretenen Weges dem oben erwähnten nicht genannten Geistlichen

überlassen un! vOorWeg nehmen, sich ber die Modalitäten der Teilung
des Vermögens e1ines erst och säkularisierenden Klosters verständi-
genNn, lehnte Verger -10) Das heiße geradezu, die Behandlung der Angele-
genheit unterschlagen („intervertiren”), die Konsequenz die Gtelle
des Motivs, das Motiv die Gtelle der Konsequenz setzen. Das Ge1l in
seiner Instruktion nicht vorgesehen; ce1 ihm daher auch unmöglich, die
ihm angesoNNENE ausdrückliche un persönliche Zustimmung geben. Dar-
auf erwiderte der Kardinalstaatssekretär, die Säkularisation un für
sich WUFr.  de kaum Schwierigkeiten begegnen, sobald Rechtsansprüche un
kirchliche Interessen hiebei hinreichend gewahrt erschienen. Fr gab aber

bedenken, ob nicht den Absichten der bayerischen Staatsregierung
celbst besser entsprechen würde, welnlll die Säkularisationsfrage nicht ın
den Vordergrund gestellt werden würde J dachte ohl dabei die Absicht
des KöOönigs, bayerische Benediktiner 1in das Kloster einziehen lassen.
Antonelli sagte Verger bei dieser Gelegenheit, die schottischen Bischöfe selien
geteilter Meinung, die einen würden sich mit einer Abfindungssumme —

frieden geben, die anderen icht Da würde S1C|  :h bezüglich der letzteren
eın bedenklicher Umstand ergeben, nämlich der, daß die auf Grund der Mo-

32) GH.  > München 82/1/351.
33) GtA München Ges Päpstl. Stuhl Akt Nr. 1937, Verger Außenmini-

ster, Januar 1861, Konzept
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t1vierung der bayerischen Staatsregierung eingeleitete Beratung der Kon-
gregatıon über die Säkularisierung möglicherweise m1t der Anzeige des
schot*tischen Episkopats zusammentreffen würde, stehe soeben 1 Be-
griffe, fünfzehn Schotten ach Regensburg schicken. Das WarTr ine über-
raschende Mitteilung. Verger antwortete, G1 ihm unbekannt, ob der
Hl Stuhl der Intervention der bayerischen Staatsregierung CUuUeTEe

Nachrichten AauUs Schottland erhalten habe Antonelli unterbrach ih: mıit
einem lakonischen „nein“”. Verger gab Wenn die schottischen Bischöfe
das Kloster schnell wieder bevölkern würden, rückte das die Frage ihrer
persönlichen Loyalität 1n den Vordergrund. Gleichsam als ob das g-
ahnt hätte, habe 61e 1n seinem offiziellen Memorandum besonders scharf
betont. Verger wollte andererseits nicht 1n Abrede stellen, daß ein wesent-
liches Motiv dem Begehren nach Säkularisation entzogen werden würde,
wWenNnn wirklich dazu käme, daß die schottischen Bischöfe SOZUSAagECEN ber
Nacht ach den wiederholten fruchtlosen Versuchen jetzt, wWenNnn auch LLUT

quantitativ un dem Buchstaben, nicht dem Geiste der Stiftung nach, dieser
entsprechen sich den Anschein geben wollten Verger SEeTZ dann den

Fall, da{( die schottischen Bischöfe die hastige wirkliche oder scheinbare
Sendung von Schotten nach Regensburg LLUT als Mittel gebrauchen würden,

gunstigere Bedingungen für die vielleicht VO  3 der Gesamtheit der schot-
tischen Bischöfe innerlich gewünschte Geldabfindung 1n bar erlangen Ol
ten In diesem Fall würden die Fäden der Unterhandlung bei dem Münchener
Nuntius Fürst Chigi zusammenlaufen und würde voraussichtlich geboten,
gehandelt un gefeilscht. Dazu Tag Verger VOT, frage sich, ob Monsig-
N1NOTEe Chigi „unbeschadet Se1INes vortrefflichen Charakters“ die notigen
Fähigkeiten, Kenntnisse „und den Charakter“ besitze, diesen materiellen
Teil der Säkularisationsfrage 1n der oder jener Weise, jedenfalls aber in einer
bisher VO  a der bayerischen Staatsregierung nichts weniger als vorgesehenen
Form rechtzeitig Ende führen Verger außerte die „rein persönliche”
Ansicht, ginge der Kontinent, ginge Deutschland 1n den nächsten
drei oder vier onaten einer großen Krise entgegen. Da scheine doch be-
enklich, daß 1n einem solch kritischen Augenblick die Aufmerksamkeit auf
e1in bedeutendes, scheinbar herrenloses Immobiliarvermögen gelenkt werde,
das sehr 1mM Gesichtsfeld sel, icht Begehrlichkeit CEITCSECN., Antonelli
glaubt £freilich nicht, daß einer solchen politischen Krise kommen würde
zudem 1n einer eit VO  ; dre  1 bis vier onaten das d Geschäft 1n Mün-
chen abgewickelt sSe1in könne. Er ersehe aus den Berichten des Nuntius, dafß
dieser mit den Einzelheiten der Frage vollkommen Verirau un daher ohl
imstande sel, 1n ausdrücklicher Delegierung durch den Stuhl Uun! 1n
seinem Namen die Verhandlungen einem befriedigenden Ende £führen.
Voraussetzung dazu se1 aber immer, daß Verger 1mMm Namen SeINerTr Regie-
rung dem erwähnten Modus der Behandlung die Zustimmung gäbe.
Verger gab 61€e nicht, erklärte aber, persönlich könne Ur wünschen, dafß
die Sache schleunigst wI1e möglich 1n München, wWenn dort das Resul-
tat sicherer erreichen ce1l 1n Rom, wWwenn die Verhandlungen unmittelbar
beim Hl Stuhl geführt, hoffen ließen, daß Anfragen und Instruktionsein-
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holungen un namentlich das Feilschen das Mehr oder Weniger 1n Ab-
wesenheit der Beteiligten nicht 1155 Unendliche fortgesponnen werden
würde, als dies vielleicht 1n München der Fall ware. Verger stellte die Gäku-
larisation die Spitze, nicht anıs Ende der Aktionen. Er erbat Oktober
1861 telegraphische Entschließung aus München, ob die bayerische Gtaatsre-

z1ierung mıit der besprochenen Behandlungsweise un ZWAar aus den VO:

Kardinal selbst angedeuteten Opportunitätsgründen einverstanden ce1 oder
ob 61e auf ihrem ursprünglichen Begehren beharre. In seinem Bericht VO:

Januar 1861 wI1es den bayerischen Außfßenminister darauf in, daß
die schottischen Bischöfe, gereıizt durch den Protest des Bischofs VO  a Re-

gensburg di Zulassung der dem Kloster G+t Jakob zugedachten
schottischen Alumnen oder Geistlichen, 1n der and hätten, der Säkulari-
satıon einen Riegel vorzuschieben, Gce1 denn, daß Senestrey ZUT Begrün-
dung seiner erneuten Proteste bei Ankunft eines jeden einzelnen Schotten
ine Untersuchung ber dessen curriculum vıtae durchführe. Verger meınt,

ware csehr viel klüger gewesenN, wenn Senestrey die Schotten, anstatt

s1€ zurückzuweisen, aufgenommen, scharf beobachtet un dann die schotti-
schen Bischöfe auf Grund seiner Feststellungen über den Mangel Be-

rufung un Eignung eingeladen hätte, zgzemeinsam (zu ergänzen ohl mit

Bayern) 1n Kom die Gäkularisation als 1ne Notwendigkeit un zugleich als
ine Frage der Opportunitat darzustellen. Die Formulierung Vergers 1n
sSeiner Niederschrift des Konzepts VO Januar aäßt Z dafß auch der Kar-
dinalstaatssekretär ganz oder teilweise dieser Meinung WAar. Verger £5hrt
nämlich fort 50 aber, deutete der Kardinal Antonelli INr ist die Frage
einselt1ig un mit klar erkenntlicher (= erkennbarer) Absicht gewaltsam
herbeigezogen worden un haben sich hiedurch die ursprünglichen C O=111>
teressenten die schottischen Bischöfe 1n eigentliche Gegner verwandelt,
die 111d:  . 19808  j VOT allem beschwichtigen, versöhnen, vielleicht höheren
Preis gewinnen mu(.“

Am Januar fragte die Kongregatıon de Propaganda Fide bei Antonelli
ZeCH des VO:  } ihr beobachtenden Verfahrens 1n der Sache des Schotten-
klosters Der Kardinal** erwiderte iNr, infolge einer Absprache mıit Ver-
SEr ruhe die Sache 1 Augenblick, bis telegraphische Nachricht aus Mün-
chen eintreftfe. Als der Kardinal nochmals die a Angelegenheit des
Schottenklosters miıt dem bayerischen Gesandten besprach, wiederhoilte

diesem die doppelte Versicherung, einmal, dafß die Säkularisation un
für sich?5 ohl aum ine Schwierigkeit bieten dürfte, un dafß der kürzeste
Weg nicht ber Instruktionen auls München ginge Während der Verhand-
lungen bliebe den schottischen Bischöfen die Freiheit der Aktion unbenom-
INe  . un sehr ohl könnte dem Tage, 190008  - sich 7zwischen Kom un!
München über die GSäkularisation endlich schlüssig geworden sel, VO  - Re-

34) Wie Antonelli Verger einen Tag später sagte A ünchen Ges

Päpstl. Sthul Akt Nr.IVerger Außenminister, Jan 1861, Konzept;
Verger hatte Antonelli Januar gesprochen.

35) Verger strich das zunächst hingeschriebene Wort keine.
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gensburg die Nachricht einlaufen, 6e1 der schottische Konvent nebst
Seminar „n vollem Gange“”. „VWas dann?“ Antonelli War offenbar wirk-
ich wenigstens damals einer weitgehenden Zusammenarbeit mıit Ver-
Cr bereit. Denn teilte ihm mıit, dafß die Kongregation de Propaganda Fide
den schottischen Bischof, der ungeachtet aller Proteste des Bischofs Von
Regensburg schottische Geistliche und Alumnen ach Regensburg senden
wollte, davon zurückgehalten habe Man darf annehmen, da{fs die Kongre-
gatıon dies 1n erster Linie auf unsch Antonellis tat

Um die Säkularisierung die Spitze der Aktionen stellen, kritisierte
Verger das gegenteilige Verfahren der Propaganda. Die drei Gruppen der
geistlichen Interessenten würden endlos miteinander streıiten, wWwel Parteien

ine dritte Front machen. „Hier folgte e1n sehr heiteres Intermezzo,
denn giebt e1nNn italienisches Sprichwort die Katzen sind leichter

bekämpfen als die Tratres. Mag sein, außerte dann 1n heiterer Laune der
Kardinal, wWenn die Frage intakt (= unberührt) SeCcWwesch ware (si la UUE-
stion etait vierge). ber S1e ist nicht, der HI Stuhl annn daher unmöglich
ignoriren, daß VO:  } den schottischen Bischöfen RechtsAnsprüche erhoben
werden. Geit vlier ( Jahren zerren die Betheiligten oder Concurrenten die
Frage hin und er, bald unterhandelte der erste mit dem zweiten, bald der
zweiıte mit dem dritten schlug die Unterhandlung dann fehl, Zing der
sich aedirt glaubende Theil die Propaganda Uun! ‚lamentirte‘ ber die
Unbilligkeit des anderen Theils. ‚Sie würden lachen‘, fuhr der Kardinal
weiter, ‚WeNnn 61e all die Dokumente identischen Inhalts sehen würden, die
sich 1n der Propaganda angesammelt haben! Und w1e 19008 die Schottischen
Bischöfe die Englische Regierung früherhin angerufen haben, Z der
Bischof VO  5 Regensburg guter Letzt die Bayerische 1n das Spiel ber
wohlbemerkt, 1Tle ohne Ausnahme provozirten auf den HI Stuhl immer
erst dann, wenn 6S1e 1n direkten Verhandlungen ohne Vorwissen OMmMs
eingeleitet und betrieben gescheitert d  J welilln nicht Sar sich überworfen
hatten. ber Eines ward und blieb uns klar, daß RechtsAnsprüche auf
Geite des Schottischen Episcopats bestehen, die WIT  z emnach nicht 1gnorirenoder einseitig entscheiden un modifiziren oder Sar beschränken konnten.
Es ist uns dieses klar sowohl ach allgemeinen RechtsAnschauungen, auf den
Concreten Fall angewendet, wI1e ach Analogien, welche manche andere
tionale kirchliche Stiftungen 1n remden Ländern bieten. Das Schottenklo-
ster War offenbar 1Ne Stiftung zugunsten der damaligen Schottischen Kir-
che Daflß streng rechtlich al  mMmMmen, wenn sich die Rechts-Nachfolgehandelt, diese der heutigen Schottischen Kirche zugesprochen werden müßte,
wird ohl nicht bezweifelt werden können. Ferner, mit welchem Grunde Je*
Lier Kirche das Recht einer anderweitigen kirchlichen Verwendung des Ver-
mOgens des säcularisirten Klosters bestreiten wollen, wenn Ja die BayerischeRegierung selbst implicite zugiebt, daß das VO:  .} ihr 1n Anspruch NoM-
inene Dispositionsrecht durch ine Bedingung beschränkt ist Diese Be-
dingung 1st aber keine andere als gleichfalls Verwendung für kirchliche
Zwecke. Warum sollte also dem berechtigten Episcopate etwas versagt se1n,
Was jedenfalls LUr die) indirekt betheiligte Bayerische Regierung thun
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können glaubt? Der VO:  a} Ihrer Keglerung aufgestellte Satz, fuhr der KaTt-
dinal weiter, ber das Dispositionsrecht hinsichtlich säcularisirter Stiftungen

gleichviel ob) mit oder ohne Zustimmung des Stuhles verstöfßt
ferner nicht 1885666 alle Analogien sondern auch die Art un
VWeise, wI1e unumstößliche Rechtsbegriffe gerade 1n Fällen gemischter welt-
lich-kirchlicher Natur häufig in Anwendung kommen. Nehmen Sie 7B
den Kirchenstaat Rom Wir haben 1er VO MittelAlter her viele Fran-
zösische, Belgische, Portugisische, Spanische Stiftungen. Mögen diese ihre
Stiftungszwecke erfüllen oder nicht WITF, Römisches Gouvernement, haben
uns darum nicht bekümmern denn sind fremdländische nationale
Stiftungen. Den betreffenden remden Staaten Orden Episkopaten
steht emnach ausschließlich un nicht unls nicht Regierung, nicht
Kirche hbei Eintreten der Säcularisirung ber das disponibel werdende
Vermögen verfügen. Die spanische, französische Stiftung bleibt 1ine
spanische, französische, un (es) verfügt dann auch ber selbe jene L11OTd-

lische Person, welche hiezu die nächsten Rechtstitel aufweist. GSie ersehen
hieraus‘, schloß der Kardinal, ‚daß hre Regierung icht ohl thut, das rin-
Z1g der Säcularisation wW1e geschehen, 1n den Vordergrund stellen.
Von vlier Schottischen Bischöfen £ühlen drei, da{fß 1ne Realisirung des Ver-
mogens VO Gt Jakob auf dem Wege des Übereinkommens das Klügste
und Zweckmäßigste ware.  L Antonelli empfiehlt als Anhalts- un usgangs-
punkt die eventuell aNnNgCNOMMEN! Offterte VO  3 125 000 Gulden un be-
zeichnet das als das eiNZ1g Gute der früheren einselit1igen Unterhandlungen.
„Denn sind die Schottischen Bischöfe einmal abgefunden, macht sich
die Sache VO  - selbst, un! ‚Wir werden unsSs dann leichter ber die Ver-
wendung des Restes verständigen können, zumal wWenn das bischöfliche
Seminar 1n Regensburg Was WIT als sehr wünschenswert betrachten Zut
dotirt wird.“ Damit schlofß Antonelli die Unterredung mıit Verger, die ach
dessen Urteil ‚ohne Ausnahme ın ungeZWUNgSCNCTI, vertraulicher, manch-
mal heiterer un scherzhafter Form geführt“” wurde. Freilich hat Ina  } den
Eindruck, daß weder der bayerische Gesandte och der Kardinalstaatssekre-
tar sehr p  ıt  e Vorstellungen VO monastischen LebenunVO  ’ Kontempla-
tion hatten. Sonst hätte 1n ihrer Unterhaltung eın anderer Ton mitgeschwun-
gen Bei Antonelli, der STEeISs Kardinaldiakon blieb 6E 1ine solche Vermu-
tung schon aus biographischen Gründen nicht VOI der and weilsen.
Weiter fällt auf, da{ßs sich beide ber die Verwendung des Vermögens der
Schottenmönche, VO  > den Abfindungssummen abgesehen, ohne Rücksicht
auf andere Verwendungsmöglichkeiten etwa zugunsten des Benediktiner-
ordens, dessen Protektor doch Antonelli WAaTrT, geradezu persönlich ein1g-
ten

Der bayerische Außenminister eröffnete auf Grund VO  - Mitteilungen
des Kultusministeriums Februar 1861 Verger, „dafß WIT eine ernere
Verhandlung der fraglichen Sache loco München nicht wünschen.“ Der
Münchener Nuntius Fürst Chigi außerte gegenüber der. bayerischen Regie-
rung, el ihm VO:  Z Rom weder 1ne Information noch eın Auftrag Ver-
handlungen zugekommen. Außenminister Freiherr VO  >} Schrenck fürchtet, dafß
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die bayerische Staatsregierung celbst Ur als Partei neben den sogenarnınten
verschiedenen „Cointeressenten“ erscheinen würde, wenn der Nuntius
Verhandlungen ermächtigt würde. An sSeine Ermächtigung einem end-
gültigen UÜbereinkommen glaubt Schrenck auf keinen Fall „Verzögerun-
SCcCH un alsche Stellungen würden sicher die Folgen eiNer solchen Einlei-
tung in Im übrigen steh+t der Minister auf dem Standpunkt, wenn der
schottische Episkopat versuche, das Kloster mit Schotten besetzen,
621 das für ihn eın hinreichender Grund, „VOILl der einmal betretenen Bahn
abzuweichen“. Aus der geringen Zahl der Zöglinge ceit 1713 un der noch
geringeren der auUs diesem Kreis hervorgehenden Priester un AauUSs dem
Verhalten der schottischen Bischöfe 1n den etzten dreißig Jahren schließt
Schrenck auf die Unmöglichkeit, das Kloster wiederzubeleben. Verger solle
daher, wenn die schottischen Bischöfe 1n Rom einen Antrag ernstlich ein-
bringen würden, diesen „vorerst gebührend“ ablehnen, „damit icht durch
ine Annahme desselben die Frage der Säkularisation wieder 1n den Hinter-
grund gedrängt würde“”. Würde aber der Stuhl gen e1INes solchen
Antrags die Verhandlungen ber Säkularisation abbrechen, ” müßfßte die
königliche Regierung doch wenigstens bestimmte Uun:! verläßige (;arantien
verlangen, daß die Restauration des Klosters Gt Jakob wirklich ernst g..
meıint sei” ; als Bürgschaft müßte gefordert werden, daß der schottische
Episkopat nicht wieder Knaben ohne Vorbildung un Beruf, sondern Jjunge
Männer sende, „fähig und geneigt, sofort 1n das Kloster-Noviziat und
1n den geistlichen an einzutreten“. Als andere Bedingung müfßte Verger
die Genehmigung des Königs vorbehalten, da dieser den Standpunkt e1in-
nehme und den Staatsministerien auch vorgezeichnet habe, daß sich 1ne
Wiederbelebung des „klösterlichen Institutes als unausführbar“ darstelle

Schrenck, der nicht den Erfolg glaubt, das Kloster wiederzubeleben,
vertritt entgegen Antonelli den Standpunkt, „daß neben der bayerischen
Staatsregierung un dem römischen Stuhle 1Ur die schottischen Bischöfe als
Betheiligte gelten können, Uun! diese nicht vermoge rechtlich begründeter
Ansprüche auf das Kloster-Vermögen, sondern lediglich „durch Rücksichten
der Billigkeit, indem ihnen ıne Art Entschädigung geboten werden will.“
Dagegen können Sals eigentliche Cointeressenten weder die Benediktiner
in Bayern och 1mM gegenwartigen Stadium der Verhandlungen der Bischof
VO Regensburg angesehen werden“. Schrenck ll schließlich unterschieden
haben zwischen den Schritten der Staatsregierung un denen des Bischofs
Denestrey, der Sanz selbständig un ohne Kenntnis des Staatsministe-
T1UmMs Vor  Nge se]1. Der Aufßenminister bezieht sich dazu auf die 1n
früheren Jahren aufgestellten Prinzipien. Senestrey habe nämlich 1858
ohne ine Ermächtigung einzuholen, den schottischen Bischöfen vorgeschla-
genNn, ihm das JN Vermögen des Seminars des Schottenklosters für
sSe1in Klerikalseminar abzutreten, WOgegen * sich verbindlich mache, den-
selben ine Abfindung VO:  . 125 000 Gulden bezahlen. Als die drei aPO-
stolischen Vikare Schottlands, Jakob Kyle Kyte?), Johannes Murdoch un
Jakobus Gillis, als einzige Kepräsentanten des schottischen Episkopats einge-
willigt hätten, habe sich Dezember 1858 unmittelbar den K‘O-
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nıg mit der Bitte gewandt, möchte das Schottenkloster säkularisiert,
aus dessen Vermögen den schottischen Bischöfen iıne Abfindung VO  e

1 A 000 Gulden, den beiden och vorhandenen Konventualen 1ine solche
VO 01018 Gulden bewilligt un der est des Klostergutes YABER Dotation
des Klerikalseminars seliner 10zese bestimmt werden. Erst als der KOönig
durch Signat VO' ebruar 1859 diese Vorstellung dem Kultusministerium
ZUTI Berichterstattung zukommen ließ, habe dieses VO  } den Vorgängen
Kenntnis erhalten. Der Außenminister betont, der rühere, durch Rechts-
gyutachten der Kronanwiälte uıunterstutzte Standpunkt der Staatsregierung
G1 der geWESECN, da{fß e1n gefrennftes Vermögen des Klosters Uun! des GCemi-
NaTtrs n1ıe bestanden habe oder nachgewiesen werden könne, da{ß der katholi-
schen Kirche 1ın Schottland e1in Rechtsanspruch auf dasd oder einen Teil
des „Gesammtklostervermögens“* nicht zustehe, un daß, wenn VO der Be-
setzung des Klosters mıit schottischen Konventualen als einer Unmöglich-
eit abgesehen werden musse, dasselbe dem Benediktiner-Orden 1n Bayern

übergeben ware.
Der neuUue Antrag Senestreys, auf teilweise verschiedenen Voraussetzun-

SeChH aufgebaut, 1l ach Schrenck das Klostervermögen kirchlichen aber
nicht klösterlichen 7Zwecken verwenden, „WaSs ohl allein mi1t dem Ausdruck
‚säkularisiren‘ gesagt werden wollte  a Das legte VO  - selbst die Frage nahe,
wer hbei dieser Maßregel, wWe1ll G61€e als notwendig un zulässig befunden
würde, beteilgt erscheine, auf welchem Wege 61€e erreicht werden könne, WEeSs-

cen Zustimmung erforderlich 61 un welche Hindernisse sich voraussicht-
ich ihr entgegenstellen würden. Endlich WarTr damit, betont der Minister,
die Frage hinsichtlich der Bestimhlung des Klostervermögens aufgeworfen
worden. Schrenck weıist darauf in, daß War der einzige och 1n Betracht
kommende Konventuale Pater Placidus Boyhme 1n der Säkularisationsfrage
mit dem Diözesanbischof übereinstimmte; mıiıt dem Widerstand der schot-
tischen Bischöfe 61 aber rechnen ZEWESECN., Da Senestrey mit ihnen be-
reits e1n UÜbereinkommen erzielt habe, das annehmbar sel, ce1l 1in der Mini-
sterialentschließung VO Juli 1860 darauf eingegangen worden. Freilich
wurde der Bischof ausdrücklich aufgefordert, VO  . Verfügungen Umgang

nehmen, welche die Beschlußfassung des Königs „präjudiziren könnten“”.
Senestrey aber hatte sich dessenungeachtet August 1860 die Propa-
ganda 1n Kom mit einem Bericht gewandt, der ach Schrenck 1n dem CIl-
wartigen t+adium der Verhandlungen „unbequem werden scheint“. Wenn
Verger 1n seinem Schreiben VO Februar 1861 einen „Zusammenhang“
zwischen dem Bericht des Bischofs VO: August 1860 uUun:! der Entschlie-
Sung des Kultusministeriums VO: Juli 1860 annehme, treffe das nicht

Schrenck erklärt sich ach Darlegung dieser Vorgänge für icht 11N-
stande, Verger „schon jetzt: für die künftige Bestimmung des Klosterver-
mOögens deductis educendis einen Aufschluß geben. „Dieser Punkt annn
als sekundär (!) füglich einer spateren allerhöchsten Entscheidung über-
lassen werden.“ Freilich billigt Schrenck Senestreys Antrag die Propa-
ganda nicht, doch 6ce1 nicht anzunehmen, daß über dieser Frage 1ne die
Abwicklung der anzen Angelegenheit störende Differenz 7zwischen der
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Staatsregierung und dem Bischof entstehen würde Der HI Stuhl aber dürf-
te sich 1 Hinblick auf die Bestimmungen der bayerischen Verfassung be-
ruhigen, auf TUN: deren die Einziehung des Stiftungsvermögens YAHQ FHi-
nanzvermogen unter keinem Vorwande statthaft 6@1. Es könne auch nicht
davon die Rede se1in, daflß Konkordatsartikel VI11°6 1er nicht beachtet werde.
Die Staatsregierung strebe die Säkularisation 1n keiner anderen Absicht d
als adurch die Interessen und den Nutzen der katholischen Kirche 1n
Bayern und 1n Schottland fördern. Der seitherige Zustand Gce1 für beide
Teile gleich unfruchtbar. Bayern hat sich ach Schrenck lange aber vergeb-
ich die Erfüllung des Stiftungszweckes des Schottenklosters bemüht.
Das Kloster 61 keine Stunde 1n der Lage SECWESEN, die ihm Oktober
1828 auferlegte konkordatsmäßige Verpflichtung erfüllen; ceit Jahr-
zehnten sSe1 nicht eın Mitglied desselben 1n Schottland Zu Missionsdienste
verwendet worden.

In einer Mischung VO  - Distanz und teilweiser Unkenntnis schreibt dann
der Minister: „Der Benediktiner-Orden 1n Bayern scheint allerdings e
SOoONNenNn se1n, 1n fraglicher Angelegenheit förmlich interveniren. Mit
welchem Rechte die{$ geschehen könnte, ist schon eben bei der Erwägung der
Cointeressenten unter Hinweis auf die Aktenstücke berührt worden. Die
Bemerkungen Euer Hochwohlgeboren [= Verger] ber den Umstand, daß
die Benediktiner dahier das kronanwaltliche Gutachten VO  ' 1850 (ein ande-
15 kann nicht ohl gemeınt sein) kennen, findet ihre Il seine| Aufklä-
rung dahin, daflß wahrscheinlich Pater Anselm Robertson, welchem 1in
Schottland zugänglich gewesen ist, dem Orden mitgetheilt hat, ine Ver-
letzung des Amtsgeheimnisses also kaum anzunehmen ware. Von der Bil-
dung einer Congregation der Benediktiner-Klöster ın Bayern ıst amtlich
nichts bekannt zeworden, jedoch verlautete, daß e1n Versuch hiezu ın NeUPC-
rer e1ıt gzemacht worden, und einige Abteien, nicht alle, ın einen Congrega-
tonsverband eingetreten seien, als dessen UOrgan sich vermuthlic!| der Abht
vonNn Metten geriren wird.“ Dieser Ion paßte gar nicht dem Inter-
665e des Königs einer Beteiligung der Benediktiner bei der Verwendung
des Klostervermögens. Wenn Senstrey 000 Gulden als Unterlage für ine
ension der letzen beiden Konventualen ausgeworfen haben wollte, betont
Schrenck, daß beide VOT der egung der ewigen Gelübde bayerische Gtaats-
bürger geworden selen un dadurch eın Recht auf Alimentation erworben
hätten. Dieses könne jedoch für Pater Anselm Robertson nicht wirksam
werden, solange nicht ach Bayern zurückkehre. Senestreys Idee, die
Pensionsansprüche durch Hingabe eines apitals VOoO  > 000 Gulden abzulö-
sSCcNHN, WIes die Staatsregierung, wWI1e Schrenck Verger mitteilt, gleich VO  - An-
fang zurück. „Sollten daher VO:  } den beiden Conventualen Anträge 1n
der bezeichneten Richtung bei den Verhandlungen 1n Rom eingebracht WeTl-
den, mülßften dieselben VvVon Seite der bayerischen Regierung VO  >

[herein] als unstatthaft erklärt werden.“ Bis Z etzten Ceite verrat die lange
Instruktion des Aufenministers, w1e csehr sich jetz bemerkbar machte,

36) Anm.
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dafß für die Schritte der bayerischen Staatsregierung 1n Rom keine dort _
erkannte Rechtsgrundlage vorhanden War Uun! wI1e geradezu rücklichtslos
Bischof Denestrey dies ausgenützt hatte Die 1n der Verfassung VO 1818
umschriebenen Aufsichtsrechte der Krone konnten 1 Fall des Schotten-
klosters LLUT auf dem Wege der Vereinbarung mıit dem Stuhl oder auch
dem zuständigen Bischof ausgeübt werden. Wünsche des Königs ber die
Verwendung des Klostervermögens deshalb auf Anregungen un
Befürwortung beschränkt. Andererseits konnte die Staatsregierung auf
bayerischem Boden Kontrollrechte und Verwaltungsmaßnahmen VO sich
aus durchführen. Darauf tüutzte Schrenck gewilsse Anweisungen. Verger lei-
tete 1n seiner Unterredung Februar 1861 aus dieser Situation in
Bayern un der Instruktion VO: Februar ab Würden die schottischen
Bischöfe, cselbst der HI SGtuhl Jjetz dem Kloster Novizen oktroyieren,
würde die königliche Regierung, SOZUSagEN die Schlüssel des Kloster 1n der
Tasche, sich VOT die ure des Konvents stellen und die Diensttauglichkeit
jedes einzelnen „geistlichen Rekruten VO Kopf hbis die Zehe prüfen”,.
Verger mildert 1n seiner Unterhaltung mit Antonelli das Bild, wenn 1n
der Diskussion einige Male die Staatsregierung als den Pförtner
der abgeschlossenen Klostertüre erinnerte. Der Kardinalstaatssekretär, der
dem Vorhaben der Staatsregierung VO Anbeginn icht abgeneigt WAaäflT,
nahm die VO  . Verger als Scherz gedachten Bemerkungen nicht schlecht auf
und vereinbarten beide, daß die schottischen Bischöfe mit einem Betrage
bis höchstens 000 englische Pfund abgefunden werden sollten. Wenn s1e
zustimmten, meinte der Kardinal, würde eın Dokument ber die Säkularisa-
tion verfassen sein. Es würde aus drei Punkten bestehen:

motivierte Zustimmung des Stuhles ZUT Gäkularisation
000 englische Pfund für die VO  . der bayerischen Regierung 1 IT1N-

ZIp bestrittenen Rechtsansprüche auf Entschädigung der schottischen Bi-
schöfe.
Verger nickte beifällig. Als der Kardinal den dritten Punkt formulierte, ent-

D:  I1 sich aber 1ne csehr ebhafte Diskussion. Der dritte Artikel sollte nam-
lich dem GSGtuhl die Bestimmung ber die spezielle Verwendungsweise des
übrigbleibenden Vermögens reservieren. Antonelli deutete 1U verschiedene
Reaktionsformen d. Verger aber hielt unbedingt den königlichen S
rechtsamen auf Grund des Artikels 88| des Konkordats fest. Die darin VOT-

gesehene Zustimmung des Stuhles WAarTr für Verger kein Verfügungs-
recht („Dispositionsrecht”). Er gab deshalb icht Z da{f( Antonelli den
Punkt drei 1 Sinn eines solchen formulierte.

Der Kardinalstaatssekretär führte U:  - weitläufig dagegen aus, habe
ler die (l bayerischen Diözesanseminarıen 1n Auge; die königliche Regie-
rung habe 1n dieser Beziehung bereits 1 Konkordat bestimmte Verpflich-
tungen übernommen, die 61€e infolge des Mangels Mitteln bis ZUr Stunde
nicht erfüllt habe Nun böte sich 1ne schöne Gelegenheit, ohne die g..
ringste Beisteuer aus der Gtaatskasse Seminarıen dotieren, das Konkordat

vollziehen un! die Reklamationen un Klagen der bayerischen Bischöfe
beseitigen. Antonelli wußte wohl, daß die Staatsregierung entsprechende
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Forderungen 1n dem überwiegend liberalen bayerischen Landtag kaum
durchsetzen konnte.

Verger dagegen erinnerte daran, dafß Ja die Verwendung des Klosterver-
mOogens religiösen 7wecken feststehe, daß 1ler die Wünsche der KRegie-
rung un: des HI tuhles and 1n and gyingen, sich sohin Modali-
aten, das plus oder MINUS ach einmal festgestellter 7itter handeln
könne. Es Ge1  $ ihm nicht bekannt, WAas der König beabsichtige. Er könne da-
her keine förmlichen Verpflichtungen eingehen, wWEe1lll auch nicht zweifle,
daß der König, wWEenNnll einmal die Sache sOoOweIit gediehen sel, möglichst nicht
11Ur den Bedürfnissen dieses oder jenes Seminars, sondern auch den Wün-
schen des Vaters Rechnung tragen würde. „Doweit selen WIT aber noch
icht. Immerhin müßte ich | Verger mich aber schon jetzt dagegen verwah-
ren, daß, wenn einmal ach erfolgter bischöflicher Zustimmung e1in oku-
ment verfafßt werden sollte, 1n celbem bezüglich der Verwendung des resti-
renden Klostervermögens och eIiwas Anderes aufgeführt würde als die
einfache Erwähnung der Abfindung des Schottischen Episcopats.” Natürlich
blieb die Vorfrage, das LE  za der schottischen Bischöfe och erledigen.
Verger War aber überzeugt, daß sich dies Antonelli angelegen se1in lasse.
Er berichtete dazu dem Außenminister: III habe dafür 1Nne eigenthüm-
liche Bürgschaft: der [Kardinal] sagte I1r nämlich, eher würde CI, da-
mıit die Angelegenheit nicht fehlschlage die Pdar ausend Gulden, die
der ursprünglichen Offerte VO  ’ 125 01018 Gulden fehlen, du$S eigener Tasche
zahlen. ie(ß 1st 19058 nicht die gewöhnliche Art des Kardinals.“

Die Antwort der schottischen Bischöfe enthielt die gewünschte Zustim-
mMUung. 5ie War die Kongregation de Propaganda Fide gerichtet, wurde
VO:  } dieser aber „irrthümlich“ STa dem Gtaatssekretariat der Kongregation
für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten zugesendet, wI1e Antonelli

April 1861 Verger sagte Der Kardinalstaatssekretär kannte WarTr

durch Kardinal Bernabo den Inhalt der Antwort, gab aber durch Angabe
des nunmehrigen Besitzers der Antwort Aadus Schottland Z da{ 1ne Kon-
gregatıon 1n die Sache Einblick nähme, die ceit ihrer Gründung ıne schwer
erreichbare nstanz WAär. uch die Benützung ihres Archivs ist außerordent-
ich schwierig. Bezeichnenderweise kam Antonelli gegenüber Verger nıe da-
rauf zurück, Wanın diese Kongregatıion das „irrthümlic 61€e gelangte
Schreiben wieder weitergeleitet un ob s1e 1ne eigene Stellung 1ın dieser
Angelegenheit bezogen habe Schon April empfahl aber Antonelli
Verger erneut, ohne daß noch den Inhalt des bei der Propaganda einge-
laufenen Schreibens au Schottland kannte, das Vermögen des Klosters colle
den Seminarien, 1ın erster Linie dem 1n Regensburg, zugute kommen. „Es
ist 1ne concordatmäßige Verpflichtung, deren Nichterfüllung der Regie-
rung viele querellen VO  . Ceite der Bischöfe ZUgEZOgCN habe.“ Der Kardi-
nal WAar sowohl Diplomat wI1e Geschäftsmann. Bei der Erörterung der Ver-
teilung des Klostervermögens interessierte sich der Kardinal dafür, ob die
Grundstücke verkauft oder als solche dem Besitzer zugewlesen WEeI-
den sollten. Wie Verger April 1861 ach München berichtete, erwies

sich 1n all diesen Fragen „abermals als ausgezeichneter Kopfrechner.”
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Da der eENaAUC Wert des Vermoge115 un auch der Schuldenstand damals
noch nicht U feststand, konnte sich Antonelli höchstens auf die VO  -

licherweise der Propaganda 1858 ZUrTr Verfü-Pater Anselm Robertson mOg
gung gestellte Inventarisıerung tutzen. Es damals wel +abellarische
Übersichten angefertigt worden. Das Protokoll des Rechnungskommissärs

wIı1e Verger April 1861
VO: ebruar 1858 bot wenigstens,
Schrenck schrieb, „approximatıve Anhaltspunkte”. Neben den beiden schon
vereinbarten Punkten der geplanten päpstl]ichen Bulle schlug der Kardinal-

dafß dasctaatssekretär April 1861 als Punkt drei VOT: Nachweis,
durch die Gäkularisation disponibel werdende Kirchengut bestimmten
kirchlichen 7Zwecken verwendet werde. Der Kardinal außerte, der aps

kirchlichen Stiftungen unwerde iın der Lage se1in, sich über Einziehung VO  3

über ihre Vereinigung mıiıt anderen Stiftungen auszusprechen. Dazu 6e1
lostervermOgens ach Zug deraber notwendig, den Aktivbestand des

dieseAbfindung un des Amortisationsfonds kennen. Antonelli betonte,
Kenntnis 61 für die königliche Regierung wIı1e den Stuhl gleich notwen-

Ite durch Vergers Vermittlungdig Er meınte, die Regierung 1n München
vertraulich die auf die Bilanz gegründete „KRepartition, wıe celbe VO: KO-

das Nöthige vielleichtnıg beabsichtigt wird”, mitteilen „und WIT können
schon 1n die Bulle etwa durch antıcıp1o0se |vorweg yegebene] Zustimmung
ZUI Veräußerung des unbeweglichen ostergutes aufnehmen un die
Sache mit einem Schlage abmachen. Wir bedürfen diese [r] Mittheilung
UVO: ZUT Einhaltung Canon1scher Vorschriften. Es ist celbe aber nicht weniger
1m Interesse der bayerischen Regierung gegründet. Hier deutete der Kar-

dinal 1n halben Worten d jetzt, INalı 1in Bayern wWI1sse, dafß einer

Theilung VO Kirchengut komme, wolle jedermann einen Antheil haben.
abe ich Verger] recht verstanden, TE auch der Herr Erzbischof VO  - Mün-

der äßt sich aus der Niederschrift nichtchen unter den Concurrenten.“ Lei
ersehen, ob Erzbischof Scherr etwas für Ge1  b Diözesanseminar oder für die

denen bst gehörte. ach Antonel-bayerischen Benediktiner wollte,
ch der bayerischen Regierung selbstlis Auffassung würde „daher-

„Überdrüssigkeiten und Sollicitationen Jwenn mıit der Vereinba-
bereits ch ber die künftige Verwendungrung über die Säkularisation

verfügt WUT:  de „Der Herr Bischof VO  - Regensburg”, £uhr der Kardinal wel-

ter, „hat efWwdas egoistisch gehandelt, indem das ERVAÄS Klostervermogen
allerdings möchte ichach Abzug der Abfindung Schottlands anstrebte,

daher
VOT allem sehen, daß 1in der Seminarfrage Ersprießliches geschähe,
auch zugunsten des Seminars 1n Regensbur dagegen wird vielmehr

Vermogen Antheil erhielten.“”Effekt haben, wWEeIn mehrere Ceminarien VO:

Verger hat den Eindruck, dafß G1ch 1n diesem Punkte das Blatt 1n den etzten
Wochen etwas gewendet hatte, denn Ffrüher schien Antonelli den Löwen-

Wendung möchte der Kardinalanteil für Senestrey wünschen. „Dieser
Reisach nicht ganz fremd sein.“ Jetzt meıint Antonelli, daß Denestrey das

Klostergebäude ZUrTr Benützung ur Seminarzwecke „und hiezu einen be-
fonds für die schadhafte Kirche“ erhaltenstimmten Bau- un:! Restaurations

solle
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Der Kardinalstaatssekretär empfahl VO  } Prinzipienfragen wenig als
möglich reden, wWe11lll die Verhandlungen überhaupt einem gunstigen
Resultat führen sollten. Er begriff unter diese Prinzipien auch den 1n miıiniste-
jellen Erlassen aufgestellten Satz ein, dafß die Dispositionsbestimmung unbe-
streitbar 1n die Gerechtsame des Monarchen falle Antonelli bedauerte auch,
daß die Verständigung ber das „wie” und „was” dem Pater Anselm alle
Muße gelassen haben würde, das Klostervermögen „VOoNn Grund aus TU1N1-
ren .  L War das auch ine Übertreibung, SO bedauerte Verger doch, daß
dieser Unterredung nicht die tabellarischen UÜbersichten ber den VermöÖö-
gensstand auf dem Jahr 1858 besaß Man ann sich des Eindrucks icht eI-

wehren, daß Außenminister Freiherr Vomn Schrenck sowohl dem König We-

nıg Bericht erstattete wIıe Verger selten instruierte. Jedenfalls bemerkte
Verger über die Gespräche April 1861 „Nach der heutigen Unter-
redung scheint mMIr jenes [ Prinzip der königlichen Dispositionsbestimmung]
eın ‚überwundener Standpunkt“‘ se1ln, indem MIr Kardinal Antonelli
Ja ausdrücklich nicht, daß jetzt der eit sel, sich ber die
Kepartitionsquoten verständigen, sondern dieselben, WIeE  ; 4 S1e vÜon Seiner
Majestät dem König festgestellt zr Kenntnis des Stuhles als bei
dem Kirchengute moralisch mitbetheiligt bringen Kardinal Antonelli;
der 1n der anzen Verhandlung größte Bereitwilligkeit gezeigt, erwarte
nunmehr die bewußte Mittheilung, die IL Angelegenheit Seiner Hei-
ligkeit vorzulegen. Seine Majestät der König hat LLU.: gänzlich 1n seiner
Hand, Seinen Wunsch 1n Bälde realisirt sehen.“ Verger erbittet deshalb
VO  . Schrenck Angabe der Repartitionsquoten auf Grund der Liquidation des
Klostervermögens, „wiıe selbe etwa seit Mitte Februar bei allerhöchster
Gtelle vorliegen LG  mag. Es äßt sich icht feststellen, inwiefern Verger ine
solche Verteilungsliste seit diesem Zeitpunkt eım König vermuten konnte.
Es ist icht LLUT heute ine solche 1n seinem Nachlaß nicht vorhanden sondern
auch keinerlei Vorschlag dazu, wiewohl Max Il 1n einem abschriftlich f n
haltenen Signat VOIN Maärz 1861 dem Kultusminister VO  3 Zwehl einen
„positiven Vorschlag“ ersuchte, „wiıe dann das Klostervermögen VO  - Gt
Jacob für den Fall seiner Säkularisierung Zweckmäßigsten erwelnl-
den wäre.“ Als der Außenminister Mai endlich Verger schrieb und
dieser das Schreiben Mai erhielt, bekam dieser wiederum keine Ver-
teilungsliste sondern LIUTr wel Übersichten über den Vermögens- un Reali-
tätenbestand des Klosters un dazu den aus dem Kultusministerium weiter-
geleiteten Hinweis, dafß die Beantwortung der Frage ach dem Aktivstand
des Vermögens „VON dessen vollständiger Liquidstellung abhängt.“ Die
Kreisregierung 1n Regensburg Ge1 mit ihren Erhebungen darüber noch 1
Ausstand. Schrenck übermittelt Verger zugleich die Entschließung des Kultus-
ministers VO Mai 1861 den Regierungspräsidenten 1n Regensburg
Freiherrn VO  > Künsberg, die diesem die Frage stellt, „welchem wahren
Werth würde das Besitzthum des Schottenklosters ach Abzug vorstehender
Lasten repräasentiren, und welcher kirchlichen Bestimmung ware dasselbe
vermOöge seiner Beschaffenheit un Lage besonders geeignet? Wäre hiezu
ıneI oder theilweise Veräußerung des Vermögens nothwendig oder
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könnte dasselbe einem kirchlichen Institute sofort überwiesen werden?“
Bischof Denestrey erhielt VO  3 dieser Entschließung den Regierungspräsi-
denten einen Abdruck und wurde gleichzeitig aufgefordert, ber dieselben
Fragen VO kirchlichen Standpunkt Aaus eingehende motivierte Vorschläge

machen. Dabei stellte der Kultusminister der Kreisregierung VOT ihrem
schriftlichen Benehmen mıit dem Bischof eın mündliches mıit diesem anheim.

Bereits Mai sprach Verger wieder mıit Antonelli. Dieser konnte
die bei den bayerischen Stellen herrschende Ungewißheit ber den reellen
und aktiven Wert des Klostervermögens nicht begreifen. Wie Verger selbst
voraussah, 21in nicht auf die leicht hingeworfene Bemerkung des @775
sandten ein, INa  . könnte Ja die schottischen Bischöfe vorläufig abfinden,
wWenNnn 1ine Bulle, die die S5äkularisation ausspreche, gleichzeitig der bayeri-
schen Regierung die Verteilung des Aktivrestes Uun:! die Wahl der be-
denkenden Stiftung anheimstellen würde. Der Kardinal meıinte den Stuhl,
wWenNn scherzhaft fortfuhr: „Nous SEr10NS trop betes.” Antonelli begleitete
mit dieser Bemerkung seine Ablehnung des Vorschlags, meinte aber dann,
indem 1n das „WITF  44 auch die bayerische Regierung einbezog: „Vor allem
mussen WIT WI1ssen, wWI1e das restirende Vermögen füglichsten nutzbrin-
gend gemacht werden annn Ich bin och immer für den Verkauf [der Immo-
bilien], INa  3 könnte, nichts übereilen einen Termin VO  z vier Jah-
1eNn estimmen. Die zweite Frage bildet dann die Kepartition. Allerdings
könnten dem Bischofe VO  } Regensburg eın un! das andere Gebäude für e1n
Seminar zugewlesen, 11  $ gesonderter Fonds etwa für die Restauration der
Kirche bestimmt werden, den übrigen Bischöfen Baarfonds [Geld 1n bar]
hingegen ZUr Nachhülfe bei einzelnen kirchlichen Instituten, WIe die bayeri-
schen sehr bedürfen, mit den concordatmäßigen Bestimmungen 1n
besseren Einklang gebracht werden können.“ och WäarTr also der Kardinal
auf dem Standpunkt, daß der Regensburger Bischof nicht den gesamten Ver-
mögenkomplex abzüglich der Abfindung erhalten sollte. Er betonte SI>
ber Verger auch : „iIm Prinzip sind WIT  — ja einig”. Er erhoffte VO:  ; Vergers
Urlaubsreise ach Bayern Erläuterungen Uun! Beseitigung etwalger Anstän-
de Nach Verger wollte offenbar damit Sagen: der Hl Stuhl wolle coulant
se1in, möchte sich aber als Bedingung der S5äkularisation vorbehalten, den
Betrag des Aktivrestes und den weıteren Operationsplan kennen lernen,
dann seine Zustimmung der Verwendungsweise des bayerischen Kir-
chenguts für einen den Bedürfnissen der katholischen Kirche oder der katho-
ischen Bevölkerung 1n Bayern entsprechenden 7Zweck geben?”.

Neben Antonelli verhielt sich auch Reisach, ceit 1856 Mitglied der Kongre-
gatiıon für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten, die geradezu
alles umfassenden Wünsche des Regensburger Bischofs Senestrey mıit einer
gewlssen Zurückhaltung, w1e bereits angedeutet. Als die schottischen Bi-
schöfe zunächst mıit der Annahme der Vorschläge der Kongregation de
Propaganda Fide gezöogert hatten, wandte sich Reisach Antonelli38ß.
37) StA München Ges Päpstl. Stuhl Akt Nr. 1937, Verger Außenmini-

ster, Mai 1861, Konzept.
38) StA München HII Nr. 2510, April 1861, prasentier April 1861
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König Max I1 versucht einen Mittelweg, durch den sowochl! das
Regensburger Klerikalseminar W1IE andere kirchliche Anstalten, auch

die Benediktiner, berücksichtigt werden sollen; Bischof [gnatius
(919}  - Senestrey wl nach Abfindung der schottischen Ansprüche das

anz Vermögen für eın Klerikalseminar.

Max I1 hatte sich Mai 1860 durch e1in Signat die Entschließung iber
die künftige Verwendung des Schottenklostervermögens 1n Regensburg VOT-
behalten??®. Am September 1860 befahl CE,; daß die Gesandtschaft 1n Kom
beauftragt werde, die Auflösung des Schottenklosters un die teilweise
Verwendung des davon herrührenden Vermögens für e1n Emeritenhaus, wWI1e

errichten 1M Sinn habe, diplomatisch vertreten un unterstut-
YÄ A Zwehl meldete dem König Januar Lö61; da{f entsprechende Be-
fehle den königlichen Gesandten 1n Kom abgegangen waren und dieser
1n mehreren vertraulichen Schreiben darauf angezeigt habe, da den (30+
genstand mündlich TEr und Erkundigungen über die 1n KRom herrschen-
de Ansicht eingezogen habe Verger habe wahrgenommen, daß möglicher-
welse schon bei Behandlung der Prinzipienfrage der Säkularisation des Klo-
Sters auch die weitere ber die Verwendung SEe1INEes Vermögens durch den
HI mit 1n Betracht SCZUOSEN werden dürfte. Verger bemühe Sich, den

überzeugen, die freie Entscheidung des Landesfürsten „In
dieser Frage nicht gebunden sein könne“”, daß aber der Stuhl das volle
Vertrauen hegen dürfe, „ das Klostervermögen werde 11U[T wieder kirchli-
chen 7Zwecken verwendet“. Zu dem VO: König 1n Aussicht geENOMMENE:
Emeritenhaus bemerkt Zwehl, als 1834 bis 1842 weitgreifende Verhandlun-
SCn ber die Errichtung VO:  } Diözesan-Emeritenanstalten geführt wurden,
habe sich herausgestellt, daß solche VOIL den alten Geistlichen Sar nicht g..
wünscht würden, da sS1e ihr liebgewonnenes Domizil Uun! ihre Lebensge-
wohnheiten nicht mıit einem Leben 1n einer solchen Anstalt vertauschen oll-
ten Der König wünscht darauf März 1861 VO Kultusminister „einen
positiven Vorschlag, WI1e dann das Klostervermögen für den Fall seiner
Säkularisirung zweckmäßigsten verwenden wäre.“ Er hatte S1C]  h also

diesem Zeitpunkte och nicht auf ine Missionsanstalt oder auf ine
Übergabe des Klosters bayerische Benediktiner oder des Klostervermö-
geNSs ZU  an Verbesserung des Priesterseminars 1n Regensburg festgelegt, nicht
Aadus Mangel Entschlossenheit sondern 1n der nüchternen Einsicht, daß
eine Verfügungsberechtigung 1n Rom keineswegs feststand. Am Juni
1861 bat Denestrey den König, möchte mit dem HI Stuhl 1n dem Sinne
verhandeln lassen, dafß das Vermögen des Schottenklosters ach Abzug der
anderweitigen Lasten un Pflichten dem Klerikalseminar der Diözese K
gensburg zugewlesen werde, damit die unvermöglichen Kandidaten des
ersten und zweiten theologischen Kurses und womöglich auch die Kandida-
ten der Philosophie gleichfalls 1M Klerikalseminar ganz oder teilweise fre  1€e

39) CStA München Ges Päpstl. Stuhl Akt Nr. 1937, Zwehl Max b
Dez 1860, Abschrift
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Verpflegung un Unterhalt erlangen könnten, wie dieses bereits £asct 1n
allen Diözesen Bayerns der Fall 6el. War der Bischof auch durch den Kultus-
minıster Mai 1861 einem motivierten Antrag ber die künftige Be-
stimmung des Vermögens des Schottenklosters veranla(lt worden, konnte

doch darauf hinweisen, da{s bereits dieselbe Bitte Dezember
1858 und Dezember 1860 „allerehrfurchtsvollst” den König g..
richtet habe Senestrey verstand die Akzente ceiner Bitte für den geist1g-WI1S-
senschaftlich interessierten un:! auch der vesellschaftlichen Wirksamkeit
geistig-wissenschaftlicher Bildung bewußten König entsprechend setzen:
„Wenn je einer Zeit, ISt gegenwartig ine tüchtige wissenschaftliche
Bildung un berufsgemäße Erziehung des Clerus 1m Interesse des GStaates
und Vaterlandes nicht minder als der Kirche ıne der unabweisbaren Forde-
rungen. Nie machte 190028  . in Bezug auf Wissenschaft, Charakter, Ireue Uun!
priesterliche Würde des Clerus wI1e 1n Bezug auf humane un! sociale Bildung
desselben höhere Ansprüche als jetzt und nıe WAar 1890078  3 sehr dazu berech-
tigt und verpflichtet als eut Tage.“ Bezüglich der theoretisch-wissen-
schaftlichen Ausbildung des Klerus weist der Bischof darauf IN da{fß eın
Jahr philosophische un wel Jahre theologische Vorlesungen 1n nbe-
tracht des überaus großen Umfangs der philosophischen un theologischen
Wissenschaft un der inneren Beschaffenheit ihres Gtoffes sußerst Urz 61
Umsomehr fielen csehr schwere außere Übelstände für die Jjungen Theologen
1NSs Gewiicht. Senestrey geht anschaulich auf die wirtschaftlich-soziale Lage
dieser Studenten ein Außerdem machte geltend, der önig habe durch
seine Entschließung VO: April 1852 TZitfer ausgesprochen, da{fß auf
billige Anträge auf Erweiterung der bischöflichen Seminarien 1mMm Sinn des
Konkordatsartikels eingegangen werden solle Die 1er bestehende staat-
liche Verpflichtung würde sich durch iıne entsprechende Verwendung des
VermöÖögens des Schottenklosters erleichtern. Schließlich weist Senestrey dar-
auf in, schon sSe1in Vorgänger Bischof Valentin VO  } Riedel habe
September 1848, dessen Ordinariat September 1849 un kto-
ber 1856 die Kreisregierung die rechtliche Überzeugung un! auch die
Bitte ausgesprochen, daß das Vermögen des Schottenklosters der katholi-
schen Kirche VO  - Regensburg Erweiterung des Klerikalseminars über-
lassen werde. Für ine Verteilung auf wel oder mehrere Zwecke Ge1 das
Vermögen ” gering”. Natürlich vergißt Senestrey dabei nicht, darauf
hinzuweisen, daß auf dem „Gutsvermögen” des Klosters die ast der Ab-
findung der schottischen Bischöfe VO  e} 125 000 Gulden, die ension für die
wel Konventualen, die Unterhaltung der Expositur, der Kirche und Schule

Gtrahlfeld (wo das Gut des Klosters lag), ine Reihe VO  g erst abzulösen-
den Waldservituten, mehrere gestiftete „Jahrtage un Jahrmessen Gt
Jakob“ lasten. „Zweifelsohne wird der HI Stuhl auch verlangen, dafß die
bisher pflichtige tägliche Messe PTO fundatoribus et benefactoribus fortgele-
SC  - werde. Ferner sind große Summen für die Wiederherstellung der sehr al-
ten und merkwürdigen, aber ceit Langem ungemeln vernachläßigten Kirche
und AB Umwandlung des theils rulınosen, t+heils schadhaften, aber für eın  >
Seminar überaus gunstig gelegenen Klostergebäudes ın eın zweckentsprechen-
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des Seminargebäude verausgaben.“ Die Zersplitterung würde TI den
Erfolg haben, dafß 7 weck recht und glücklich erreicht werden könnte.“
Die Erweiterung des Klerikalseminars aber Ge1 das wichtigste un! dringlich-
ste Bedürfnis.%® Tatsächlich hatte Denestrey für die größte Diözese 1 K5Ö-
nigreich SOTgECN.

Senestrey ruhte nicht Er beauftragte etwa 1 Juni 1861 den ihm ce1it
langem vertrauten Dr Sebastian Liebl, der der italienischen Sprache mächtig
Wäl, als Agent des Bischofs 1n Kom 1n der Frage des Erwerbs des Vermö-
MeNS des Schottenklosters atıg werden. Liebl bekam in München VOoINn

Nuntius gesagt, daß die Angelegenheit des Schottenklosters jetzt zwischen
Antonelli und Verger abgemacht werde. Freilich wußte ihm der Nuntius
nicht :  J 1n welchem Punkte 119a  3 übereinzukommen trachte. Liebl
fuhr nach Kom ber Genua, sich einen Paß als Dr Liebli verschaffte,
„ohne SCI, welcher Landsmann un WOZUu er) 1er ın Genua” 6e1.
Sofort ach seinem Eintreffen in KRom besorgte seine Aufträge. Er über-
reichte Reisach wel Bücher, speiste bei ihm und bekam hören, „daß in der
Kongregation (der Propaganda), welcher (Reisach) gehört, Nn1ie  w etwas
ber das Schottenkloster vorgelegt worden Gel. Am Juli wurde vVon

Antonelli empfangen un bekam VO  - ihm gesagt, dieses Geschäft werde ZWI1-
schen ihm un Verger abgemacht. ” D  1e€ Regierung wollte sich alles aneignen”
berichtet Dr Liebl Senestrey. Antonelli aber bestehe darauf, daß die
Seminarien nach dem Konkordat ‚errichtet“ ( werden. „Sie sind schon
überein, den schottischen Bischöfen 100 000 Gulden, welnlll ich nicht irre,
geben, für die Herstellung der Kirche 000 Gulden bestimmen (ob-
gleich ZUT RKRestauration sich udwig anerboten hat), un das UÜibrige für
die baierischen CSeminarien verwenden, wobei auch Regensburg seinen
Antheil hat, das Kloster Uun! die Kirche £allt vielleicht uer Bischöflichen
Gnaden (Senestrey vA die übrigen Güter sollen alle verkauft werden. An
dem Verkauf haltet Antonelli fest. Man schätzt Alles auf 2300 01010 Gulden.
Verger ist jetzt 1n Baiern un muß Alles näher untersuchen.“ Liebl SEeIzZz hin-
Z Reisach habe ihm beinahe das Nämliche gesagt*l,

Die Verhandlungen verliefen für Senestrey gunstig, w1e diesem niemand
anderer als der Papst selbst Juli 1861 unter Versicherung seiner e1ige-
e  3 Bereitschaft für Denestreys Vorhaben mitteilte42. 1US eing bei 6@e1-
nen Entscheidungen auch über den Einspruch König Ludwigs VO  - Bayern
hinweg, der 1860 Berichte des Kultusministers VO  3 Zwehl, des Erzbischofs
Scherr un des Bischofs venestrey erhalten hatte43 Der VO  3 König Max Il
aufgenommene Vorschlag des Abtes Haneberg dürfte auch 1n weıteren Krei-
SE  - bekannt geworden sSe1n. Der Plan einer Missionsanstalt hatte allgemei-
40) CtA München Ges Päpstl. Stuhl Akt Nr. 1937, Bischof Ignatius VO:  -

Senestrey König Max HE Regensburg, Juni 1861, Abschrift.
41) Ordinariatsarchiv Regensburg, Liebl Senestrey, AfA2 uli 1861
42) Ordinariatsarchiv Regensburg 1 F 158
43) Diese Berichte lagen 1 GH.  > München, konnten ber ceit dessen iederein-

richtung nach dem Kriege nicht mehr festgestellt werden un: sind 1LUTI in dem
Katalog über den Nachlaß König Ludwigs nachzuweisen.
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Bedeutung. Wenn der Papst Mitte des Jahres 1861 auf den Gedanken
kam, Haneberg unter Belassung 1n seiner Stellung als Abt VO:  } Gt Bonitfaz 1in

München vorübergehend 1n Rom verwenden, ann das damit IIHAHEeH-

hängen, dafß sich für die großen Ideen Hanebergs interessierte. Max 11
WarTr offenbar nicht sehr erbaut VO: dieser Einladung des Papstes Hane-
berg, da damit die Gefahr entstand, dafß dieser München un Bayern unter
Umständen auf die Dauer verloren ginge ber auch Haneberg scheint eine

Aufgabe für Se1in TST VOT kurzem VOIn König Ludwig gegründetes Kloster
und für den geistigen Kreis 1n München hoch eingeschätzt haben, da{fß

ihre Erfüllung jetzt nicht 1ın andere Hände legen wollte. So deutete
dem König September 1861 d. daß Erzbischof Scherr der VOI-

malige Abt VO:  - Metten die Schwierigkeiten, die U:  ; für St Bonifaz 1n
München entstünden, durch seine Hinweise 1n Kom leichter unterstreichen
könne als CI, Haneberg, dem Papst gegenüber. Der König celbst VeIl-

mittelte mıit Erfolg, da{fß der Abt seINne Tätigkeit 1n München fort-
setizen un sich U: och stärker als früher das „Vaterland“ gebunden
£ühlte. Das brachte 1n seinem Dankschreiben VO Oktober 1861 dem
König AD Ausdruck.

Im September 1861 konnten die rechnerischen Aufstellungen ber das
Klostervermögen fertiggestellt werden. Am Oktober unterbreitete CSene-
strey** dem König unter Hinweis auf seine rühere Bitte un nunmehr g..
aueTe Nachricht ber die Vermögensverhältnisse des Schottenklosters 21n  e

Gesuch. Darin sieht als seine stärkste (jewissens- Uun! Amts-
pflicht d. alles aufzubieten, den erübrigenden Teil des VermöÖO-
geNS des Schottenklosters für die unabweislich notwendige Ausdehnung
seines Klerikalseminars erwerben. Zur Erleichterung der Übersicht stellt

dem König Punkte InNnmMmMen. Darıin hebt 1mMm wesentlichen her-
VOT, daß 1n Regensburg LLUT e1in Klerikalseminar für den dritten theologi-
schen Kurs bestünde, für den das Gtaatsarar jährlich 000 Gulden FAl=
schufß leiste. Diese Summe 6@e1 unzureichend. Wenn seit mehreren Jahren
auch die Kandidaten der ınteren Kurse Unterhalt un:! Wohnung gefunden
hätten, cse1len doch csehr wenige, die ihr Kostgeld selbst bezahlten Sie
selen auf Unterstützung un Almosen anderer angewilesen. Bei der stel-
genden Teuerung Ge1 1 Interesse der wissenschaftlichen Bildung, wen1g-
stens die Kandidaten des ersten un! zweıten theologischen Kurses 1 Kleri-
kalseminar haben Obwohl die Staatsregierung ihre Obliegenheit nicht
ın Abrede stelle, das Seminar dem Konkordat gemäß dotieren, el bei
den obwaltenden Umständen doch nicht abzusehen, ob und Wann 1ine Er-
weılterung der Dotation für den ersten und zweıten theologischen Kurs
möglich 6e1. Deshalb läge 1 Interesse des Staates nicht minder als der
Kirche, daß andere Mittel verwendet würden. Dazu biete sich das Vermö-  A
SCn des Schottenklosters Senestrey hrt ausS, bei Aufhebung des Schot-
tenklosters habe die katholische Kirche der Gtadt un! der iözese Regens-
burg das nächste Anrecht auf das übrigbleibende Vermögen des Klosters
und des Seminars. Die bayerischen Benediktinerstifte dagegen hätten kei-

44) GH.  S> München 7/8/12 ın 79/5/244, Okt. 1861
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e  > Rechtsanspruch darauf. SchließlicH unterbreitet der Bischof dem König
einen durchdachten Aufteilungsplan und den Vorschlag, den Verkauf des
Grundbesitzes un die Liquidation der Vermögenswerte durch 1ne Kom-
mM1sSs1ion VO.  5 drei Männern bewerkstelligen. Von diesen sollte einen der
Hl Stuhl, einen der König und einen der Regensburger Bischof als örtlich
zuständiger Ordinarius Hauptgewinner ollten der erste un ZWEI1-

theologische Kurs des Seminars se1in, Verwalter des VermOögens der Bi-
schof.

uch Minister VONn Zwehl stellte 1U  - November 1861 aufgrund
des Befehls des KOönigs VO: März einen entsprechenden Antrag. Max I1
ieß ih dem Bischof November »” Außerung“ zugehen und die-
Ger‘ antwortete bereits wobei seinen „innıgsten Dank“ für
diesen Akt „allerhöchster Gnade” nicht vergißt. Er drängt aber -
gleich, die Sache müßte schleunigst erledigt werden. Deshalb colle bei den
Verhandlungen mi1t dem HI Stuhl der für die schottischen Bischöfe be-
stimmten Summe 1n öhe VO:  e 000 Pfund 125 000 Gulden festgehalten
werden. Denestrey erwähnt nicht, dafß celbst mıit den schottischen BischöÖö-
fen darüber verhandelte. Er unterstreicht HR sehr nämlich auch durch
die Zahlung dieser Summe bei dem Jjetzigen Stande der Kloster- un Semi-
narguüter der Nutzen dadurch für das Klerikalseminar verringert un VeI-

zogert werde, würde doch der Schaden och ogrößer werden, wenlll durch
diesbezügliche nNeuUue Verhandlungen der Entschlufß des Papstes sich 1n die
Länge zoge. Yenestrey bittet den König Genehmigung des Antrags des
Kultusministers, den „wWest“ des Vermögens des Schottenklosters Frwei-
terung des Regensburger Klerikalseminars verwenden. Dieser Antrag
Ge1 vollständig begründet, dafß ihm der Bischof nichts mehr hinzufügen
möchte. Die vorläufige dreijährige Kumulativverwaltung hält Senestrey WarTr

für unnotig, erkennt 61e aber
ach der Deckung der notwendigen Seminarbedürfnisse sollen etwalge

Rentenüberschüsse USW. eiNner anderen kirchlichen Stiftung oder Anstalt,
zunächst dem bayerischen Benediktinerorden 1 Bistum Regensburg ZUSC-
wendet werden, „insoferne dieses”* der König ‚wünsche Un! nicht etwa 1ne
Stipendienstiftung für bedürftige aber talentvolle Geistliche, die sich in
den Wissenschaften weiter ausbilden wollen, vorziehen“ sollte. Senestrey
verbindet mit dieser sichtlichen Weiterformulierung des ministeriellen An-
trages offenbar die Hoffnung, Max I1 möchte diesen Gedanken 1n dem
königlichen Plan einer besonderen kirchlichen Anstalt aufgreifen. In dem
zusammenfassenden Antrag regt der Bischof noch einmal Ü der KÖön1igz
möchte sich ler die spezielle Bestimmung ber Rentenüberschüsse USW. aus-

drücklich vorbehalten. Damit kam der Bischof den besonderen Ideen des
Königs entgegen. Senestrey, der den König schon ce1t Beginn der fünfziger
Jahre kannte, warb 1861 besonders Se1INn Vertrauen. Schon Feb-
uar hatte seinen Hirtenbrief ber den Gehorsam dem König unmittel-
bar vorgelegt un darauf hingewiesen, dafß ihm dieser gerade 1n einer eit

45) GH  > München 7/8/12 In 79  Z  J Nov. 1861
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der Untergrabung der Autoritat, der Unbotmäßigkeit, notwendig schiene.
Am August hatte Senestrey dem König ber seine Gespräche mıit dem
Wiener Nuntius und wel österreichischen Erzbischöfen berichtet. Sie hät-
ten sich ebenso gunstig ber Bayern geäußert, wı1ıe viele andere Auslän-
der „Polen, Ungarn, Böhmen, Preußen un! Mäaänner aus allen Ländern.“
Dagegen habe nicht einen Osterreicher VO  » cseiner Staatsregierung mi1t

Achtung un Vertrauen reden hören. Senestrey Irug kritischen politischen
Überlegungen des Monarchen Rechnung, wenll natürlich auch 1in der
Hoffnung auf Mehrung des königlichen ertrauens chrieb, bei 6e1-
LeI Firmungsreise hätte die Stimmung vortrefflich gefunden, ” gzut wıe

jemals” LLUTL hege INa mehrfach die Besorgnis, möchte VO Ministerium
dermalen vielleicht ar nachsichtig nach unten ehandelt werden. Indes cel

wahr: „Bayern ist e1n ylückliches Land, das VO:  a allen GStaaten Europas
beneidet werden ann.  L Der Wunsch ach einer möglichst langen Kegierung
des KOönigs beschloß den schmeichelhaften Brief

In einem ähnlich persönlich gehaltenen Brief schrieb der Bischof dem KO-

nıg November freilich och etwas anderes. Er verdanke seine Erhe-
nıg un dem Papst Wie dem König EeWl1-bung Z Bischof dem KO

gem Danke verpflichtet sel, dränge ih: das Gefühl der Pietät, uch dem
Vater seinen ank persönlich auszudrücken. Er beabsichtige eshalb, mOg-
lichst bald ine Keise ach Kom anzutreten, da die politischen Zustände Ta

w1e das vorgerückte er des Papstes nicht gestatten schienen, die
Erfüllung dieser seiner Pflicht weiıter hinauszuschieben. Vor allen wel-
eren Vorbereitungen aber möchte seinen Entschluß In allertiefster Ehr-
furcht“ dem König unterbreiten. Schon vorher hatte der Bischof für seine
Tiele uch beim Außenminister e1n Wort eingelegt. Er candte ihm
Oktober?® ceine Zusammenstellung der Verhandlungen un Anträge und ] o

wähnte seine Eingabe mit den Punkten den KOönig Er hoffe auf güunst1-
Entscheidung durch dies Der Antrag des Regierungspräsidenten ın K

gensburg gyehe WAarTr dahin, dafß die Güter nicht verkauft sondern admini-
die Renten überlassen werden soll-trıert un dem Klerikalseminar Ur

ten; Senestrey betonte dazu, dafß auf diese Weise Kom 1n die Säkularisa-
tion nıe einwilligen würde. Die Benediktiner könnten keine Schwierigkeit
bereiten, da G1€e 1LUFr das NZE Gtift für eın neues Benediktinerkloster
wünschten, aber keine Ansprüche auf Vermögensanteile erhöben, wı1e ich

de des Abtes VO:  i Metten erfuhr.“TGT VOT wenigen Tagen aus dem Mun
Senestrey versichert dem Außenminister [0}24 ezüglich der Benediktiner:
„Sie werden sich ruhig verhalten un 1U bescheiden, auch wenll 61€e

garnichts davon (vom Vermög des Schottenklosters) bekommen.“ Irotz
dieser doch offenbar guten Aussichten Senestreys bittet dieser aber den
Minister Vermittlung 1n der Angelegenheit.

Max Il ieß uDöllinger“ seine Stellungnahme ersuchen und sandte
dafß derihm dazu entsprechende Schriftstücke. Es ist icht ausgeschlossen,

46) GtA ünchen (zes Päpstl. Stuhl Akt Nr 1937, Senestrey Außen-
minıister, Okt 1861

47) GH.  > München 7/8/12 in T  J Dez. 1861
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Kabinettssekretär, ein Schulkamerad Senestreys, die Gelegenheit benützte,
Döllinger Gesichtspunkte des Bischofs auch VO  } sich adus nahezulegen. Je-
denfalls antwortete Döllinger “ nach sorgfältiger Erwägung“ auf die Frage
des Königs, welche Verwendung der Einkünfte des aufzuhebenden Schotten-
klosters 1n Regensburg die zweckmäßigste Se1n würde, und dürfte dabei den
durch sSeinNe Persönlichkeit gegebenen Findruck auf den Monarchen nicht
verfehlt haben Er schrieb, auch könne sich LLUT dahin aussprechen, da

keine gerechtere und zugleich wohltätigere Verwendung dieser Einkünfte
erdenken WIisse als die VO: Kultusministerium W1e VOIN Bischof VOIL Re-

gensburg beantragte. „ Jöör wüßte nicht, wI1e des Königs Majestät der Kirche
Seines Landes ine größere Wohlthat erwelisen könne als durch Hebung der
Seminarien, die allein imstande sSind, dem drohenden un bereits 1n sehr
bedenklichem Grade fühlbaren Priestermangel abzuhelfen.“ Die Regensbur-
el iOzese el die orößte und daher auch die wichtigste 1n ganz Bayern;
gerade das dortige theologische Studium und Seminar bedürfe aber einer
Hilfe un besseren Dotierung „dringendst“. Döllinger bestätigt, dafß die 1n
dem bischöflichen Antrag hervorgehobenen Übelstände tatsächlich existier-
ten un cehr nachteilig wirkten. „Daß in nächster eit schon das Gtaats-
Ararı wenigstens für die Baubedürfnisse des Seminars, 1n Anspruch NOIN-
198133  5 werden müßte, geht Aaus den Darlegungen sowohl des Staats-Ministe-
r1ums als des Bischofs hervor. So dürfte denn die Behauptung gerechtfer-
tigt se1in, dafß 1ne bessere Verwendung der Einkünfte des Klosters als die
vorgeschlagene nicht ohl gefunden werden könne.“ Döllinger schließt G1
8719  5 VO Kabinettssekretär den König weitervermittelten Brief völlig
1m Sinne Senestreys (was ohl auch dessen Schulkamerad mıit Zufrieden-
eit gelesen haben dürfte), daflß die Verwendung der Einkünfte auf die
i1Ozese Regensburg beschränkt bleiben müßte un deshalb nicht —

lässig sel, „denselben 1ne allgemeinere, dem d Lande oder der bayeri-
schen Kirche überhaupt dienende Bestimmung geben.“ König Max I1 cah
den Papst, den Bischof VO  ; Regensburg un: Döllinger VO  3 emselben An-
liegen rfüllt, die freiwerdenden Vermögenswerte Für den Priesternachwuchs
verwendet sehen. hre Verteilung auf mehrere Diözesen demselben
Zweck brandmarkten der Bischof und der Professor als Zersplitterung. Von
einer Verwendung für die bayerischen Benediktiner wollten weder der
Papst och der Bischof och Döllinger etwas wWI1ssen.

König Max wünschte trotzdem 1ın einer Entschließung VO.: Januar 1862
Punkt neben dem Regensburger Klerikalseminar eın anderes kirchliches In-
stitut un! War erster Gtelle den Benediktinerorden 1n Bayern dem frei-
werdenden Vermögen beteiligt. Nach Punkt 448 sollte der Regensburger Bi-
schof VOT der Überweisung VO  -} Werten dem König Vorschläge über die Gti£f-
tung V{}  - Stipendien für wissenschaftliche Ausbildung Von Geistlichen der
iOzese Regensburg vorlegen, die die Krone verleihen habe collte un

48) Erwähnt 1n einer Beilage einem Schreiben den VO  - König Ludwig IL
wiederberufenen Außenminister Freiherr Pfordten VO Dez. 1865
AMünchen Gt I11921 Nr. 1134/1135 Konvolut Il)
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rüber sich der KOönig weıtere Entschließung vorbehielt??. Im selben Monat Ja-
NUalt hatte der König Senestrey mit Scherr (!) bei sich Tisch un! Senestrey
den Wunsch ausgedrückt, colle VO  . der Romreise absehen®®. Wenn auch
Domdekan Reind! den König bestürmte, ine Komreise venestreys VeEeI-

hindern, ist anzunehmen, da{fs dies mindestens auch auf Wunsch und
1mM Interesse der Wünsche seines Erzbischofs vorbrachte. Denn dieser
wünschte, daß das iözesansem1inar seiner Diözese un als Benediktiner
dafß auch das Interesse se1ines Ordens bei der Vermögensverteilung nicht
übergangen werde. Die Entschliefßung des Königs VO Januar 1862 betraf
auch die Feststellung des Vermögens des Klosters uUun! dessen Liquidation.
Der Außenminister erhielt 661e als Grundlage Instrulerung Vergers;
sandte diesem Konspekte über den Vermögensstand, Al deren Fazit eın

Gesamtaktivvermögen zwischen fünf un sechs Mal 100 000 Gulden NZU-

nehmen ist.  L Schon diese Formulierung zeigt, wıe kompliziert die Feststel-
lung des grofßen Vermögens WAaäl. och einem anderen Punkt ollten sich
Gegensatze auftürmen: Als Antonelli die Bildung eines gemischten (Gsremi-
108888 für die Vermögensveräußerung auf Grund einer Vereinbarung oder mit

Zustimmung des Königs vorschlug, entwickelte sich 1n seiner Debatte mit

Verger eın Gegensatz zwischen einer Säkularisierung durch den Papst mıit

Zustimmung des Königs oder der VO  . Verger auf Grund des Konkordats-
artikels 111 beanspruchten Säkularisierung durch den König mit Zustim-
mMUNng des Papstes. Bischof Senestrey schlug 1n einem Schreiben den
Papst einen teilweisen Verkauf namentlich der Gebäude 1in Regensburg
VO  H Gleichwohl einı1gten sich Verger un Antonelli schließlich ber Formen
und Ziele des Säkularisationsaktes. Verger, der VO  3 Schrenck Ur 1n oröße-
LTEeIil zeitlichen Abständen und nicht immer ausreichend mıit Instruktionen

49) Die Entschließung des Königs VO Jan 1862 1äßt sich nicht mehr 880 Wort-
aut feststellen. Punkt ist überliefert 1ın einer Randnotiz Vergers über den
VO König übernommenen Punkt bezüglich der Benediktiner aus Zwehls Mi-

nisterialantrag VO Nov. 1861 11 * CStA München (Ges Päpstl. Stuhl
Akt Nr. 1937, Schreiben des Außenministers Verger, Juni 1862 mit

Notizen Vergers; Punkt ist 1n dem iın Anm. zitierten Archivale wieder-
gegeben.
Anton Doeberl, Bischof Senestrey. Der Gegensatz Öönig Max 1E Klerus-50)
blatt Dez 1935 Nr. 845 bringt die sonst aus Archivalien nicht nach-
weisbaren Tatsachen ohl auf Grund eines besonderen Nachlasses VO  3 ene-

Er unterläßt jedoch wissenschaftlich exakte Angaben und kritisiert
geradezu tendenziös die HalItung des Königs als Argwohn VOT der Hierarchie
1n seiner Geele Er habe für den apst, diesen Hammer des Liberalismus”,
kein Verständnis gehabt, und wıe über dem Staatsbegriff nicht dem
größeren Reichsgedanken sich habe emporschwingen können, sondern sich 1in

dem Triasgedanken versucht habe, ce1 ihm uch die Freiheit un nab-
hängigkeit des Papstes, die Größe des Reich-Gottesgedankens remder ge-

7 Hier wirdblieben als ‚Man VO  3 einem katholischen Ön1g erwarten dürfte.
doch der naheliegende Zusammenhang der Romreise Senestreys mıt seinem

Wunsch, das Vermögen des Schottenklosters ausschließlich für das Diözesan-
seminar gewinnen, übersehen.
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versehen wurde, fürchtete schließlich, daß 1LU  3 nachträglich aus Mün-
chen Instruktionen empfangen werde. Am Juni mußte aus Rom tele-
graphieren, die schottischen Bischöfe selen dort eingetroffen. Ihre Ankunft
weckte 1n Verger die Befürchtung, daß s1e mıit dem Plan des Stuhles
unzufrieden selen, die für 661e bestimmten 000 englische Pfund nicht —
mittelbar s1e, sondern ach Rom senden lassen. Verger War auch 1n
Sorge, daß 61e VOoO  m der Verzögerung der Zustimmung den 1n seinem Be-
richt ANIS 641/ gemachten Vorschlägen®! 1n München wüßten und diese Ver-
zogerung yYAUE Vorwand nähmen, ihre bedingte Zustimmung zurück-
zuziehen. ber auch Bischof un! Erzbischof be-
fanden sich anfangs Juni ıIn Rom®>? Scherr reiste Juni wieder ah und
ahm Vergers Schreiben VO diesem Tage den Aufßenminister miıt Die
Romfahrt schottischer und bayerischer Bischöfe stand zweifellos mıit der
Frage des Regensburger Schottenklosters 1m Zusammenhang. uch wWEe11ll Ce-
nestrey schon 1mM Herbst 1861 1ine visitatio iminum Apostolorum geplant
haben 111 und 1 April eın Quartier 1n Kom beschaffen 1n Auftrag gab,

der Feier der Kanonisation der japanischen Martyrer teilzunehmen,
motivierten WarTrT solche Gründe für ihn wI1e andere Bischöfe Romfahrten
überhaupt. Das schlie{$+ aber nicht duUuS, daß 1ne solche Fahrt zugleich
dem 7Zweck unternommen wurde, das eigene Interesse Vermögen des
Schottenklosters 1n Rom selbst vertreten. Jedenfalls empfing der Papst
Senestrey, wWI1e Doeber/ l schreibt, „aufs herzlichste“ un besprach
sich mit ihm länger als iıne halbe Stunde.

Erst auf Vergers Klagen über Mangel Unterlagen schickte ihm Schrenck
Juni mehr solchen. Er schrieb, Verger habe durch die VO  } ihm VeT-

fügte Mitteilung des Wortlauts der Entschließung VO' Januar 1862
nebst dem dazugehörigen Ministerialantrag VO: November 1861 „voll-
ständige Einsicht 1n die Sachlage gewonnen.“ Schrenck ahm zugleich auf
die neueste „Entschließung des Königs VO Juni* Bezug. Darin brachte
dieser den Wunsch ZU Ausdruck, daß Punkt sSe1lNner Entschließung VOII1L

Januar iım Sinne des Ministerialantrags VO November 1861 —
difiziert werden möchte, damit Punkt seiner Entschließung (910} Tanuar
unter allen Umständen gesichert Wwäre. Das wirkte sich ZU auf die Verhand-
lungen 1n Rom auUs, Verger bereits Mai dem Ermessen des KÖ-
nıgs anheimstellte, ob Einsprache den VO  . Antonelli formulierten
Begriff der päpstlichen Autorisation der Säkularisation des Schottenklo-
Sters erheben sollte53 Verger protestierte nicht diese Formulierung,
da nirgends auf das bayerische Konkordat Bezug >  3800001 WAar, dessen
Artikel VIH Verger bisher für seine Stellungnahme benützt hatte

51) Anm
52) StA München Ges Päpstl. Stuhl! Akt Nr. 1937, Verger Außenmini-

ster, Juni 1862, Konzept.
53) CtA München Ges Päpstl. Stuhl Akt Nr. 1937, Verger Außenmini-

ster, Juni 1862, Konzept des Berichtes NrT.
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Dem KOönig WAarTr bewußt, da durch se1in Signat VO: Juni den Artikel
der geplanten bayerischen Note den Stuhl »nderte. Verge cah aber

mit Artikel die a geplante bayerische Note und päpstliche Gegen-
note, die m1t Antonelli vereinbart hatte, fallen, weil die Motive dieser No-
ten rein un ausschließlich auf der Voraussetzung gründeten, daß ach Ab-
auf der dreijährigen gemeinsamen Verwaltung des Klostervermögens durch
Kirche Uun: Staat dieses dann ausschließlich dem Regensburger Klerikalsemi-
NaTr zugutekommen sollte. Verger klagt, daß der Kultusminister als zunächst
hiezu berufen den König nicht darauf aufmerksam gemacht habe, daß schon
VOT einem Jahr der Versuch, die prinzipielle un! faktische königliche 1SpO-
sitionsbefugnis ber das disponibel werdende Kirchengut förmlich wah-
remn, „gescheitert 61 weil scheitern mußte“. Verger, der al die bisherigen
mühsamen Vorarbeiten mit einem Schlage vernichtet sah,; csah 1n den Ab-
sichten des KOönigs LLUT das Übergehen VO  a einer positıven, bindenden Erklä-
rung einer latitudinairen” (vagen), unverbindlichen, der Zukunft anheim-
gegebenen Zusage. Der König habe nicht den Entwicklungsgang eines kon-

Ichem endlich der Gtuhl nicht ohne inne-kreten Geschäftes gekannt,
TeSs Widerstreben zugestimmt habe Diese Vorwurf t+raf natürlich auch den
Außenminister. Natürlich warnt Verger VOT den Folgen der Veränderung
der Tiele Dem Kardinalstaatssekretär, der großen Wert darauf legte, den

ungeduldigen und mifsvergnügten Wortführer der schottischen Bischöfe,
Gillis, beruhigen können, sagte Juni Verger, der Schrencks Schrei-
ben VO  - diesem Tage Freilich noch nicht erhalten hatte, vertraulich un
1n allgemeinen Ausdrücken, die Sache habe adurch ine neue Verzögerung
erlitten, dafß der König ber die definitive Bestimmung des KlostervermO-
ED och nicht schlüssig geworden Ge1 Er erwarte 1ine detaillierte nstruk-
tion. Antonelli fragte darauf betroffen, ob 190028  g denn 1n München VeETSECS-
GE  } habe, daß die formelle Zustimmung des Papstes ZUT Säkularisation VO:  n

ihm MÜ habe durch die formelle bayerische Erklärung erreicht werden kön-
AHCH; daß das N Vermögen des Konvents für das Regensburger Ceminar
bestimmt werde. Wiewohl Verger sSe1in persönliches Vertrauensverhältnis
Antonelli gefährdet cah un! darüber sich sehr erregt zeigte, xab A
natürlich habe der König nicht den vielfältigen Berichten den Erklärungen,
Äußerungen un Referaten des Kardinals VO: Anfang der Verhand-
lungen bis 1n die eueste eit folgen können. Fben wenig konnte der
König, VO  3 den relevanteren Ergebnissen Kenntnis erhalten, ach
der Form fragen, 1n welcher die Verhandlung 1n Rom geführt worden.“
Da Verger seine Berichte dem Außenminister gesandt hatte, diese
Worte e1n Vorwurf diesen.

Schrenck hatte Verger bereits Juni telegraphiert, der KOönig habe
die Von diesem entworfene Note mit Ausnahme des Artikels angeNnOM-
INnen. Der folgende längere Satz des Telegramms 1n französischer Sprache
WarTr ‚WarTr durch einen technischen Fehler entstellt. och konnte Verger

54) CtA München Ges Päpstl. Stuhl Akt Nr. 1937, Verger Außenmin.,
Juni 1862, Konzept Akt Nr. 1937 enthält uch den Entscheid des Papstes
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diesen berichtigen un damit den Sinn erfassen. Er wurde durch das Tele-
angewlesen, iıne Veränderung der Note in dem Sinn erreichen,

daflß dem König ach Ablauf der drei Jahre (gemeinsamer Vermögensver-
waltung) die Möglichkeit vorbehalten sel, festzusetzen, ob entweder das
d Vermögen oder LLUT ein Teil dem Regensburger Klerikalseminar ber-
wlesen werden colle und 1n diesem Falle dann der übrige Teil ıne andere
kirchliche Stiftung, 1n erster Linie dem Benediktinerorden, überweisen
ware. Hatte Scherr während seines Romaufenthaltes dieser Möglichkeit VOT-

gearbeitet? Beschränkte der König die Außerung seiner Wünsche 1n Rom
auf die päpstliche Zusage der Säkularisation, ach Erhalt dieser sich
auch für Zuweisungen die Benediktiner einzusetzen? Am Juni be-
klagte Verger den „Widerspruch“ zwischen den „neuesten Absichten des
Königs” und seiner früheren Willensmeinung, „nicht weniger wW1e mit meinen
bisherigen Instruktionen, mıit meiner bisherigen Haltung“. Der Aufßfßenmini-
ter machte Juni och ohne Kenntnis des Schreibens Vergers VO.:

Juni diesem klar, der König erstrebe 1n Punkt Se1ines S5ignats VO'
Januar 1862 unter Bezugnahme auf den Antrag des Kultusministers VO
November 1861 die Beteiligung eines anderen kirchlichen Instituts außer dem
Regensburger Klerikalseminar und WäarT erster Gtelle den Benediktiner-
Orden 1n Bayern.“ Nur Wenn ıne Änderung 1n keiner Weise mehr zulässig
wäre, genehmige der König die VO  3 Verger vorgelegten Entwürfe VO  } Note
un Gegennote. Der König modifizierte den Punkt seiner Entschließung
VO Januar Juni 1M Sinn des Ministerialantrags VO: November
18361 Die bayerischen Benediktiner etzten icht umsonst Hoffnungenauf den König. In seinem Auftrag brachte Verger gegenüber Antonelli vor>
der König habe 1 seiner Gewissenhaftigkeit un seinem Billigkeitsgefühl
seine früheren Ansichten modifiziert. Prinzipiell ließe G1  ch ebensogut für
die Ansprüche des Benediktinerordens oder anderer kirchlicher Institute
wIie für jene des Seminars oder der iözese plädieren. Es bestünden weder
für die einen och für die anderen absolute Uun! exklusive Ansprüche, wenn
INa  } die Sache streng rechtlich betrachte. Dieser Überzeugung verdanken
die schottischen Bischöfe ine bedeutende Abfindung das Seminar in
Regensburg dagegen einen gleichbedeutenden vielleicht noch bedeutende-
reN, weil ganz zufälligen und unverhofften Zuwachs seiner Dotation.
Letztere könne sich durch gunstige Zeitumstände, durch kluge Benützungsich bietender Gelegenheiten csehr steigern, daß da ohl die Frage eNnt-
stehen könnte, ob denn billig sel, daß der bayerische Benediktinerorden
Sanz leer ausgehen solle angesichts eines Benediktinervermögens, das gleich-
Sa über acht der iOzese Regensburg 1n den Schoß gefallen sel och
erinnerte der gewandte bayerische Diplomat den Kardinalstaatssekretär VerTr-
geblich daran, daß Ja selbst verschiedene Male VO  - der Teilung des (Ge-
samtvermogens gesprochen habe Vergeblich suchte darzutun, daß der
König NUunNn, „vielleicht ohne e5 wissen”, die eigene ursprüngliche dee
des Kardinals wieder aufgreife. In der Unterredung mit dem Kardinalstaats-

557 StA 88| Nr.ZVerger Außenminister, Juni 1862
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sekretär VOT der Audienz beim Papst diskutierte Verger die Frage, ob
die Säkularisation die Konsequenz der Dotation des Seminars oder
gekehrt gewesen <  sel, un! bemerkte, daß Antonelli unmöglich beweisen
könne, daß die ausschließliche Verwendung des Vermögens zugunsten des
Seminars die conditio sSine qua 110 der Gäkularisation gewWesen Ge1 Der
wahre Grund des Widerstandes sel, daß die Kirche bei Verwendung VO

Kirchengut nicht das Nachsehen haben wolle Verger schlug als Mit-
telweg VOTLI, wel Drittel des Vermögens für das Seminar festzulegen, e1n

Drittel aber unter das fakultative Dispositionsrecht des Königs stellen.
ach München schrieb »” mache m1E dieser eın persönlichen Idee
kein Glück. Ich werde aber och einmal versuchen. Ich bitte schleu-
nıgste Entschließung, ob der König damit einverstanden ware.  44 Verger ent-

warf 08 ıne dementsprechende Neufassung des Artikels der Vel-

einbarenden Note Demnach sollten ach Beendigung der auf dre  1 Jahre
festgesetzten Verwaltung wel Drittel des Vermögens dem Regensburger
Klerikalseminar als besonderer Fonds zugewlesen werden, der nicht mit
einem anderen Gut des Seminars je verschmolzen werden dürfe Für das
dritte Drittel sollte der König VOIN Bayern das fakultative Verfügungsrecht
besitzen und entweder unter denselben Bedingungen wı1e 1n Artikel dem
Klerikalseminar 1n Regensburg zuwelisen oder für andere religiöse 7Zwecke
ZUE Verfügung stellen. Hr diese letztere Möglichkeit soll der Benedik-
tinerorden 1n besondere Erwägung gSEZOSCI werden.“

Papst 1US verwirft den Mittelweg des Königs
Nach der Audienz bei 1US empfing Antonelli den bayerischen CZBa

csandten mıt den Worten: „Ihrem Wunsche zufolge habe ich mıit dem Papste
ber hre dee e1nNnes Mittelweges gesprochen allein ich ann Ihnen keine
gute Nachricht geben. Der Papst findet wIı1e CD daß dem ohnehin VO  g

Ihrer Regierung celbst ausgegangenen ursprünglichen Projekte nichts gyean-
dert werden könne. Schon jetzt erscheint zweifelhaft, ob 1mM Laufe der
nächsten Jahre überhaupt irgend eın wenn auch och geringer Betrag
dem Seminar VOon Regensburg wird zugewendet werden können. ber neh-
INe  z WIT für spatere Jahre auch den günstigsten Fall Annuitäten oder
Zinsenzahlung denn Pensionen werden die Kenten sehr 1n Anspruch
nehmen, daß die Absicht, Gtudierende des 7zweıten oder dritten Kurses —

entgeltlich 1n hinreichender Anzahl auszubilden un unterhalten, nicht
1ın Erfüllung gehen wird“: der Ertrag werde gering se1in zumal „wWwenn och
VO:  } den csehr problematischen KRevenuen och andere Verwendungen Ve1l-

tuell vorbehalten werden sollten.“ Damit mußten sich der König, der Außen-
minıister un der Gesandte schließlich zufrieden geben.

och teilte Schrenck Juni Verger neben Punkt der königlichen Ent-
schließung VO: Januar auch deren Punkt muıt, wonach VOT der Über-
welsung der Vermögenswerte der Bischof VO  } Regensburg veranlafßt werden
sollte, Vorschläge über Stiftung VO  . Stipendien ZUTE wissenschaftlichen
Ausbildung VO Geistlichen der iözese Regensburg vorzulegen, die die
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Krone verleihen sollte un! worüber sich der König weitere Entschließung
vorbehielt. Um dieses Ziel unter allen Umständen sichern, modifizierte
der König 1mM Signat VO Juni 158562 den Punkt seiner Entschließung VO

Januar 1mM Sinn des Ministerialantrags VO November 1861 Doch
wurde dieser königliche Vorbehalt zugunsten der Stiftung VO:  e Stipendien
für die wissenschaftliche Ausbildung VO Geistlichen bei der Überwei-
Ng des Schottenklostervermögens das Klerikalseminar 1n Regensburg 1n
den diplomatischen Verhandlungen mıit dem Hl Stuhl nicht weiter mehr 1n
Betracht SCZUBHECN, wI1e 1n einem Schreiben den VO König Ludwig R8 wIlie-
derberufenen Außenminister Freiherrn VO:  } der Oordten VO' Dezember
1865 wörtlich lesen steht Es findet sich deshalb auch „hierüber 1n dem
getroffenen UÜbereinkommen keine Bestimmung, ohl aus dem naheliegen-
den Grunde, dalß dieser Punkt als eın eın interner angesehen wurde. rst als
das Apostolische Breve VO September 1862 erschienen WAaär, wurde der
eben erwähnte Vorbehalt der königlichen Kegierung der Oberpfalz und VOIl

Regensburg, Kammer des Innern, un:! dem Herrn Bischofe VO  . Regensburg
bekannt gegeben.“ Senestrey wußflte davon aber mindestens ceit dem Januar
1862 Er rachte Juli 1865 bei dem Kultusminister Nikolaus
VO:  } Koch einen Vorschlag bezüglich dieser Stipendienstiftung ein.°® och
fand ih aber CNg begrenzt und bezeichnete ih deshalb bereits
Juli dem Bischof gegenüber als unannehmbar. Auf 1ne LEUE Aufforderung
erbat Yenestrey 1n eliner Vorstellung VO' AÄAugust gHCENAUECTEN Aufschluß
ber die Intentionen des verstorbenen Königs 1n Bezug auf diese Stipendien-
stiftung. Der Bischof bemerkte dabei, daß keinen NSCIL Zusammenhang
zwischen dieser un der nunmehr vollziehenden Vermögensüberweisung

ersehen vermöge; beantragte eshalb die sofortige Vornahme der
letzteren. Gtaatsrat Dr VO:  5 Daxenberger, damals zugleich Referent 1
Außenministerium, unterzeichnete Dezember 1865 1iıne Verfügung,
1n der das Scheitern der Verständigung zwischen Kultusministerium un! Bi-
schof 1n der Frage der Stipendienstiftung zugegeben un der Plan des K5-
n1ıgs Max aufgegeben wird, da schwerlich 1n der VO: verstorbenen K/D-
n1ig gewünschten Weise un:! Ausdehnung erreichen eın würde.

Am Mai 1862, also SCTAUME eit VOT der Aufhebung des Klosters
September durch den Papst, verließ der einzige Konventuale Pater Pla-

cidus Boyhme Regensburg ohne Anzeige bei den geistlichen und weltlichen
Dienststellen un ohne seinen Autfenthaltsort anzugeben. Er je(ß einen
jungen schottischen Weltgeistlichen zurück, welcher sich als Bevollmächtigter
des Pater Placidus der Verwaltung des Klostervermögens bemächtigen oll-

Handelte 1 Benehmen mıit den schottischen Bischöfen, die bereits
den Juni 11 Rom waren? Jedenfalls verursachte se1ın Verhalten, daß 19808  3
iıne provisorische Administration für notwendig befunden wurde. Am

Juni schrieb Pater Placidus WAar Adus Graz, habe dem Kommissar Hae-
rng das d Inventar, die Schlüssel den Archiven un das Journal
ohne Defizit übergeben>”. Das Ordinariat aber teilte dieses Schreiben
56) das 1n Anm. zitierte Archivale.
579 B.StA Amberg, Reg Nr. 4710



Das Schottenkloster ın Regensburg 229

Juni der Kreisregierung mit un ersuchte s1e, die notigen Mafnahmen hin-
sichtlich der Verwaltung des Klostervermögens Ilb  15 AB Ausgang der GSa-
che“ treffen. Da ater Placidus nicht zurückkam, erklärte das Ordinariat

Juli 1862 die Errichtung einer vorläufigen Verwaltung für not1ig un
benannte dafür seinen Stiftungsadministrator Galler. Die Vorgeschichte die-
Ser vorläufigen Verwaltung wurde dadurch kompliziert, daß der Junge
Schottenpriester cColl VO: der Beteiligung eines bischöflichen Beauftrag-
ten der Verwaltung ine Schädigung der Interessen des Konventualen
bzw der schottischen Kirche befürchtete. Er teilte der Kreisregierung

August mıit, der gegenwartig 1n Rom ( weilende Pater Boyhme habe
die Verwaltung ihm Uun:! dem Rechnungskommissar Häring übertragen.
„Dieser Tatsache gegenüber, welcher sich och die weitere Tatsache -
schliefßt, daß die Verhandlungen Cn Übergangs des Schottenklosters
dahier den hochwürdigsten Herrn Bischof Ignatius dem Abschlusse aum
nahegebracht, geschweige denn schon £örmlich beschlossen sind,‘ un im
Hinblick auf die Zusage des königlichen Reskripts VO: Oktober 1828
über den Fortbestand des Klosters „mußß ich die Einmischung eines
bischöflichen Bevollmächtigten 1n die Verwaltung uNnseTrTes exemten Klosters
feierlichst protestieren, und WarT solange, bis nicht die fraglichen Verhand-
lungen ZU) definitiven Abschluß gebracht und die daraus hervorgehenden
Verpflichtungen des hochwürdigsten Herrn Bischof Ignatius den
schottischen Episkopat vollständig erfüllt sind.“” Für den Fall, daß
dieser Protest keinen Erfolg haben sollte, „melde ich hiermit jetzt
schon unmittelbare Beschwerde bei Seiner Majestät dem König d 1N-
dem ich gleicher eit den Schutz der großbritannischen Gesandtschaft
1n München anrutfen werde.“ Am August bat das Ordinariat die Kreis-
reglerung, den Priester Galler und den Rechnungskommissär Häring durch
einen Regierungskommissar 1n ihre gemeinsame Amtsführung einwelisen
Zu lassen; das Ordinariat werde keinen eigenen Einweisungskommissar
bestellen, sondern erteile seine Vollmacht dem Regierungskommissar. Dar-
auf reichte McColl August bei der Kreisregierung ine LEUE Protest-
schrift ein „Am un des Monats 1n Angelegenheiten des Schotten-
klosters 1n München mich aufhaltend, benutzte meine momentane Abwesen-
heit der hochwürdigste Herr Bischof Ignatius, kte 1 hiesigen Schotten-
kloster vorzunehmen, die in einem Rechtsstaat unerhört sind. Hiegegen
und, da erst bei seliner Anwesenheit dem Kloster offiziell bekannt wurde,
daß ine gemischte Verwaltung eingeführt werden soll, wodurch dem Herrn
Bischof ebenfalls Gelegenheit gegeben ware, 1n dem VO: ihm gänzlich unab-
hängigen Schottenkloster Fu£ß fassen, auch einen solchen Eingriff
1n die Rechte des Schottenklosters muß ich als Bevollmächtigter des bloß
momentan abwesenden Pater Placidus Boyhme feierlichst protestieren.“
cColl bat diese Erklärung den Kultusminister weiterzuleiten un his

dessen Entscheidung die Einsetzung der gemischten Verwaltung s1istie-
ren Die Kreisregierung bestellte darauf einen Regierungsassessor als Ein-
weisungskommissar, teilte Häring un dem Ordinariat den Termin der
Einweisung mıit und verbeschied McColl, Ge1 ihr nicht bekannt, dafß
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Konventuale geworden sel; auch die Vollmacht Boyhmes besage arüber
nichts; Ge1 daher nich  1  * ZUr Vertretung des Klosters ach außen berech-
tigt. och stehe ihm frei, seine Beschwerde unmittelbar das Ministerium

leiten. McColl beschwerte sich 19808  . beim Kultusministerium Uun! gleich-
ze1lt1g beim Staatsrat.

Am September 18362, Tag der Aufhebung des Schottenklosters UrC|
den Papst, schrieh der vormalige stellvertretende Prior Pater Anselm Ro-
bertson aus Regensburg die Kreisregierung, habe 1858 das Schotten-
kloster verlassen, für dessen Fortbestand Priester und Zöglinge WeTl-
ben Als den erfreulichen Erfolg dieser Werbung dem Bischof VO  . Regens-
burg angezeigt un seine baldige Rückkehr 1n Begleitung der Z.ög-
linge angezeigt habe, se1 ihm seiner Bestürzung VO  . diesem 1n ausdrück-
liches Verbot der Rückkehr zugekommen. Der Bischof hätte ihm Suspension
angedroht. Als aber VOT etwa acht Tagen 1n Schottland die Nachricht eTI-
halten habe, daß das Schottenkloster durch die plötzliche Entfernung des
Pater Boyhme völlig verwalst sel, habe ih nichts mehr zurückhalten kön-
NECN, seinen Platz zurückzueilen, die Rechte seines Klosters wah-
LTEH.:- Er zeige SOMmIt der Kreisregierung SeINe Rückkehr Pater Robertson
fügte seinem Schreiben die Abschrift eines Briefes Ddenestreys ih VO

Februar 1859 d. der nicht 1Ur die Androhung der Suspension ent-
hält, sondern den lapidaren GSatz Afür den Fall Ihrer eventuellen Rückkehr
ISr Dorge getiragen, dafß Sie für das Kloster unschädlich gemacht sind; und
sollten Sie versuchen, ohne meıine Erlaubnis unbefugter Weise Ordens-
kandidaten hierher bringen, werde ich denselben den Eintritt 1n das
Kloster verwehren wWI1ssen. Die anl Angelegenheit WIT'!  d dem HI Stuhl
ZUr Entscheidung unterbreitet werden. Übrigens erinnere ich Sie die
Pflichten des Gehorsams ihren Bischof.“” Das Ordinariat erklärte frei-
ich September der Kreisregierung, Robertsons Angaben sSelen —
wahr: die Suspension Ge1 ihm nicht für die Rückkehr, sondern für etwaige
Übergriffe ach seiner Rückkehr angedroht worden. Tatsächlich hatte Senes-
trey Februar 1859 geschrieben: „Jede unbefugte Handlung 1n die-
ser Angelegenheit und insbesondere bezüglich des Klostervermögens VO  3
Ihrer Ceite wird hre Suspension bis ZUu Ausgang der Sache zufolge haben.“
Das bezog sich wiederum auf den anderen Satz „Sie sind weder Prior des
hiesigen Klosters och geeignet, das Vermögen desselben verwalten. Über
Ihre Benachteiligung des Kirchenvermögens ist Untersuchung eingeleitet
Die Kreisregierung stellte Robertson September 1862 die Einsicht
1ın die Bücher und Rechnungen ZUrTr Abfassung seiner Rechtfertigung frei, hielt
aber bezüglich der VO Bischof angedrohten Suspension der Auffassung
des Ordinariats fest. Bischof Senestrey Zing außerordentlich scharf VOTLI.
Wie das Ordinariat September 1862 der Kreisregierung mitteilte,
War Robertson das Lesen der hl Messe Sech des Verdachts der Schädigung
des Klostervermögens verboten worden. uch dem Priester cColl Vel-
bot der Bischof sch se1ines Widerstandes die Anordnung des rdi-
narlats das Zelebrieren.



Das Schottenkloster 1n Regensburg 2371

Auch die Kreisregäerung ZUS als Kufatelb ehörde Pater Anselm Robertsön
September 1862 sofort Z Verantwortung CIl der Verfügung,

die bei seliner Abreise ber einen Teil des Vermögens getroffen habe Er
habe nämlich VO  n dem Bankdarlehen 0{018 Gulden mıtgenommen, dazu
sämtliche bis ZU: Mai 1858 fälligen Zinskupons VO  g den Obligationen des
Klosters und 1400 Gulden aus den Bareinnahmen des Gutes Gtrahlfeld.
Schon die ungeordnete Zurücklassung des Klosterhaushalts ce1  ö d iıne PFflicht-
versaumnı1s, die 11UI adurch in ihrer Wirkung gemildert werde, da{f GE1-

Verwaltung auch früher schon keine ersprießlichen Früchte getr
habe; die Entfernung beträchtlicher Teile des Stammvermogens aber lau-
fe allen Anordnungen ber die Verwaltung der Klostervermögen un viel-
leicht 50894 den bayerischen Strafgesetzen zuwider. Sie würde ihren unse-
setzlichen un sühnungswürdigen Charakter atıch dann nicht verlieren,
wWEeIl jene Summen etwa VAGEN Anwerbung Zöglinge für das Kloster
verwendet worden waren, da die Aufnahme solcher Zöglinge STEe VO  . der
allerhöchsten Genehmigung abhängig 6£e1 Uun:! n1ıe mıit dem Verbrauch VO:  3

Teilen des Stammgutes bewirkt werden dürfe Robertson hat binnen drei
Tagen ıne Rechtfertigung vorzulegen und sich arüber außern, ob
bereit sel, diese Summen dem Klostervermögen zurückzuerstatten.
September reichte Robertson ine knappe Rechtfertigung eın ıne eNauUC
Verantwortung könne LE vornehmen, wenn INa  ’ ihm die Benutzung der
Rechnungen un Aufschreibungen aus der eit VOT seiner Abreise erlaube.
IJa Pater Boyhme mıiıt der Verwaltung des Klostervermögens verirau: g..

sel, habe ihm die Geschäfte übertragen können, ohne sich dadurch
einer Pflichtverletzung schuldig machen. Von der mitgenommenen Sum-

habe einen Teil Boyhme zurückgeschickt. Er könne ber die Ver-
wendung der Gelder Rechenschaft auftf Heller un Pfennig ablegen Die Ver-
zOgerung seiner Rückkehr el auf das Verbot des Bischofs zurückzuführen.
Gemäß seinem Profeßgelübde 621 inzwischen eifrig 1n der schottischen
Mission tatıg SCWESECN. Wäre sich wirklich strafbarer Handlungen be-
wußt, ware gewiß nicht töricht geWESEN, ach Regensburg zurück-
zukehren und dem Zuchthaus gleichsam 1n die Arme laufen.

Am September 1:562; vier Tage ach der päpstlichen Aufhebung des
Schottenklosters, hatte Pater Anselm Robertson den KOönig ine FEin-
gabe gemacht, 1n der die Auflösung des Klosters Einspruch erhob
und die Genehmigung AB Einzug VO  3 vier schottischen Priester Dbit die
sich mit Genehmigung der schottischen Bischöfe Al Fintritt 1NS$s Kloster be-
reit erklärt hätten. Er führte S1e namentlich auf un! versicherte auch,
Kandidaten für das Seminar fehle nicht. Der König übergab die Eingabe
dem Kultusministerium ZUT Beantwortung un dieses teilte Robertson
durch e1n Schreiben der Kreisregierung VO' September mıit, daß auf
seine Bitte nicht eingegangen werden könne.

Als die Kreisregierung den schottischen Priester McColl Septem-
ber aufforderte, die Vollmacht des Pater Placidus Boyhme wieder einzulie-
fern und sich dabei ber den 7 weck seiner Anwesenheit 1 Schottenklo-
ster außern, antwortete Oktober Mc Coll Die fragliche Vollmacht
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habe August 1n Gegenwart des Domkapitulars Mayer und des
Gekretärs Stirnd! dem Bischof AB Lesen gegeben, aber TOTZ se1ines Pro-
testes nicht mehr zurückerhalten. Er 61 nicht 1Ur 1 Auftrag des ZUT eit
abwesenden Pater Placidus,;, sondern auch 1 Auftrag sSe1ines vorgesetzen Bi-
schofs Murdoch VO  . Glasgow SOWI1eEe 1mM Einverständnis mıit dem 1mM August
dieses Jahres VO:  } der schottischen Mission zurückgekehrten Pater Robert-
„10)  . 1 Regensburg mıit dem Zweck, die Rechte des Schottenklosters vertre-
ten helfen und INnMMen mıiıt mehreren anderen Priestern das Noviziat in
diesem Kloster anzutreten. Einen Tag vorher, Oktober 1862, War die
Verfügung des Kultusministeriums EenN.: „Nachdem 1n LEeUEeTEeT eit
die feste Überzeugung sich begründet hat daß die Forterhaltung des Schot-
tenklosters Gt Jakob 1n Regensburg Uun:! die Erfüllung der stiftungsmäßi-
gen Zwecke desselben unmöglich geworden sel, indem der Personalstand
desselben auf we1l Konventualen herabgesunken ist, VO  3 denen der ine
seit mehreren Jahren, der andere ceit einı1gen onaten VO Kloster sich
ferngehalten hat, un 616e sSOmMIt weder den Regeln ihres Ordens och der
ihnen gleichzeitig obliegenden Verpflichtung ZUTT Erziehung der Jugend g-
nugen och endlich einer geordneten Verwaltung des Klostervermögens
obliegen konnten, wurden in pflichtmäßiger Obsorge VO  > Geite der kÖö-
niglichen Staatsregierung bei dem Päpstlichen Stuhle ber ine ander-
weıitige Bestimmung des Schottenklosters Gt Jakob Verhandlungen einge-
eitet, 1n deren Verfolg nunmehr eın förmliches UÜbereinkommen ber die
G5kularisation dieses Klosters erzielt ist. Diese Vereinbarung enthält fol-
gende Punkte:

Die königliche Staatsregierung zahlt ZUr: Abfindung der VO:  } dem schotti-
schen Episkopat erhobenen Ansprüche Uun: Z Nutzen der katholischen
Kirche 1n Schottland aus dem Vermögen des Klosters G+t Jakob 1ıne Summe
VO  3 000 Pfund Sterling hinaus. Die Zahlung erfolgt ach sechs Mona-
ten VO  > dem Tage gerechnet, welchem dem Päpstlichen Stuhl die aller-
höchste Genehmigung des getroffenen Übereinkommens durch Seine Majes-
tat den König offiziell angezeigt worden ist>8.

Das Recht der beiden etzten Konventualen auf ıne jährliche lebens-
längliche Alimentation aus dem Klostervermögen wird anerkannt. Dieselben
sind jedoch als bayerische Untertanen verpflichtet, sich dem Diözesanbischof
VO Regensburg ZUT Verfügung stellen, falls G1€e 1n der Seelsorge oder
1n der Erziehung der Jugend verwenden 11

Üb€l' das Schottenklostervermögen WIT:  d auf die Dauer VO  - drei Jahren
VO:  3 der königlichen Staatsregierung un dem Bischof VO  > Regensburg 1ne
Cumulativ-Administration eingesetzt. Die Hauptfrage derselben wird sSeıin
a) die Mittel ZUT Abfindung der katholischen Kirche VO  3 Schottland be-
schaffen, ine geordnete IM Vermögensverwaltung führen
un den wirklich nachhaltigen Ertrag des Gesamtvermögens ermitteln,
C) die auf letzterem ruhenden Lasten regulieren.
58) Zur Durchführung dieses Rechtsgeschäfts Zg der Kardinalstaatssekretär

Juni 1863 den Kardinalpräfekten der Propaganda heran (Archivio Degreto
Vaticano, Anno 18063, Rubrica 266 Baviera Nr 25943).
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Der während der dreijährigen Administration erzielende Rentenüber-
schufßfß wird dem Diözesanseminar Regensburg überwiesen, welches da-

verbunden ist, mıit diesen Zuschüssen HQ Kandidaten der Theologie,
zunächst .des ersten un: zweıten theologischen Kurses, unentgeltlich auf-
zunehmen und verpflegen.

ach Ablauf dieser dreijährigen Verwaltungsperiode wird AA EN Übergabe
des gesamte Schottenklostervermögens mıit seinen Aktiven un Yassiven

das Klerikalseminar der 10zese Regensburg geschritten werden, welches
dasselbe 1n eigene Verwaltung nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften
übernehmen wird, jedoch STEIS als gesonderte Fundation behandeln Uun!
VO  - dem übrigen Seminarvermogen getrenn halten hat Vor dieser
Überweisung des Gesamtvermoögens wird der Herr Bischof VO  . Regens-
burg ach allerhöchstem Befehle veranlaft werden, Seiner Majestät dem
König Vorschläge ber die Stiftung VO  } Stipendien ZUr wissenschaftlichen
Ausbildung VO  — Geistlichen der 10zese Regensburg vorzulegen, welche
Stipendien die Krone verleihen haben soll un worüber Seine Majestat
der König weitere Entschließung allerhöchst sich vorzubehalten geruht ha-
ben  d

Natürlich wird 1n dieser Verfügung des Kultusministeriums icht VETSCS-
SsEeN, auf das päpstliche Breve VO: September ber die GSäkularsation des
Klosters hinzuweisen. Das Ministerium wies die Regierung . 1 Finver-
nehmen mit dem Bischof die gemeinsame Verwaltung Oorganisieren. Bei
ihren Personalvorschlägen hiezu habe die Regierung VO.  j dem Rechnungs-
kommissar Häring abzusehen. Der Bischof hatte nämlich diesen beschuldigt,
sich auf die Seite des Pater Placidus Boyhme gestellt haben Da das Mi-
nıisterium annahm, daß die Abfindungssumme durch ein hypothekarisch auf
dem Klosterbesitz sicherndes Annuitätenkapital aufzubringen sel, C1-

hielt die Kreisregierung die Anweisung, für die Ausstellung vollständiger
Auszüge aus den Hypothekenbüchern un:! den Brandversicherungskatastern

SOTBEN. Da Schottenklostervermögen bildet VO  j 1U ine selbstän-
dige katholische Kultusstiftung als eigenes Rechtssubjekt. Die Administra-
tion desselben wird ach den allgemeinen Vorschriften über die Verwaltung
des Kultusstiftungsvermögens unter unmittelbarer Kuratel der Regierung,
Kammer des Innern, geführt.“

Als die Kreisregierung diese Verfügung des Ministeriums mitteilte, gab
Pater Robertson Oktober 1862 ine Protesterklärung ahb Da 1827 un
18528 das Schottenkloster VO KOnig definitiv hergestellt worden sel, könne

auf rechtmäßigem Wege bei och bestehender Ordnung 1n Bayern nicht
aufgehoben och gewaltsam den rechtmäßigen Eigentümern o  II
und einem der Stiftung ganz remden Zweck zugewendet werden. Die GE
nehmigung des Stuhles muß@ auf 1ne ungerechte Weise erschlichen WOI-

den Sein un dürfte darum, wI1e  \n bekannt, ach den Grundsätzen des Kir-
chenrechts keine Geltung haben Ich habe bereits meinen Protest e1ım
Stuhl eingereicht un bin bereit, meıne eweise führen. Gegen Eingriffe
1n die Rechte des Klosters protestiere ich hiemit un! werde dieselben auf ede
mMI1r Gebote stehende Weise verteidigen suchen.“ Der Eifer kam
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spät und änderte dem durch die päpstliche Entscheidung September
geschaffenen Tatbestand nichts mehr.

König Max I1 verfuhr 1n der Angelegenheit des Schottenklosters unter
dem Gesichtspunkt seiner kirchlichen Zweckbestimmung. Daneben machte

e1n allgemeines Interesse VOorT allem der Benediktiner 1n ayern der
durch die unumgänglich gewordene Auflösung freiwerdenden Vermögens-

geltend. Er erwies sich aber auch bereit, den VO Bischof Senestrey
VO:  3 Regensburg, Professor Döllinger un anderen geltend gemachten prak-
tischen kirchlichen Interessen Rechnung tragen. Da auf dem Boden
der VO  3 ihm beschworenen Verfassung stand, hielt dem durch diese g—
gebenen bayerischen Staatskirchenrecht fest, andhabte aber iın den
Verhandlungen mit dem Gtuhl elastisch. Von Bischof Denestrey erntete

ank und Anhänglichkeit. Er verehrte 1n ihm „UNseTeN besten Landes-
vater  ‚ME  - Gleichwohl erbat der König 1in der Angelegenheit des Schotten-
klosters noch 1 Mai 1862 noch einmal VO  3 dem Benediktinerabt Hane-
berg seine Ansicht über den königlichen Plan der Gründung einer kirchlichen
oder vorherrschend kirchlichen Anstalt, welche den Charakter der Dauer
haben co11.“ Haneberg kam 1ın seiner Antwort VO MaiI 1862 Aaus Welten-
burg auf die Stiftung eiNes Missionsinstitutes zurück, das entweder
einem Orden oder einer „Von einem Bischofe gebildeten Congregation“ —
ZzZuvertrauen empfahl Vielleicht kam diese weltweite Überlegung och eın
drittes Mal ZUT Sprache, als Abt Haneberg 1 Februar 1864 zweimal mıit S@1-
DE König stundenlang über die Missionsprobleme 1 Orient sprach. Der
König War ergriffen, daß@® dem Abt 1ine „großartige Unterstützung“
1n Aussicht stellte. 5ie betraf vielleicht auch das gewünschte Missionshaus.
So schmerzlich der Untergang des Schottenklosters als einer geradezu g_
schichtlich gewordenen Gtätte der Mission WAaTrT, die Iren unter den Bajuwa-
ren, späater Schotten für Schottland VO  3 Regensburg aus betrieben hatten,

War doch der Gedanke, aus dem 1n Generationen erwachsenen Vermögen
des Schottenklosters auch 1ne Missionsanstalt machen, die ber das alte
Europa hinaus wirken ollte, 1er ein  < Versuch mıit geradezu geschichtlichem
Profil. Erzählt uns der hochverdiente Jubilar Pater Romuald Bauerreis 1n
seiner Kirchengeschichte Bayerns VO  } den Iren 1n Bayerns Mittelalter un
auch VO Schottenkloster 1n Regensburg, knüpft der Gedanke einer
Missionsanstalt och 1862 1m Prinzip eben diese Kräfte d die VOT mehr
als ausend Jahren das Christentum 1n Bayern wecken begonnen hatten.

59) Mathäser, Ludwig-Missionsverein 239


